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BERND RÜCKERT 

Schwerpunkte der Vollzugspädagogik 

Referat anläßlich der Bundesarbeitstagung 1976 der Lehrer im Justizvollzug 

Es ist immer schwer, vor Fachleuten ein Referat 
über eine zentrale Frage ihres Fachgebietes zu hal­
ten. Spricht man über die übliche Theorie, kann man 
nur das sagen, was ohnehin schon jeder weiß, falls 
er Interesse hat. In diesem und auch im anderen Fall 
läuft man Gefahr zu langweilen. Trägt man prakti­
sche Erfahrungen vor, fehlt allzuoft der gemeinsame 
Nenner, da wir alle unter verschiedenen Bedingun­
gen arbeiten. Persönliche Ansichten, Meinungen und 
Erfahrungen stoßen, weil sie subjektiv sind, berech­
tigt auf Widerspruch. 

Es gibt im übrigen selten eine Fachdisziplin, die so 
viele Richtungen, Komponenten und Auslegungen 
hat, wie dies innerhalb der Vollzugspädagogik bis­
lang möglich ist. Darum ist es doppelt schwer, we­
nigstens einigermaßen verbindlich über Vollzugspäd­
agogik zu reden, dies um so mehr, da die Zielkon­
flikte innerhalb des Vollzugs noch nicht verarbeitet 
geschweige denn beseitigt sind. 

Eventuell kann eingewendet werden, daß gerade 
im neuen Strafvollzugsgesetz ein Vollzugsziel ange­
geben ist. Es handelt sich hierbei jedoch um ein theo­
retisches Ziel. In der Praxis als Strafzweck gibt es 
mehrere Vollzugsziele. In ihrer Gesamtheit sind sie 
nicht zu erreichen und, einzeln für sich allein genom­
men, nicht verbindlich. 

So wird auch kein Strafvollzug erfolgreich arbeiten 
können, der sich widersprechender Ziele annehmen 
muß. Wenn man auch darüber streiten kann, ob sich 
Sicherung und Besserung einander ausschließen, so 
kann man dies bei der Unvereinbarkeit des Gedan­
kens des Schutzes der Öffentlichkeit und demjenigen 
der Erziehung zur Freiheit sicherlich nicht mehr tun. 

Was soll nun diese Vorerwägung, wenn es darum 
gehen soll, die Schwerpunkte der Vollzugspädagogik 
aufzuzählen? Es soll zu Anfang gleich herausgestellt 
werden, daß man im Rahmen des Strafvollzugs nicht 
über Pädagogik bzw. Vollzugspädagogik sprechen 
kann, ohne tendenziös zu sein. Wenn es im Straf­
vollzugsgesetz heißt: der Gefangene soll fähig wer­
den, in Freiheit ein Leben in sozialer Verantwortung 
zu führen, dann klingt das zunächst gar nicht ten­
denziös. Tendenziös wird es erst dann, wenn man 
fragt, was unter sozialer Verantwortung zu verstehen 
ist, bzw. wenn man versucht, auf diese Frage eine 
Antwort zu geben. Um die Antwort darf sich der Voll­
zugspädagoge auf keinen Fall drücken, denn ohne 
Erziehungsziel ist wohl keine Erziehung möglich. 

Verschiedene Auslegungen des Strafzwecks möglich 

Es ist nun keineswegs neu, daß die Erziehungs­
ziele des einen Pädagogen auf die Ablehnung eines 
anderen stoßen können. Dies ist natürlich und ver­
ständlich, irgendwie auch lebensnotwendig, solange 
die Chance der gegenseitigen Toleranz noch offen 
ist. Wenn jedoch Ziele einer Gruppe auf Ablehnung 

oder Widerspruch bei einer anderen Gruppe stoßen, 
scheint zur Zeit das gegenseitige Akzeptieren aus­
geschlossen zu sein. Der Wille, mit einem Kompro­
miß dem gemeinsamen Ganzen zu dienen, ist abhan­
dengekommen. Nach Meinung der sich auseinander­
setzenden Parteien kann nur eine Gruppe recht be­
halten. 

Beim Strafrecht schien es dem Gesetzgeber gar 
nicht opportun zu sein, einer Gruppe recht zu geben. 
Aus diesem Grund sieht deshalb auch der am 1. Ja­
nuar 1975 in Kraft getretene Allgemeine Teil des 
Strafgesetzbuches in der Fassung des Zweiten Ge­
setzes zur Reform des Strafrechtes davon ab, Sinn 
und Zweck der Strafe festzulegen, da hier welt­
anschauliche Dinge berührt werden. Bei der Fest­
legung des Strafzwecks gibt der Gesetzgeber somit 
allen Gruppen recht oder keiner, je nachdem, wie 
man dies sehen will. 

So stehen auch im Vollzugsalltag sicherheitspoliti­
sche, religiöse und erziehungswissenschaftliche Ziele 
gleichberechtigt gegeneinander und nebeneinander. 
Sie müssen es wohl tun, denn, obwohl es nirgends 
gesetzlich festgelegt ist, scheint in der Praxis ein 
Vollzugsziel vorzuherrschen, nämlich der möglichst 
rentable und wirtschaftlich einträgliche Arbeitseinsatz 
der Gefangenen in den Arbeitsbetrieben. Dieses Ziel 
ist sicherlich nicht grundsätzlich abzulehnen, doch 
hat eine Vollzugspädagogik im letzteren Fall andere 
Schwerpunkte als diejenige, die das Ziel verfolgt, 
dem Gefangenen zu einem straffreien Leben zu ver­
helfen. Vielleicht ist es nun verständlicher als vorhin, 
daß Vollzugspädagogik zwangsläufig tendenziös sein 
muß. 

Gerhard Deimling versteht unter Straffälligenpäd­
agogik die rechtswissenschaftliche Theorie aller Be­
mühungen und Maßnahmen, die darauf abzielen, den 
straffällig gewordenen Jugendlichen, Heranwachsen­
den und Erwachsenen gesellschaftlich zu integrieren 
und ihn sozialer Verantwortung zu befähigen. Unter 
letzterem soll das Auf- und Nacharbeiten festgestell­
ter Sozialisationsdefizite sowie das Einüben und Ver­
mitteln rechtlich korrekter Verhaltensweisen verstan­
den werden. Es ist richtig, daß die Vollzugspädago­
gik im theoretischen Ansatz nicht steckenbleiben darf. 
Die Möglichkeiten der praktischen Verwirklichung 
scheinen ungleich wichtiger zu sein, wenn es um die 
Frage geht, was eigentlich zu tun ist, wenn das Pro­
blem ansteht, einen Rechtsbrecher auf den legalen 
Weg zu führen. So wichtig Theorie ist, der Erfolg 
muß durch die Praxis belegbar sein. 

Das Problem, um das es geht, kann in etwa durch 
folgende Fragestellungen umrissen werden: 

• wie können nicht nur neue Verhaltensweisen ge­
lernt, sondern auch die alten verlernt oder ver­
gessen werden? 
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• Wie kann die Einstellung geändert werden, daß 
das ehemalige Verhalten falsch (bzw. unrichtig) 
ist? 

• Wie kann die Sicherheit vermittelt werden, daß 
die neuen Verhaltensweisen richtig sind, daß sie 
zum Erfolg, wenigstens nicht mehr ins Gefängnis 
führen? 

Begriffe wie Sozialisation, soziale Integration, Er­
ziehung zur Legalität, Rehabilitation und so weiter 
sind von der Praxis her nur begrenzt tauglich, da es 
kaum jemanden gibt, der nicht sozialisiert oder so­
zial integriert ist. Ganz zu schweigen von der Tat­
sache, wie sich ein Mann, der gerade aus dem Ge­
fängnis entlassen wurde, in seinem ehemaligen Mi­
lieu, in das er zwangsläufig zurückkehrt, rehabilitiert. 

Insgesamt ergeben sich die komplizierten Fragen 
nach Recht, Unrecht und Schuld. Der Kriminelle hat 
auch Recht, sein Recht. Aufgrund Steckenbleibens im 
egoistischen Verhalten folgt er nicht unserem Recht, 
sondern dem seinen. Von seinem Standpunkt aus ge­
sehen und auch von unserem, die wir Rechtsbrecher 
aufspüren und bestrafen, ergibt sich: andere Nor­
men als die eigenen oder die der eigenen Gruppe 
sind falsch und, wenn sie uns schaden, verfolgens­
wert. 

Persönliche Zielvorstellungen spielen eine Rolle 

Selbst wenn über Schwerpunkte der Vollzugspäd­
agogik noch nichts ausgesagt wurde, ergibt sich aus 
diesem Zusammenhang ein Schwerpunkt des Ver­
haltens für den Vollzugspädagogen: die Frage nach 
dem eigenen Standort und seinen Zielvorstellungen 
sowie nach der Berechtigung, diese ideell, persönlich 
und sachlich zu vertreten. Auch hier muß sich ein 
Pädagoge notgedrungen Tendenzverhalten vorwerfen 
lassen, hier ist er letztlich angreifbar. 

Damit ist auch der angreifbar, der ein Referat über 
Pädagogik hält. In diesem Fall sollte man berücksich­
tigen, daß Vortragende oder Diskutierende es nicht 
besser wissen wollen, sondern einfach von verschie­
denen Standpunkten ausgehen. Berechtigte Fragen 
sind allerdings die, die zu ergründen suchen, wie 
sehr jemand von seinen theoretischen Argumenten 
überzeugt ist. 

Ein Gradmesser ist dabei weniger, wie sehr leiden­
schaftlich diskutiert wird, sondern mit wieviel Enga­
gement der Pädagoge seinen theoretischen Stand­
punkt in die Tat umsetzt und wie glaubwürdig er da­
bei ist. Die Möglichkeit, sein Denken und Reden, 
kurz seine überzeugung in die Tat umzusetzen, ist 
nicht jeder Disziplin innerhalb der Geisteswissen­
schaften gegeben. 

Insgesamt kann wohl behauptet werden, daß der 
Erfolg der pädagogischen Arbeit weniger auf sachlich 
richtige Grundlagen zurückzuführen ist als auf die 
persönlichen Voraussetzungen des Pädagogen, der 
sich zu seinem Vorhaben bekennt. Der Pädagoge 
sollte nicht fragen: Was muß ich tun, damit es richtig 
ist, was ich tue, sondern er sollte fragen, ob er bei 
dem, was er tut, und was er anderen sagt, was sie 
tun sollten, glaubwürdig ist. 

Der hier angeschnittene Komplex berührt Fragen 
der Autorität. Der Begriff wird seit längerer Zeit viel 
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geschmäht und scheint unmodern geworden zu sein. 
Man kann nicht über Erziehung sprechen und dabei 
den Begriff Autorität aus dem Spiel lassen. Auch 
wenn es etwas provokatorisch klingt, entspricht es 
doch der Tatsache, daß, wer von Autorität eine nega­
tive Meinung hat, wohl auch von Erziehung wenig 
halten muß. 

Das klingt nun sehr konservativ, ist es aber in 
Wirklichkeit nicht, wenn man weiß, daß es das we­
sentlichste Bestreben einer Autorität ist, sich in der 
Auseinandersetzung mit dem ihm anvertrauten Per­
sonenkreis überflüssig zu machen. 

Offensichtlich werden Autorität und diktatorische 
Verhaltensformen miteinander verwechselt. Dies 
mag daher kommen, daß man die Autorität in die 
Nähe von Macht rückt. Gerade hier heben sich die 
beiden Begriffe voneinander ab. Während der Dikta­
tor Macht benötigt, um Einfluß auszuüben, ist es ge­
rade das echteste Kennzeichen der Autorität, daß 
sie ohne Macht auskommt. Die Autorität übt im so­
ziologischen Sinne Herrschaft aus, worunter die 
Handhabung von Macht im Sinne und mit dem Wol­
len der Beherrschten verstanden werden soll. Der 
zu Erziehende entwächst einer Autorität und wird 
gleichzeitig von dieser aus dem Herrschaftsverhält­
nis entlassen. 

Dies sollte jedoch nur dann geschehen, wenn sich 
der zu Erziehende in zunehmendem Maße einer an­
deren Autorität unterstellt und in ein anderes, wei­
teres Herrschaftsverhältnis hineinwächst. Etwas ver­
einfachend kann dies am Beispiel eines Kindes dar­
gestellt werden, das sich als Jugendlicher langsam 
vom Elternhaus und der Autorität der Eltern löst, um 
sich der Autorität der Lehrer, Lehrmeister und Vor­
gesetzten und dem Herrschaftsverhältnis der Aus­
bildungs- und Arbeitswelt zu unterstellen. Als Er­
wachsener sollte der Mensch in der Lage sein, von 
Personen losgelösten, abstrakten Autoritäten zu fol­
gen. Ansonsten wäre der Bestand einer Demokratie 
wohl schlecht möglich. 

Akt der Erziehung ist in die Strafe eingebettet 

Dieses Schema ist auf die Vollzugspädagogik über­
tragbar. Der Strafgefangene soll der Autorität des 
Vollzuges entwachsen können, dies jedoch nur dann, 
wenn er bereit und in der Lage ist, sich in das Herr­
schaftsverhältnis einzuleben, dem wir alle unterste­
hen. 

Von der Tatsache abgesehen, daß es innerhalb des 
Strafvollzugs, bedingt durch die verschiedenen Voll­
zugsziele, mehrere "Vollzugspädagogiken" geben 
kann, so unterscheidet sich die Vollzugspädagogik 
von der Allgemeinen Pädagogik in noch einem gra­
vierenden Aspekt: Der Akt der Erziehung, oder viel­
mehr der Umerziehung, beginnt nicht nur mit einer 
Strafe, sondern ist überhaupt in eine Strafe eingebet­
tet. Hört die Strafe auf, ist gleichzeitig die Erziehung 
beendet. Die ironische Bemerkung, der Gefangene 
wurde mit Erziehung bestraft, entbehrt somit nicht 
ganz seiner Grundlage. Was in der allgemeinen Päd­
agogik zwar auch wichtig, jedoch nur die Rolle einer 
Notbremse spielt, soll sich in der Vollzugspädagogik 
als Motor herausstellen. Der übermächtige Straf­
gedanke ist im Rahmen der Vollzugspädagogik nicht 



nur wesentlicher Bestandteil, sondern auch ein Hin­
dernis auf dem Wege zum erzieherischen Erfolg. 

Leider ist es nicht das einzige. Ein weiteres liegt 
in dem Umstand begründet, daß verschiedene Erzie­
hungsziele (z. B. in Schule und Beruf) von den zu Er­
ziehenden in einem Alter erreicht werden sollen, das 
den Erziehungszielen gegenüber völlig inadäquat ist. 
Dies hat zusätzlich zu der mit dem Strafgedanken 
zusammenhängenden Unlust schlechte Motivierbar­
keit zur Folge. 

Karl Peters unterscheidet hinsichtlich der Kriminal­
strafe drei Unteraspekte: den übelscharakter, den 
Zwangscharakter und den personalen Charakter. Mit 
dem übelscharakter ist das Zufügen des Strafübels 
durch den Richter gemeint, der im Namen des Staa­
tes bzw. Volkes die Strafautorität verkörpert. Der 
Zwangscharakter wird durch die Gitter und Mauern 
der Vollzugsanstalten nicht nur symbolisiert, sondern 
auch manifestiert. Lediglich im personalen Charakter 
der Strafe liegt ein pädagogischer Gehalt. Mit ihm 
komme ich auf die eigentlichen Schwerpunkte der 
Vollzugspädagogik zu sprechen. 

Ich erlaube mir, Sie an etwas zu erinnern, das uns 
allen während unserer Ausbildung zum Lehrer ver­
sucht wurde nahezubringen, an das didaktische Drei­
eck: Lehrer, Schüler, Stoff bzw. Bildungsinhalt. Wäh­
rend man die Begriffe Lehrer und Schüler direkt auf 
die Vollzugswirklichkeit übertragen kann, gibt es mit 
dem Begriff Bildungsinhalt Schwierigkeiten, da sich 
das Vollzugsziel der Eingliederung ganz bestimmt 
nicht in der Vermittlung von Wissensstoffen erschöpft. 
Wenn sich der Begriff Bildungsinhalt nicht nur auf 
den kognitiven Bereich erstreckt, sondern auch auf 
den affektiven, könnte man ihn gelten lassen. 

Zwangscharakter der Freiheitsstrafe als Barriere 

Innerhalb der Vollzugspädagogik sind zwischen 
die Beziehung Gefangener und Bildungsinhalt Bar­
rieren eingebaut, die ein Lernen aus eigenem An­
trieb oder Interesse so gut wie völlig verhindern. Ich 
meine mit diesen Barrieren den übels- und Zwangs­
charakter der Freiheitsstrafe. Es ist nicht nur den 
Pädagogen bekannt, daß nichts gelernt wird, was als 
übel erlebt wird. Wenn dies noch unter Zwang zu 
geschehen hat, sinken die Hoffnungen auf einen po­
sitiv verlaufenden Lernprozeß auf den Nullpunkt. 

Der Vollzug muß jedoch mit diesem Dilemma fer­
tig werden. Soll seine Arbeit Aussicht auf Erfolg ha­
ben, muß er zwischen dem übels- und Zwangs­
charakter einerseits und dem Erziehungsziel ande­
rerseits vermitteln können. Dies ist die Hauptaufgabe 
eines Vollzugspädagogen. Der zu Erziehende sollte 
seine Einstellung dem Strafübel gegenüber ändern 
können und den Vollzug als eine Chance begreifen, 
die sein bisheriges Leben unterbricht und in eine an­
dere Richtung lenkt. 

Vielen mag dies utopisch und als eine Anhäufung 
von schönen Worten erscheinen. Ich erlebe es ge­
rade im Jugendvollzug keineswegs selten, daß der 
Jugendliche und Heranwachsende die Äußerung tut, 
daß er ganz froh ist, erwischt worden zu sein. Mei­
stens folgt noch das Eingeständnis, daß man sich aus 
eigener Kraft aus den Verstrickungen nicht hätte lö­
sen können. Allerdings muß ich hinzufügen, daß ich 

in einem neuen, freundlichen Haus Dienst tue, das 
über keine Außenmauer verfügt und in dem die Si­
cherheitsvorkehrungen nicht die größte Rolle spie­
len. Es ist vorstellbar, daß dieselben Jugendlichen 
diese Äußerungen in einer mittelalterlichen Zwing­
burg nicht getan hätten. Wer also will, kann in den 
äußeren Vollzugsbedingungen durchaus einen 
Schwerpunkt der Vollzugspädagogik sehen. 

Macht und erzieherische Wirksamkeit der Autorität 

Dies kurz zum übelscharakter. Der Vollzug ist in 
der Lage, den Zwangscharakter der Freiheitsstrafe 
in dem Maße zu lockern, wie sich der Gefangene 
dem Vollzugsziel nähert. An dieser Stelle hat der 
Vollzug seine größten Probleme. Wer in der Lage 
ist, den Vollzug zu lockern, wer zur Außenarbeit zu­
lassen kann, wer Urlaub und Ausgang gewährt und 
bei dem wesentliche Kompetenzen hinsichtlich der 
Entlassung liegen, der verfügt über Macht. Das ist 
zwar nichts Schlechtes, doch haben die verschiede­
nen Berufsstände, die im Vollzug Dienst tun, das 
Bestreben, ihre Macht zu erhalten, bzw. mehr Macht 
zu erlangen und auszuüben. Dabei schließe ich die 
Vollzugspädagogen nicht aus, die ja für sich in An­
spruch nehmen könnten, daß der Vollzug bei seinen 
Aufgaben eigentlich eine Erziehungsinstitution sein 
müßte. Dies hätte eigentlich zur Folge, daß die Päd­
agogen die Macht erhalten sollten. 

Ich bin im Laufe meines Referates schon einmal 
auf den Faktor Macht eingegangen und erlaube mir, 
in diesem Zusammenhang daran zu erinnern. Wer 
Macht ausübt, sieht selten einen Menschen so, wie 
er wirklich ist. Der Machtausübende wird zwangs­
läufig zu einem Funktionär, in gleichem Maße scheint 
die persönliche Autorität zu schwinden. Damitschwin­
det gleichzeitig die erzieherische Wirksamkeit der 
Autorität. Die Beeinflussungsmöglichkeit eines 
Machtausübenden ist nur so groß, wie seine Macht 
reicht. Man kann dies auch kürzer ausdrücken: Wer 
Macht hat, erzieht nicht, sondern unterdrückt. 

Diese Behauptungen sind auch umkehrbar. Man 
könnte zum Beispiel fragen, was ein Pädagoge oder 
ein anderer Vertreter einer Fachrichtung von seiner 
persönlichen Autorität hält, wenn er ständig auf 
Macht oder Machtzuwachs aus ist. Ich rufe damit 
keinesfalls zu einem überchristlichen Duldertum auf. 
Wenn der ausgebildete Pädagoge in seiner Anstalt 
Pädagoge sein kann, das heißt, wenn er im organisa­
torischen Gesamtkonzept und in der VOllzugsgestal­
tung seiner Anstalt mitbestimmt, sollte er nicht mehr 
Macht verlangen; sie würde einem Erfolg seiner übri­
gen Arbeit nur im Wege stehen. Sollte es jedoch 
Pädagogen geben, die als Lehrer apostrophiert 
einige Stunden Deutsch und Rechnen als Alibifunk­
tion außerhalb der Arbeitszeit erteilen dürfen oder 
die man isoliert in einer Ecke der Vollzugsanstalt 
Berufsausbildung spielen läßt, würde ich den Ruf 
nach mehr organisatorischem Einfluß für berechtigt 
halten. 

Unterricht und Berufsausbildung allein genügen nicht 

Meine Damen und Herren, vielleicht sind einige 
unter Ihnen, denen das zuletzt Gesagte mißfällt, be­
sonders deswegen, weil der schulische Unterricht 
und die Berufsausbildung nicht den Platz erhielten, 
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der ihnen zukommt. Vielleicht warten Sie auch schon 
lange auf die Aussage, daß es sich bei der schuli­
schen Ausbildung sowie bei der Berufsausbildung 
um die eigentlichen Schwerpunkte der Vollzugspäd­
agogik dreht. Einer solchen Auffassung würde ich 
mich nicht anschließen wollen. Dabei übersehe ich 
selbstverständlich nicht, daß ohne schulische und 
berufliche Aus- und Weiterbildung die Eingliederung 
des ehemaligen Rechtsbrechers nicht erfolgen kann. 

Es kann nicht Schwerpunkt der Vollzugspädagogik 
sein, Unterricht und Berufsausbildung zu betreiben, 
sondern der Schwerpunkt der Vollzugspädagogik 
liegt darin, dafür zu sorgen, daß Unterricht und Be­
rufsausbildung erfolgreich betrieben werden können. 
Der bestgehaltene Unterricht kann nichts nützen, 
wenn dem Schüler allein von der Unterrichtszeit her 
klar wird, daß es für die Anstalt erheblich wichtigere 
Dinge gibt als den Unterricht. Wie wichtig der Voll­
zug den Unterricht nimmt, wird der teilnehmende Ge­
fangene allein aus seiner Bezahlung entnehmen 
können. 

Wenn innerhalb eines auf Arbeit eingestellten 
Vollzuges die Unterrichtszeit als verloren und nutz­
los dargestellt wird, werden die Erfolge des Unter­
richts nicht groß sein. Der Unterricht kann auch 
nichts nützen, wenn sich die aus ihm resultierenden 
Erkenntnisse im Vollzugsalltag nicht bewahrheiten. 
Eine Arbeitserziehung wird andererseits nicht mög­
lich sein, wenn Arbeitsunwillige im Unterricht eine 
günstige Ausweichmöglichkeit sehen können. 

Organisation muß erzieherische Gegenläufigkeit 
verhindern 

Bei dem angeschnittenen Fragenkreis dreht es sich 
insgesamt um das Problem der allesübergreifenden 
Organisation. Sie soll verhindern, daß es innerhalb 
des Vollzugs Richtungen und Strömungen gibt, die 
sich widersprechen, einander entgegen- oder einan­
der vorbei arbeiten. So sachlich und fachlich gut die 
einzelnen Fachrichtungen durchdacht und auch per­
sönlich vertreten sein mögen, so kommt doch aus 
der Gesamtbemühung nichts heraus, wenn eine über­
greifende Organisation nicht erzieherische Gegen­
läufigkeit verhindert. 

Makarenko hält die Organisation des Erziehungs­
prozesses für das eigentlich Wichtige in der Erzie­
hung. In der Aussage steckt eigentlich mehr, als man 
zunächst vermuten kann. Vollzugspädagogik kann 
man nicht nach dem Rezeptblock betreiben: Man 
nehme ... Falls die eine Maßnahme nicht ausreicht, 
nehme man noch eine weitere hinzu (usw.). Der zu 
Erziehende sollte auch nicht den Sinn einer oder ein­
zelner Maßnahmen begreifen lernen, er sollte die ge­
samte Erziehungssituation, in der die Maßnahmen 
stattfinden, akzeptieren können. In diesem Zusam­
menhang noch ein Zitat von Makarenko: "Die innere 
Disziplin kann nicht durch das Bewußtsein (bewußtes 
Wissen) bestimmt werden; denn sie ist das Ergeb­
nis des gesamten Erziehungsprozesses und nicht ein­
zelner Sondermaßnahmen ". 

Die Öffentlichkeit und der Vollzug selbst rufen 
nach mehr Lehrern, Psychologen und Sozialarbeitern 
in den Gefängnissen. Solange jede der genannten 
Berufsgruppen nur für seine Sondermaßnahmen ver-
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antwortlich ist, dürfte sich an der Atmosphäre inner­
halb der Justizvollzugsanstalten und an ihrer erzie­
herischen Wirksamkeit nichts ändern, allenfalls wird 
der Machtkampf unter den einzelnen Gruppen stär­
ker. Das kann wiederum nicht ohne Rückwirkung auf 
die Gesamtatmosphäre bleiben. 

Ich möchte mich auf gar keinen Fall zu der For­
derung versteigen, nur noch Pädagogen im Vollzug 
alle Macht zu geben. Ich würde es auch für falsch 
halten. Jede Erziehung sollte so vielgestaltig und 
so offen wie möglich sein. Nur sollte jeder Bedien­
stete seine Arbeit in dem Bewußtsein verrichten, daß 
er, ob AufsiChtsbediensteter, Jurist, Sozialarbeiter, 
Lehrer, Pfarrer, Arzt oder Psychologe vollzugspäd­
agogisch tätig ist. Dabei wäre es sicherlich kein Nach­
teil, wenn jeder Fachmann auch einiges Wissen auf 
dem Gebiet der Vollzugspädagogik verfügbar hätte. 

Vollzugspädagogik stellt sich somit nicht dar als 
eine Spezialwissenschaft, die neben anderen inner­
halb der VOllzugsanstalten anwendbar ist. Sie liefert 
innerhalb des Vollzugs vielmehr den Aspekt, unter 
dem die verschiedensten Fachrichtungen miteinan­
der im Hinblick auf das Organisationsziel sinnvoll 
tätig werden können. Vollzugspädagogik ist damit 
nicht nur etwas für Pädagogen, sondern gleicherma­
ßen für Juristen, Theologen, Mediziner, Psychologen, 
Sozialarbeiter u. a. Machtansprüche von Fachkräften, 
die sich direkt mit den Gefangenen befassen, sollten 
sich aus ihr nicht ableiten lassen. 

Vielleicht sind Sie auch der Ansicht, daß für ein 
Referat über Vollzugspädagogik über die Gefange­
nen selbst an sich recht wenig zu hören war. Damit 
komme ich zum letzten Schwerpunkt. Es sollte ein­
sichtig sein, daß ein noch so gutes Konzept der Voll­
zugspädagogik samt einer entsprechenden Einstel­
lung der im Vollzug Tätigen keinen Erfolg haben 
kann, wenn die Gefangenen als der lediglich passive 
und rezeptive Teil in der Gesamtplanung erscheinen. 

Positive Einstellungsänderung als Erfolg für den 
Gefangenen 

Wir alle wollen für unsere Arbeit Lob und Aner­
kennung finden. Wenn sich unsere Vorgesetzten hin­
stellen würden und die Anerkennung für die von uns 
geleistete Arbeit "für sich in Anspruch nähmen, würde 
es neben anderen emotionalen Regungen die Ein­
schränkung unseres Engagements zur Folge haben. 
Man sollte auf keinen Fall übersehen, daß eine posi­
tive Einstellungsänderung und ein daraus resultie­
rendes Verhalten für den betreffenden Gefangenen 
ein mindestens ebenso großer Erfolg ist wie für den 
Vollzug. 

Letztlich kann die Vollzugsanstalt als Großgruppe 
bezeichnet werden. Unter einem Aspekt, den der So­
ziologe Wurzbacher sehr deutlich formulierte, könnte 
sich eine wesentliche pädagogische Änderung des 
jetzigen Vollzugssystems ableiten: Die wertvermit­
telnde und verhaltensprägende Wirkung einer Gruppe 
ist um so größer, je mehr das einzelne Gruppenmit­
glied an der Führung der Gruppe teilnimmt. 

Man hat in der Vollzugspraxis bisher versucht, die 
erzieherische Wirksamkeit des Strafvollzugs dadurch 
zu erhöhen, daß man die Sonderdienste zahlenmä­
ßig verstärkte und dadurch das Veranstaltungspro-



gramm vergrößerte. Man geht dabei von der Vorstel­
lung aus, daß hiermit die Einwirkungsmöglichkeit der 
Erzieher auf die zu Erziehenden vergrößert wird und 
sich auf diese Weise ein Erfolg einstellen müßte. 

Lernen ist jedoch weniger, wie gehört, eine Folge 
der einzelnen Sondermaßnahmen, als eine Verände­
rung der Umwelt. Es ist um so erfolgreicher, je ak­
tiver der Lernende sich im Lernprozeß zeigt. Die Ak­
tivität wiederum zeigt sich abhängig von dem Aus­
maß des Führungsanteils, der dem Lernenden hin­
sichtlich des Lernprozesses zugebilligt wird. Es ist 
bisher undenkbar gewesen, den Strafgefangenen in 
echter Form an der Leitung der Großgruppe Vollzugs­
anstalt zu beteiligen. Das Strafvollzugsgesetz hat 
dieses Manko wohl erkannt, denn eine Nichtbeteili­
gung an der Leitung der Vollzugsanstalt schließt lo­
gischerweise Interesse am Erfolg der Organisation 
aus. 

Die Großgruppe als Faktor der Erziehung 

Eine Mitbestimmung der Gefangenen hat mit einer 
kriminellen Unterwanderung des Vollzugs nicht das 
geringste zu tun. Solange ein Gefangener kriminel­
les Verhalten zeigt oder entsprechende Einstellun­
gen besitzt, sollte er sich gar nicht an der Mitbestim­
mung beteiligen dürfen. Falls es dereinst einmal eine 
Vollzugsform geben sollte, die von sich behauptet, 
erfolgreich zu arbeiten, wird man gerade an dem 
Prozentsatz von Macht und Verantwortung, den man 
den Gefangenen überlassen hat, ermessen können, 
für wie gut die betreffende Vollzugsform ihre Arbeit 
tatsächlich hält und wie sehr sie sich auf den Erfolg 
verläßt. Ein erzieherisch erfolgreich arbeitender Voll­
zug braucht sich vor krimineller Unterwanderung 
nicht zu fürchten. 

Die Bewältigung des Problems ist allerdings in 
der Theorie auch hier leichter als in der Praxis. Im 
Rahmen dieses Referates ist die Darstellung von 
praktischen Möglichkeiten der Verwirklichung der 
Mitbestimmung der Gefangenen nicht möglich. Die­
ser Komplex kann nur soweit angesprochen werden, 
als er die Mitbestimmung der Gefangenen in der 
Gesamtkonzeption der Anstalt begründet. Eine Viel­
zahl von kleineren und größeren Gruppen, die je­
weils Zweckbestimmungen auf den verschiedensten 
Gebieten der Arbeit, der Fortbildung, des Unterrichts, 
der Freizeit oder der Therapie haben, sollten ein­
münden in eine Vollversammlung zumindest eines 
Teiles der Gesamtanstalt. Ist keine übergreifende 
Großgruppe vorhanden, nimmt sich jede Gruppe am 
wichtigsten und wird demgemäß versuchen, die An­
stalt zu prägen. In ihr sind die verschiedenen Mög­
lichkeiten der Anwendung und Weiterentwicklung 
der Normen gegeben. 

Als Mitglied der Vollversammlung erlebt jeder ein­
zelne den Einfluß der Organisation, indem er in der 
Auseinandersetzung mit dem anderen eine Umbil­
dung des eigenen Willens erfährt. Er begegnet hier 
~etz~lic~ der öffentlichen Meinung der Erziehungs­
Institution. Makarenko sieht in der öffentlichen Mei­
nung der Großgruppe einen regulierenden und dis­
ziplinierenden Faktor der Erziehung. Der einzelne 
wird von seinem Egoismus abgelenkt und mit einem 
nahezu materiellen, real greifbaren Erziehungsfaktor 
konfrontiert. 

Meine Damen und Herren, ich sollte über Schwer­
punkte der Vollzugspädagogik referieren. Ich habe 
es zumindest versucht, das komplexe Feld der Voll­
zugspädagogik von meinem eigenen Standpunkt aus 
etwas zu strukturieren. Lassen Sie mich der Syste­
matik halber das, was für mich Schwerpunkte der 
Vollzugspädagogik sind, kurz zusammenfassen. 

Vollzugspädagogik ist abhängig vom jeweiligen 
Vollzugsziel. Jedes Vollzugsziel ist ein Politikum. 
Dies ist an sich kein Nachteil, wenn man sich auf 
einige Konstantheit verlassen könnte. Ständig in 
Frage gestellte Vollzugsziele degradieren die Voll­
zugspädagogik zum Etikettenschwindel. 

Der Vollzugspädagoge ist der Mittler zwischen 
dem übels- und Zwangscharakter der Freiheitsstrafe 
einerseits und dem Vollzugsziel andererseits. Von 
der Person des Pädagogen, seiner Autorität sowie 
seiner Glaubwürdigkeit wird es weitgehend abhän­
gen, inwieweit es gelingt, daß der Gefangene seine 
Strafe akzeptiert und dazu zu motivieren ist, sich 
demokratische Verhaltensweisen anzueignen. 

Dies kann nicht durch voneinander isolierte Spe­
zialmaßnahmen geschehen. Wichtig ist eine erziehe­
rische Gesamtplanung und Organisation, in der es 
für den Gefangenen sinnvoll ist, sich an für ihn ge­
eigneten Sondermaßnahmen zu beteiligen. Positive 
Aktivitäten seitens der Gefangenen können dabei 
nur erwartet werden, wenn der Erfolg der Erzie­
hungsorganisation gleichzeitig auch ein Erfolg der 
Gefangenen ist, d. h., wenn sie innerhalb des Orga­
nisationskol1zeptes mitbestimmen können. 

Behandlungsbeginn bleibt die zwischenmenschliche 
Auseinandersetzung 

Ein bestimmter Standpunkt im Hinblick auf die 
Vollzugspädagogik und ihr Ziel bleibt nicht ohne 
Folgen im Hinblick auf die Methode. Es wurde schon 
wiederholt angesprochen, wie wenig fruchtbar iso­
lierte Sondermaßnahmen sind. Von hier aus sollte 
deutlich werden, was von den Rufen weiter Kreise 
nach Berufsausbildung, schulischer Ausbildung, 
psychologischer und medizinischer Spezialbehand­
lung usw. als jeweiliges Patentrezept zu halten ist. 
Wenn der Gefangene die ihm auferlegte Strafe nicht 
akzeptiert, wird er kaum die Techniken, und es sind 
dann nur Techniken, die ihm an die Hand gegeben 
wurden, in unserem Sinne nutzen. Der Beginn einer 
Behandlung im Strafvollzug ist daher die zwischen­
menschliche Auseinandersetzung zwischen dem 
Rechtsbrecher, seinen Mitgefangenen und dem Voll­
zugspädagogen, gleich welchen Berufssstand dieser 
vertritt. 

Erst von hier aus wird der Gefangene danach trach­
ten, bisher Versäumtes nachzuholen und inadäqua­
tes Verhalten zu unterlassen. Ausschlaggebend wird 
sein, wie groß die menschliche, aber rein mensch­
liche Beziehung zwischen Gefangenen und Vollzugs­
pädagogen ist. Sie und die öffentliche Meinung der 
Anstalt sind der Motor einer positiven Entwicklung. 

Wann ist nun konkret eine Entwicklung positiv? 
Es wäre ein Fehler, wenn man seine Erwartungen 
ideell überhöht ansetzen würde. Ein zu hohes Ziel 
nimmt dem Lernenden den Mut, weil er von vornher­
ein weiß, daß er seine Bezugsperson enttäuschen 
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wird. Der Vollzugspädagoge sollte sich bewußt sein, 
daß es nur ein einziges Kriterium gibt, an dem der 
Erfolg seiner erzieherischen Bemühungen gemessen 
wird: das Strafgesetzbuch. 

Ein Pädagoge wird demokratisch ideelle Erzie­
hungsziele im Auge haben, die Aufgaben der Voll­
zugspädagogik wären jedoch dann gelöst, wenn der 
zu Erziehende sich an die Norm, die vom Strafgesetz­
buch gegeben ist, hält. Eine weiterführende Bildung 
oder Erziehung würde in den Bereich der Sozial­
pädagogik fallen. 
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Als Pädagoge hat man das Bestreben, mit der Zeit 
zu gehen und modern zu sein. Der Vollzugspädagoge 
kann in seinen Zielen nur so modern sein, wie es 
das Strafgesetzbuch ist. Die Moderne hat lediglich 
bei der Methode und den technischen Hilfsmitteln 
Zugang. Es sollte im Grunde jedoch nicht darauf an­
kommen, wie modern oder unmodern ein Erziehungs­
ziel ist, es kommt darauf an, ob es für den, der es 
erreichen soll, wert ist, sich darum zu bemühen. Und 
wenn sich die Vollzugspädagogen auch oft uneins 
sein mögen, ich glaube nicht, daß es jemand für 
wert findet, daß ein Mensch sein Leben im Gefäng­
nis verbringt. 



DIETER LINNENBAUM NORBERT LÜHRMANN 

Die Funktion des Lehrers an Justizvollzugsanstalten 

Kurzdarstellung einer empirischen Untersuchung zur Selbsteinschätzung der Lehrer 

und Fremdeinschätzung der Gefangenen 

1. Ziel der Untersuchung 

"Die Erörterung des Berufsbildes des Lehrers an 
Justizvollzugsanstalten ist deshalb heute notwendig, 
weil einerseits Erziehung, Unterricht, Erwachsenen­
bildung sowie berufsaus- und fortbildende Maßnah­
men zu den unverzichtbaren Mitteln gehören, mit de­
nen straffällig gewordene Menschen zur Mitarbeit an 
Ihrer eigenen Erziehung geführt werden können, an­
dererseits aber die Fachkräfte fehlen, die auf Grund 
ihrer Ausbildung und ihres sozialen Engagements be­
rufen sind, diese Aufgaben zu übernehmen" (3, 53). 

Die Diskussion dieser These von Prof. Dr. Deim­
ling bildete für uns den Anlaß, selbst empirisch zu 
untersuchen, ob der Strafvollzug in der BRD von sei­
nen Lehrern als Erziehungsauftrag verstanden und 
verwirklicht wird (vgl. 5). Wir fragten diese Pädago­
gen, wie sie ihre Aufgabe und Stellung einschätzen 
und aus welchen Gründen sie bestimmte Ziele errei­
chen bzw. nicht erreichen. Zur Objektivierung steil­
ten wir Erfahrungen und Ansichten der Gefangenen 
zur Lehrertätigkeit im Vollzug gegenüber. Zielpunkt 
war der Vergleich zwischen Lehrern und Gefangenen, 
nach welchen Erkenntnissen beide Prioritäten set­
zen und inwieweit die Einstellungen zu Unterricht, 
Arbeit und Freizeitgestaltung übereinstimmen. 

2. Methode der Untersuchung 

Der Fragebogen erwies sich als das zweckmäßigste 
Untersuchungsverfahren, da in einer Totalerhebung 
alle 124 in der BRD hauptamtlichen Lehrer an Justiz­
vollzugsanstalten (JVA) erfaßt werden konnten. Die 
Rückantwortquote von 45 Prozent, das sind 56 voll 
auswertbare und z. T. mit weitgehenden Erläuterun­
gen versehene Fragebogen, kann als befriedigend 
und die Ergebnisse als repräsentativ angesehen 
werden. 

Von den ca. 50000 Strafgefangenen haben wir 100 
in den JVA Münster und Hannover befragt. Dabei be­
schränkten wir uns ausschließlich auf männliche er­
wachsene Gefangene. Die Wahl der beiden Anstalten 
erfolgte nach der Absage anderer aus der Notwen­
digkeit, eine möglichst geringe Entfernung zu unse­
rem Studienort zu haben; die Wahl innerhalb dieser 
Anstalten geschah nach unterschiedlichen Zufällig­
keits-Methoden. 

Die Gesamtheit des erhobenen Materials konnte 
im Rahmen der Arbeit nicht ausgewertet werden. 
Die Ergebnisse wurden auch nicht der Prüfstatistik 
unterworfen. 

Die Beurteilung von Zielrichtung und Effektivität 
der Lehrertätigkeit im Vollzug wird inhaltlich und me­
thodisch aus der Analyse ihrer Einflußgrößen sowie 
deren Wechselbeziehungen erschlossen. Wir begin­
nen mit der Betrachtung soziokultureller Faktoren, 
die sich aus der sozialen Rekrutierung der Lehrer an 
JVA ergeben. Danach wird das Berufsverständnis an 
den Prioritäten in den Erziehungszielen und dem 
Wissen über Strafe und Verbrechen untersucht. Zum 
Verständnis der Realisierungs-Probleme dieser 
"Grundlagen" sind die besonderen Berufsbedingun­
gen und ihre Auswirkungen auf Einstellung und Tä­
tigkeit der Lehrer zu analysieren. Erst dann kann ab­
schließend die Funktion der Lehrer an JVA anhand 
der schon genannten Erziehungsmittel geklärt wer­
den. 

3. Ergebnisse der Untersuchung 

3.1 Sozialstruktur der Lehrer an JVA 

Die 124 Lehrer an JVA stellen mit einem Prozent 
des Vollzugspersonals eine fast verschwindend klei­
ne Gruppe dar, zumal noch durchschnittlich 24 Pro­
zent der Planstellen unbesetzt sind. Auf einen An­
stalts-Lehrer entfallen somit im Schnitt über 400 In­
haftierte. 

92 Prozent waren vorher Lehrer an öffentlichen 
Schulen, 75 Prozent davon im Volksschuldienst. Die 
Zahl der Dienstjahre im Vollzug ist deshalb im Ver­
hältnis zum Lebensalter relativ gering: fast jeder 
zweite Lehrer ist 45 bis 63 Jahre alt und hat nur 7 bis 
20 Jahre im Vollzug gearbeitet; dem durchschnittli­
chen Lebensalter von 46 Jahren entspricht ein mittle­
res Dienstalter von 8 Jahren. 

DienststeIlung und Besoldung sind in der BRD sehr 
uneinheitlich: Oberlehrer (45 Prozent), Hauptlehrer 
(20 Prozent), Lehrer (12 Prozent), Sonderschulober­
lehrer (4 Prozent), Oberstudienrat (2 Prozent), Fach­
lehrer(in) (2 Prozent), Berufsschulleiter (2 Prozent) etc. 
Einige haben auch Doppelfunktionen wie Oberlehrer 
und Vollzugsleiter. Daraus ergibt sich eine unter­
schiedliche Besoldung von BAT IVa und A12 bis A14 
plus unterschiedliche Zulagen. 

30 Prozent der Lehrer an JVA sind kirchlich und 
25 Prozent politisch aktiv tätig. Dieser relativ hohe 
Prozentsatz addiert sich aber nicht einseitig in eine 
bestimmte politische Richtung, da nur 7 Prozent so­
wohl kirchlich als auch politisch aktiv engagiert sind. 
Die Mitgliedschaft von 88 Prozent der befragten Voll­
zugslehrer in der evangelischen oder katholischen 
Kirche läßt eine christlich-humanitäre GrundeinsteI­
lung erwarten, die die Würde des einzelnen Ge­
fangenen in den Vordergrund stellt. Bei Beamten 

193 



können wir ferner Loyalität und Ausrichtung des 
HandeIns auf einen freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaat voraussetzen. 

Auffällig viele, nämlich 95 Prozent aller Lehrer sind 
verheiratet; die meisten von ihnen haben zwei oder 
drei Kinder. Fast die Hälfte aller Lehrkräfte lebt in 
Städten (10000 - 100000 Einwohner), nur 30 Pro­
zent in Großstädten. Das Bild der befragten Gefan­
genen ist eher umgekehrt: 46 Prozent kommen aus 
der Großstadt und 28 Prozent aus der Stadt. 

Es wird zu untersuchen sein, welche schichtenspe­
zifischen "Barrieren" zwischen Lehrern und Gefan­
genen bestehen, indem ein weitgehend an den Nor­
men des Mittelstands orientiertes Denken und Han­
deln auf Einstellungen und Haltungen aus andersar­
tigen Sozialisationserfahrungen (vgl. 5,69; 80 Prozent 
Sozialisationsdefizite) trifft. 

Ein besonderes Problem bildet dabei auch die Tä­
tigkeit weiblicher Lehrkräfte im Vollzug. Während im 
öffentlichen Schuldienst ca. 40 Prozent Lehrerinnen 
arbeiten, sind es im Strafvollzug nur 5 Prozent. Ihrem 
Einsatz steht zwar kein Lehrer völlig ablehnend ge­
genüber, aber fast jeder dritte schränkt ihre Tauglich­
keit ein und äußert Bedenken, daß sie zu gefühlsbe­
tont handeln würden, den seelischen Belastungen 
nicht gewachsen seien, Disziplinschwierigkeiten und 
mangelndes Verständnis für männliche Probleme ha­
ben könnten. Diese Lehrer plädieren dafür, daß ihre 
Kolleginnen besser in Frauen- und Jugendgefängnis­
sen arbeiten sollten. Begründet wird das mit "We­
sens"-Vorteilen: größeres Einfühlungsvermögen, z. T. 
"Mutterersatz" , vermittelnde und ausgleichende 
Rolle. 

Im Gegensatz dazu befürworten die meisten männ­
lichen erwachsenen Gefangenen (78 Prozent) die Tä­
tigkeit von Lehrerinnen im ganzen Vollzug, beson­
ders die Gefangenen mit extrem langen Strafen 
(über vier Jahre) und schon viel "verbüßter" Zeit (95 
Prozent), allerdings mit den gleichen "Vorteilen", mit 
denen 1/3 der Lehrer die Arbeit weiblicher Kollegen 
einschränkt. 

3.2 Berufsverständnis der Lehrer an JVA 

Soziokulturelle Faktoren und berufliche Vorstellun­
gen sind wesentliche Voraussetzungen, da Grundla­
gen, zum Verständnis für die Zielrichtung und Effekti­
vität beruflicher Tätigkeit. Sie werden später durch 
weitere Einflußgrößen, nämlich durch die besonderen 
Berufsbedingungen und -erfahrungen ergänzt und in 
ihrem Wechselverhältnis untersucht. Zunächst soll 
aber aus der Analyse der sozialen Rekrutierung der 
Lehrer an JVA deren berufliches Selbstverständnis 
erfaßt werden. Dieses versuchen wir aus den Priori­
täten in den Erziehungszielen zu erschließen. 

Die humanitär-demokratische GrundeinsteIlung der 
Lehrer an JVA findet in einer pädagogischen Ziel­
vorstellung ihren Niederschlag, die sich mit den Be­
dürfnissen der Inhaftierten weitgehend deckt. For­
male Ziele wie Ordnung, Disziplin, Askese, Fleiß und 
Pünktlichkeit spielen eine untergeordnete Rolle. 
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Vergleich der wichtigsten Erziehungsziele nach Rang­
plätzen (R) 

Erziehungsziele Lehrer Gefangene Differenz 

Persönlichkeitsbildung 1 0 
Erziehung zur 
Selbsterziehung 2 6 4 
Berufsfortbildung 3 2 1 
gesellschaftliche 
Integrierung 4 7,5 3,5 

Verantwortungsbereitschaft 5 3 2 

Lebensmut 6 7,5 1,5 

Kritikfähigkeit 7 5 2 
Gerechtig keit 10 4 6 

Auch die von den Lehrern genannten "hohen" Mo­
tive zur Berufswahl werden von den Gefangenen teils 
aus Vermutung, teils aus Erfahrung bestätigt: "echte", 
d. h. pädagogische Aufgabe, psychisches Interesse, 
größere Vielseitigkeit als im öffentlichen Schuldienst, 
Berufung, Neigung und Verantwortung. 

Die Bewältigung "echter" pädagogischer Aufgaben 
im Vollzug setzt ein fundiertes Wissen über Strafe 
und Verbrechen voraus und verlangt eine ständige 
Auseinandersetzung mit dem Theorie-Praxis-Bezug. 
Dazu einige Ergebnisse: nur 61 Prozent halten eine 
rationale Aufdeckung der Kriminalität für "notwen­
dig", 84 Prozent nennen Sozialisationsdefizite als 
wichtigsten Umstand, durch den Menschen straffällig 
werden. 

Die meisten Lehrer arbeiten in geschlossenen An­
stalten (79 Prozent). 54 Prozent glauben, im halbof­
fenen oder offenen Vollzug Resozialisation besser er­
reichen zu können, 34 Prozent in geschlossenen An­
stalten. Der Rest (12 Prozent) entscheidet sich für 
Kombination bzw. hält den Anstaltstyp für unwich­
tig. 

Fast die Hälfte aller Lehrer liest regelmäßig zwei, 
21 Prozent sogar drei Fachzeitschriften. 

Vor allem die jüngeren Lehrer halten eine regel­
mäßige Fortbildung für notwendig, 41 Prozent und 
überwiegend die älteren für wünschenswert. Zeitwei­
lige kurze Fortbildungsveranstaltungen werden mit 
großem Interesse wahrgenommen; 93 Prozent ha­
ben an einer solchen Veranstaltung in den letzten 
beiden Jahren teilgenommen. 

Obwohl es noch keine spezifische kriminologisch­
wissenschaftliche Ausbildung für Lehrer im Vollzug 
gibt (vgl. 1, 63 ff.), halten 54 Prozent (wieder die 
Dienstälteren) ihren Wissensstand für ausreichend 
und gut, nur 46 Prozent für reformbedürftig (überwie­
gend die jüngeren Lehrer). Der Widerspruch zwi­
schen Meinung, über ein gutes oder zumindest aus­
reichendes Wissen zu verfügen, und der Forderung, 
eine spezielle Aus- und Fortbildung sei notwendig 
oder zumindest wünschenswert, soll u. a. in der spä­
ter folgenden Analyse der Berufsbedingungen und 
Berufserfahrungen geklärt werden. 



Wenn 84 Prozent der Lehrer und 54 Prozent der 
Gefangenen Sozialisationsdefizite als wichtigsten 
Umstand der Straffälligkeit nennen, erscheint der An­
satz gezielter pädagogischer Betreuung folgerichtig. 
Die meisten Pädagogen (61 Prozent) sind skeptisch, 
und 25 Prozent verneinen diese Möglichkeit. Mit 
großer Mehrheit (85 Prozent) bestreiten sie, daß Rück­
fallkriminalität ein objektives Maß für Erfolge oder 
Mißerfolge der Erziehung im Vollzug sei. Sie begrün­
den dies mit der - von uns noch zu überprüfenden -
begrenzten pädagogischen Wirkungsmöglichkeit in­
nerhalb der Anstalt und nach Entlassung der Inhaf­
tierten. 

Anders die Gefangenen. 60 Prozent sind von der 
negativen Auswirkung des heutigen Strafvollzugs auf 
die Rückfallkriminalität überzeugt, die Unterrichts­
teilnehmer aus Münster sogar mit 90 Prozent, und 
68 Prozent verneinen die Frage, ob der heutige Frei­
heitsentzug ein brauchbares Mittel zur Resozialisie­
rung sei. Die Quote erhöht sich wieder auf 90 Pro­
zent bei den Inhaftierten, die schon längere Zeit, d. h. 
über vier Jahre "gebüßt" haben. 

Nach dem Sinn des Freiheitsentzugs gefragt, wer­
den drei unterschiedliche Schwerpunkte betont. Je 
1/3 sieht darin primär einen Weg zur Selbsterziehung 
und damit eine Hilfe zur Wiedereingliederung oder 
Wiedergutmachung und Sühne oder Abschreckung. 
Somit besteht zwischen einem Großteil der Häftlinge 
und den Lehrern ein Zielkonflikt, da die Lehrer vor­
rangig den pädagogischen Ansatz im Rahmen des 
Vollzugssystems betonen. Bei Gefangenen mit einer 
kurz-verbüßten Haftzeit (unter vier Jahre) ist der 
Strafvollzug überwiegend Abschreckung, bei Inhaf­
tierten mit einer lang-verbüßten Zeit eher Wiedergut­
machung; letztere nehmen auch häufiger Unterrichts­
angebote wahr, so daß pädagogische Arbeit mit 
Kurzzeitgefangenen schwieriger sein dürfte. 

3.3 Berufsbedingungen der Lehrer an JVA 

Berufsbedingungen begrenzen die praktischen 
Möglichkeiten zur Verwirklichung bestimmter theore­
tischer Zielvorstellungen, es sei denn, sie sind ver­
änderbar. Wir untersuchen deshalb, welche Auswir­
kungen sich aus den Besonderheiten der Institution 
"Justizvollzugsanstalt" auf den Lehrer ergeben. Die 
Auswirkungen messen wir an der Häufigkeit und 
Stärke, mit der Einstellungen und Haltungen positiv 
oder negativ beeinflußt werden und an der Verände­
rung seit Berufseintritt und heute. Welcher "Spiel­
raum", d. h. welche Funktion den Lehrern an JVA 
bleibt, kann dann abschließend geprüft werden. 

Der schon erläuterten pädagogischen Zielvorstel­
lung steht an erster Stelle "das mangelnde Verständ­
nis des Justizministeriums für pädagogische Belange 
des Vollzugs" entgegen. 84 Prozent finden aus die­
sem Grund nicht "die volle Befriedigung" in ihrem 
Beruf, jeder dritte Vollzugslehrer hat sich schon ein­
mal ernsthaft mit dem Gedanken getragen, den Be­
ruf zu wechseln. Viele kritisieren in Zusätzen das 
"Juristenmonopol" : Gleichgültigkeit, Uninformiertheit, 
Verständnislosigkeit, fehlende Anerkennung und Be­
vormundung werden genannt. Die Kritik einzelner 
gipfelt in Äußerungen wie "unqualifiziertes Einmi-

schen", "ideologisch-sachfremdes Blockieren einer 
pädagogischen Vollzugsreform" und der Erkenntnis, 
"Alibi" oder "Aushängeschild eines autoritär-hier­
archischen System" zu sein. Auch 94 Prozent der be­
fragten Gefangenen äußerten, die Justizbehörden 
zeigten zu wenig Verständnis für die Schwierigkeiten 
und Sorgen der Inhaftierten. 

Weitere "immer wieder Ärger" bereitende Arbeits­
bedingungen sind die technisch-materiellen Voraus­
setzungen pädagogischer Tätigkeit: unzureichender 
baulicher Zustand der Unterrichtsräume (R 2) sowie 
deren mangelha.fte Einrichtung und Ausstattung mit 
Lehr- und Lernmitteln (R 6), wobei spezifische Er­
wachsenen-Schulbücher noch fehlen. 

Unterricht findet hauptsächlich in der Freizeit, d. h. 
abends nach der Arbeit statt. Deshalb wird die Be­
einträchtigung des Unterrichts durch den Vorrang 
der Arbeit als stark störend empfunden (R 3). Er 
folgen Lehrermangel (R 4) und zu starke Fluktuation 
der Unterrichts- und Kursusteilnehmer (R 5). Un­
günstig wirken sich auch die Faktoren mangelnde 
Kooperationsbereitschaft, Störungen durch die psy­
chologisch-soziologische Anstaltssituation und über­
lastung mit außerpädagogischen Tätigkeiten (Auf­
sichtsdienst, Verwaltung) aus (R 7-9). 

Faktoren, die die Tätigkeit der Lehrer im Vollzug 
ungünstig beeinflussen, werden häufiger genannt und 
sind wichtiger als die "günstigen" Einflußgrößen wie 
Höhe des Gehalts, gesellschaftliches Ansehen, Resi­
denzpflicht, Klassenfrequenz und Disziplin. Sie stei­
len die Lehrer mehr zufrieden als daß sie stören, 
haben aber mit der Zielvorstellung von pädago­
gischer Arbeit im Vollzug wenig zu tun. Standespoli­
tische Faktoren haben keine Störintensität, weil sich 
Lehrer an JVA, nach ihrem Sozialprestige gefragt, 
gleichrangig mit Lehrern an öffentlichen Schulen füh­
len. 

Von den Gefangenen werden die Anstaltslehrer 
zwar auf den letzten Platz innerhalb der Lehrerschaft 
verwiesen, die Mehrheit (94 Prozent) betont aber die 
Wichtigkeit der Pädagogen im Vollzug. Worin diese 
Wichtigkeit liegt, wird uns allerdings erst später be­
schäftigen. Zu hohe Teilnehmerzahlen im Unterricht 
und Disziplinschwierigkeiten werden nur vereinzelt 
genannt, da meistens aus den "Erfordernissen von 
Sicherheit und Ordnung" Klassenfrequenzen be-
schränkt werden. ' 

Faktoren, die die Lehrertätigkeit effektiver machen 
könnten, werden altersunabhängig im pädagogischen 
Bereich gesehen: größere pädagogische Freiheit der 
Lehr- und Stundenplangesta.ltung (R 1), größere In­
dividualisierung der Erziehung Straffälliger (R 2), 
mehr Anerkennung ihrer verantwortlichen gesell­
schaftlichen Funktion (R 3). 

Ermüdung oder eher Desillusionierung? 

Bedeutsam für das Erfassen der besonderen Be­
rufsbedingungen und ihrer Auswirkungen ist, daß 
die meisten Störfaktoren in ihrer Intensität mit dem 
Dienst- und Lebensalter steigen. Ob dies auf eine 
natürliche (psycho-physische) Ermüdung oder eher 
auf eine Desillusionierung zurückzuführen ist, ver­
suchen wir mit der Untersuchung berufsbedingter 
Veränderungen von Einstellungen und Haltungen zu 
beantworten. 
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Seit Berufseintritt bis "heute", d. h. innerhalb eines 
Zeitraums von durchschnittlich acht Dienstjahren, 
haben sich bestimmte Eigenschaften bei den Lehrern 
verändert. überwiegend beinhaltet diese Entwick­
lung einen negativen Trend, der am stärksten bei den 
folgenden Faktoren zu verzeichnen ist: Verlust vita­
ler Spannkraft und damit Anwachsen des Bedürfnis­
ses nach Ruhe, Vergrößerung des Mißtrauens statt 
Vertrauens, stärkere Betonung praktischer Berufs­
ausbildung an Stelle von Unterricht und Erziehung 
und Einengung vielseitiger Interessen zu einseitigen. 
Auch die Gefangenen äußern, daß der Anstaltsbe­
trieb mit seinen festen Vorschriften und Tagesabläu­
fen mehr negative Eigenschaften wie Passivität, Iso­
lierung, Einseitigkeit, Resignation und Reserviertheit 
fördert als positive. 

Den negativ veränderten Einstellungen und Hal­
tungen stehen einige positive Eigenschaften gegen­
über, die relativ konstant geblieben sind. Dazu zäh­
len Verständnis und Geduld, Freude am Umgang mit 
Gefangenen und kooperative Einstellung. Letztere 
sind zwar stärker ausgeprägt, insgesamt aber schwan­
ken die Handlungsdispositionen der Lehrer zwischen 
den Extremen. Die Ambivalenz zeigt sich auch in der 
Berufszufriedenheit. Ein Drittel findet keine volle Be­
friedigung im Beruf, d. h. diese Lehrer sind entweder 
unentschieden oder würden den Beruf nicht wieder 
ergreifen. Dieser Prozentsatz steigt nur unwesentlich 
mit dem Dienstalter. Gerade 57 Prozent würden ihren 
Kindern empfehlen, ebenfalls im Strafvollzug zu ar­
beiten. Von diesen würde jeder dritte raten, Anstalts­
psychologe zu werden und nur jeder fünfte für Leh­
rer oder Jurist plädieren. 

Die gestellte Frage, warum Lehrer mit längerer 
VOllzugserfahrung sich stärker gestört fühlen, kann 
nicht eindeutig mit Ermüdung oder Desillusionierung 
beantwortet werden. Die besonderen Schwierigkeiten 
und Belastungen der Lehrertätigkeit im Vollzug ha­
ben wichtige Eigenschaften geschwächt. Dennoch 
taucht auch bei den älteren Lehrern direkt oder in­
direkt genannt immer wieder eine pädagogische Ziel­
vorstellung auf. Bedingung ist aber ein freieres "Tä­
tigkeitsfeld" (vgl. 1,65 f.). So ist nachvollziehbar, wa­
rum viele keine spezielle Ausbildung für sich selbst 
fordern (obwohl sie als notwendig anerkannt wird). 
Nicht so sehr verbesserte Qualifikation, sondern ver­
besserte Berufsbedingungen sind nach Ansicht der 
Lehrer an JVA Voraussetzung einer zufriedenstellen­
deren und effektiveren Tätigkeit. 

Grundlegende Berufsbedingung ist die Stellung 
und Aufgabe der Lehrer im Vollzug. Diese Funktion 
soll abschließend anhand der Erziehungsmittel Un­
terricht, Arbeit und Freizeitgestaltung analysiert wer­
den. 

3.4 Berufstätigkeit der Lehrer an JVA 

Die Teilnahme an Angeboten der Lehrer beruht 
weitestgehend auf Freiwilligkeit. Zudem ist die Effek­
tivität pädagogischer Tätigkeit im hohen Maße von 
Einsicht und Lernwilligkeit sowie Bedürfnissen und 
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Interessen der Lernenden abhängig (Motivation). Des­
halb offenbart sich schon in der Priorität der Maßnah­
men zur Resozialisierung ein Zielkon'flikt zwischen 
Lehrern und Gefangenen. 

Vergleich der Prioritäten zwischen Lehrern 
und Gefangenen 

Mittel 

Individuelle 
u. gruppen-
pädagogische 
Tätigkeit 

Erziehung 

Unterricht 

Berufliche Aus-
und Fortbildung 

Freizeit-
gestaltung 

Keine Angaben 

Lehrer 
% R 

37,5 1 

19,7 2 

17,8 3,5 

17,8 3,5 

3,6 5 

3,6 

Gefangene 
% R 

15,7 3 

1,2 5 

31,3 2 

51,8 1 

6,0 4 

Rang­
Differenz 

2 

3 

1,5 

2,5 

1 

Während pädagogische Tätigkeit und Erziehung 
von 57 Prozent der Lehrer als vorrangig angesehen 
werden, wollen nur 17 Prozent der Inhaftierten sol­
che Angebote. Dabei nimmt die Erziehung den letz­
ten Rangplatz ein, oft mit der Begründung, dafür sei 
es zu spät. Wenn Erziehung als Erziehung zur Selbst­
erziehung definiert wird, befürworten sie Gefangene 
schon eher, allerdings nicht vorrangig. Stark unter­
schiedlich bewertet wird die Berufsaus- und fortbil­
dung. Von ihr erwarten die meisten Häftlinge posi­
tive Auswirkungen. 

3.4.1 Erziehungsmittel Unterricht 

Unterricht wird als "planmäßige pädagogische 
Veranstaltung" (vgl. W. Ritzel, zit. in 2,122) mit den 
Zielen Wissensvermittlung, Erziehung und Bildung 
verstanden. 

Nur 43 Prozent der Lehrer sind mit ihren bisheri­
gen Unterrichtserfolgen zufrieden, 41 Prozent unent­
schieden und der Rest unzufrieden. Wenn aus dem 
Kreis der Gefangenen, die am Unterricht teilnehmen, 
die meisten (60 Prozent) zufrieden sind, ist nach den 
Gründen für die vorsichtige Selbsteinschätzung der 
Lehrer zu fragen. Sie dürften kaum in den Klassen­
und Kursusstärken liegen, da durchschnittlich 28 Teil­
nehmer angegeben werden und 60 Prozent nur bis 
zu 15 Schüler haben (oft aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung). Auch sehen die meisten Lehrer kei­
nen Zusammenhang zwischen Art des Delikts, Lern­
willigkeit und Unterrichtserfolg. 

Obwohl das Interesse am Unterricht bei Kurzzeit­
inhaftierten gering ist und die Fluktuation der Unter­
richtsteilnehmer von den Vollzugslehrern als starke 
Belastung empfunden wird (R 5), findet sich keine 
Minderheit, die sich von einer Verlängerung der Haft­
zeit einen größeren Unterrichtserfolg verspricht. 



Eher behindern die schon erwähnten Berufsbedin­
gungen eine systematische Durchführung des Unter­
richts. Unzureichender baulicher Zustand der Unter­
richtsräume und fehlende Lehr- und Lernmittel wer­
den von Lehrern und Gefangenen kritisiert. Durch 
den Vorrang der Arbeit 'findet Unterricht häufig in 
den Abendstunden statt, oft als Freizeit-Angebot. 
Fast alle Lehrer bestätigen, daß sie Schwierigkeiten 
haben, die Motivation über längere Zeit aufrechtzu­
erhalten. Angesichts des unterschiedlichen Bildungs­
stands der Häftlinge spielen Lehrermangel und man­
gelnde Kooperationsbereitschaft eine wichtige Rol­
le. 

Die soziale Rekrutierung der Gefangenen spiegelt 
das bekannte Bild der überwiegenden Sozialisations­
defizite (80 Prozent; vgl. 5, 69) wider: gestörte Fa­
milienverhältnisse, Kinderreichtum der Eltern, Inhaf­
tierte wie ihre Väter häufig ungelernte Gelegenheits­
arbeiter, "selbständig", abgebrochene Schul- und 
Berufsausbildung. Von den befragten Gefangenen 
gaben 2 Prozent an, Analphabeten oder Sonderschü­
ler zu sein. Nach Erfahrungen der Lehrer ist der Pro­
zentsatz aber um 20 bis 25 Prozent höher. Auch die 
Angabe, 69 Prozent hätten einen Volksschulabschluß 
und von diesen 60 Prozent die Berufsschule abge­
schlossen, ist nach Schätzungen der Lehrer um 20 
Prozent überhöht. 

Die bisherige inhaltliche Füllung des Unterrichts für 
die relativ wenigen Häftlinge (Interessierte und 
"Auser-/gewählte U

) findet im wesentlichen in den Fä­
chern Sport, Deutsch, Mathematik und Sozialkunde 
statt. Religion wird von jedem dritten Vollzugslehrer 
und 94 Prozent der Unterrichtsteilnehmer als über­
flüssig betrachtet. Die Wissensvermittlung mit dem 
Ziel, beruflich verwertbare Qualifikationen zu haben, 
scheint im Vordergrund zu stehen, was aber noch 
genauer untersucht werden müßte. Um die unter­
schiedlichen Bildungsbedürfnisse und Fähigkeiten 
der Gefangenen zu berücksichtigen, müßte das Schul­
system ausgebaut und differenziert werden, Haupt-, 
Real- und Gymnasialabschlüsse angeboten werden, 
was 63 Prozent der Lehrer und 74 Prozent der Ge­
fangenen für notwendig halten. Ob dies auch im Ju­
stizministerium so gesehen wird, zumal dessen "man­
gelndes Verständnis für pädagogische Belange des 
Vollzugs" von Lehrern und Gefangenen am stärksten 
kritisiert wird, ist fraglich. 

Wenn die Anstaltslehrer neben den schon genann­
ten Schwierigkeiten die Belastung mit außerpädago­
gischen Tätigkeiten hervorheben, ist verständlich, 
warum nur 55 Prozent mit ihren Unterrichtserfolgen 
unzufrieden oder zumindest unentschieden sind und 
die Pädagogen eine größere Freiheit in der Lehr- und 
Stundenplangestaltung mit größeren Einflußmöglich­
keiten bei gleichzeitig besserer Kooperationsfähig­
keit und -willigkeit der anderen Vollzugsbeamten for­
dern. 

3.4.2 Erziehungsmittel Arbeit 

Wenn Arbeit Strafe für begangene Schuld ist oder 
trotz unangemessener Bezahlung aus finanziellen 
Gründen (z. B. Existenzsicherung der Familie) betrie­
ben wird und dem Staat als Beitrag zur Deckung 
der Vollzugskosten willkommen ist, oder aus ge­
sundheitlich-psychologischen Gründen ("Abwechs-

lung", frische Luft, Bewegung etc.) geschieht, feh­
len pädagogische Momente wie Selbsttätigkeit und 
Selbstverwirklichung (durch Anstrengung, Ausdauer 
und Leistung) und das Verhältnis zwischen Arbeit 
und Bedürfnisbefriedigung, das bewußt gemacht wer­
den muß (vgl. 2, 112). 

Arbeit als Erziehungsmittel wird daher in Form 
beruflicher Aus- und Weiterbildung von Lehrern und 
Gefangenen gewünscht. Beide Seiten stimmen auch 
darin überein, Strafgefangene in Anstalten nach ihren 
beruflichen Zielen, Wünschen und Möglichkeiten zu­
sammenzufassen. Bei den Inhaftierten - vor allem 
denen mit kurzer Haftzeit - beruht diese Entschei­
dung auf dem Wunsch, einen Beruf als soziale Chan­
ce zu haben, da 51 Prozent (wahrscheinlich noch 
mehr) keine abgeschlossene Berufsausbildung ha­
ben. Bei den Lehrern ist das ErgebniS wohl eher eine 
Konzession gegenüber den Bedürfnissen der Inhaf­
tierten und eine daraus folgende Einsicht, wegen 
der beschränkten pädagogischen Möglichkeiten im 
Unterricht (und Freizeit) Arbeit als Aus-Bildung be­
wußt erzieherisch und sozial-integrativ einsetzen zu 
können. 

Die oben beschriebene "unpädagogische" Arbeit 
dominiert in fast allen Anstalten schon allein dadurch, 
daß sie "die produktivsten Stunden des Tages aus­
füllt" (2, 111). "Man (muß) sich doch wundern, mit 
welcher Selbstverständlichkeit man ... (ihr) den Vor­
zug vor allen anderen pädagogischen Bemühungen 
gibt" (2,112), wenn nicht einmal erwiesen ist, daß 
bewußte "Arbeitserziehung" allein Einstellungsände­
rungen bewirkt und Lehrer Berufsaus- und -fortbil­
dung häufig nur in den Abendstunden als Freizeitan­
gebot durchführen können." 

3.4.3 Erziehungsmittel Freizeitgestaltung 

Eine nach den täglichen Pflichten (vor allem Be­
rufsarbeit) "freie" Zeit kann es in geschlossenen 
Haftanstalten nicht geben, da die Inhaftierten immer 
in ihrer sozialen Rolle als "Gefangene" bleiben (vgl. 
2, 126 ff). Dennoch verbleibt im Anstaltsbetrieb Zeit, 
die entweder planmäßig oder zweckfrei im Sinne ma­
terieller Nutzlosigkeit ausgefüllt werden kann. Ange­
strebt werden können pädagogische Ziele wie Ich­
Findung, Selbstverwirklichung, Befriedigung des Be­
wegungsbedürfnisses oder soziale Erfahrungen und 
Verhaltensweisen oder auch Erholung und Entspan­
nung. 

Welche Erfolge durch formelle und informelle Frei­
zeitgestaltung erreicht werden, konnte im Rahmen 
unserer Arbeit nicht untersucht werden (Problem der 
überprüfbarkeit). Wir haben uns darauf beschrä.nkt, 
zu erfassen, welche Aktivitäten durchgeführt werden 
und ob diese den Neigungen und Interessen der In­
haftierten entsprechen. Da den Vollzugslehrern eine 
spezielle Ausbildung in Freizeitpädagogik fehlt, wer­
den die Angebote von deren privaten Interessen und 
Erfahrungen sowie den anstaltsspezifischen Gege­
benheiten geprägt. Die jeweils vorhandenen Freizeit­
möglichkeiten stoßen bei Inhaftierten, die länger als 
vier Jahre in der Anstalt sind, nur zu 40 Prozent auf 
Interesse, während die Quote insgesamt bei 92 Pro­
zent liegt. Das Interesse wiederum ist abhängig von 
der Art des Angebots und der Zeit, unabhängig von 
der Person des Lehrers. 
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Die Prioritäten stimmen bis auf eine Ausnahme 
weitgehend zwischen Lehrer und Häftlingen über­
ein: so bieten 91 Prozent der Anstaltslehrer Musik 
(aktiv oder passiv) an (R 1), während diese Möglich­
keit bei den Gefangenen nur auf dem 6. Rangplatz 
steht. Sport jeder Art, Basteln, Malen und Zeichnen, 
Gruppenspiele, Fernsehen, Film und Foto, Diskussio­
nen, Theater und Laienspiel und Literatur folgen auf 
den Plätzen 2 bis 8. überraschend ist, daß Unterhal­
tungsabende und AUßenweltkontakte von Lehrern 
und Gefangenen kaum genannt werden, wohl aber 
von den Gefangenen mehr Familienkontakte und 
mehr Sexualleben. 

3.5 Funktion der Lehrer an JVA­

Zusammenfassung 

Die Untersuchung hat gezeigt, daß die Lehrer an 
JVA ein starkes Engagement mit der Zielvorstellung 
einer pädagogischen Bewältigung der Freiheitsstrafe 
haben, daß diese Grundhaltung aber durch Berufs­
"Erfahrungen" teilweise schwächer wird. Nicht von 
ungefähr vermuten die Gefangenen als Berufsmoti­
vation psychisches Interesse, echte Aufgabe, Engage­
ment, Berufung, Neigung und Verantwortung, halten 
94 Prozent von ihnen Lehrer im Vollzug für "nicht 
überflüssig" . 

In bezug auf Unterricht, Arbeit und Freizeitgestal­
tung aber besitzen Anstaltslehrer noch keine ein­
deutige pädagogische Funktion. Gründe für die be­
schränkten Möglichkeiten und Erfolge sind mit der 
Analyse der Wechselbeziehungen zwischen sozialer 
Rekrutierung, Berufsvorstellungen, -bedingungen 
und -tätigkeit aufgezeigt worden. Sie müssen durch 
weitere Untersuchungen der vielschichtigen Anstalts­
probleme geprüft, differenziert und ergänzt werden. 

Vorerst bleibt festzuhalten: 

Mit Lehrern verstehen sich die Häftlinge am zweit­
besten, nach den Aufsichtsbeamten, noch vor den 
Sozialarbeitern, Psychologen und Pfarrern. Lehrer 
kümmern sich nicht nur um Unterricht, Arbeit und 
Freizeitgestaltung, sondern auch um private Schwie­
rigkeiten, was von den Gefangenen als amtliche, 
aber "außerpädagogische" Tätigkeit verstanden 
wird. Einzeimaßnahmen und ein sozialer Bezug rei-
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chen aber allein nicht aus. Um Vollzugslehrer nicht 
weiter als "Randerscheinung des Strafvollzugs" (vgl. 
3, 60) oder "Mädchen für alles" (vgl. 4, 142 f.) fun­
gieren zu lassen und die pädagogischen Möglich­
keiten zur Verhinderung von Rückfallkriminalität aus­
schöpfen zu können, bedarf es auch weiterer krimi­
nologischer Forschung mit dem Ziel pädagogischer 
Grundlegung und spezieller didaktischer und metho~ 
discher Konzeptionen für den Strafvollzug. Ob "un· 
abhängige Lehrer" (vgl. 6, 69 ff.), Universal-Vollzugs­
beamte (vgl. 1, 66) oder speziell für den Strafvollzug 
ausgebildete Lehrer (vgl. 1, 66) in Kooperation 
(Teams) mit weiteren Fachkräften dieses Ziel besser 
erreichen, wird zu erproben sein. 
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ZfStrVo, H 2, Wiesbaden Juli 74, Jg. 23, S. 63-68. 

2 Deimling, G.: "Theorie und Praxis des Jugendstrafvoll­
zugs in pädagogischer Sicht", Luchterhand Verlag, Neuwied 
am Rhein und Berlin 1969. 

3 Deimling, G.: "Zum Berufsbild des Lehrers an Justizvoll­
zungsanstalten", in: RdJB (ZS) H 2/3, Wiesbaden Februar/ 
März 1971, 19. Jg., S. 53-60. 

4 Jung, H.: "Weiterbildung der Gefangenen - Eine Auf­
gabe des Vollzugs", ZfStrVo, H 3, Wiesbaden Oktober 1975, 
Jg. 24, S. 136 -152. 

5 Linnenbaum, D.lLührmann, N.: Die Funktion des Lehrers 
an Justizvollzugsanstalten. Eine vergleichende empirische 
Untersuchung zur Selbsteinschätzung der Lehrer und 
Fremdeinschätzung der Gefangenen in bezug auf Unter­
richt, Arbeit und Freizeitgestaltung als Beitrag zur Entwick­
lung des Berufsbildes des Lehrers an Justizvollzugsanstal­
ten. - Unveröffentlichte Examensarbeit der Verfasser an 
der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen, Abteilung 
Osnabrück im Fachbereich Sozialpädagogik bei Prof. Dr. G. 
Deimling, Juni-Oktober 1971. 

Anzahl und Anschriften der Lehrer erhielten wir aus Un­
terlagen des 1. Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der 
Oberlehrer an Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik 
Deutschland e. V., Herrn O.-Stud.-Rat Hilkenbach, Herford. 
Die Liste basiert auf Angaben nach dem Stand von März 
1971. 

Die Prozentzahlen sind zu ganzen Zahlen auf- oder ab­
gerundet. 

6 Schacht, P.lKoopmann, Fr.: Schul-sozialpädagogische Maß­
nahme in der Strafanstalt Berlin-Tegel, ZfStrVo, H.2, Wies­
baden Juli 1974, Jg. 23, S. 69-81. 



WOLFGANG BRICK 

Unterrichtsmodelle im Justizvollzug des Landes Berlin 

Breit gefächertes Angebot auch im Erwachsenenvollzug - Kein Unterricht für Frauen 

I. Jugendstrafanstalt Plötzen see 

Zur Zeit sind vier hauptamtliche Lehrkräfte vor­
handen. Die Anstalt verfügt über eine Schulstation 
mit vier unterschiedlich großen Schulräumen und hat 
außerdem noch in den Werkstattgebäuden drei voll 
eingerichtete Schulräume. Außer den Klassensätzen 
der notwendigen Fachbücher stehen der Abteilung 
Unterricht drei Tageslichtprojektoren, zwei Filmgeräte 
(acht u. neunzehn mm), zwei Dia-Projektoren, ein 
Episkop, ein Fernsehgerät, eine Videoanlage, ein 
Radiogerät, ein Radiorecorder, ein Plattenspieler 
und ein Tonbandgerät zur Verfügung. 

Die vier Lehrkräfte sind voll mit Unterrichtsaufga­
ben und den dazu notwendigen Nebenarbeiten aus­
gelastet. Für Sozialaufgaben (Erziehungsgruppen­
Leiter, Vollzugsleiter o. ä.) werden die Lehrkräfte 
seit drei Jahren nicht mehr eingesetzt. Eine Lehr­
kraft ist federführender Lehrer, der gleichzeitig die 
gesamte Berufsausbildung in der Anstalt leitet. 

I. 1. Hauptschulabschluß 

Unter Beteiligung von drei hauptamtlichen und 
einer nebenamtlichen Lehrkraft (auf Honorarbasis). 
Unterrichtsstoff gem. Rahmenplan für die Berliner 
Schule, mit einigen Abweichungen, die sich aus der 
Situation der Anstalt ergeben. Vierundzwanzig Wo­
chenstunden Unterricht plus Sport. Der Unterricht 
wird in den Vormittagsstunden (längstens 8 bis 14.30 
Uhr) erteilt. Die Schüler sind von der anderen Arbeit 
freigestellt und werden nach den Richtlinien für die 
Arbeitsbelohnung für Gefangene bezahlt. (Z. Z.: Ar­
beitsbelohnung max. 2,30 DM/Tag; Leistungsbeloh­
nung max. 25 DM/Monat). 

Eine Abschlußprüfung erfolgt intern (mündlich und 
schriftlich); es werden neutrale Zeugnisse ausgege­
ben. Dienstsiegel und Schulleiterunterschrift erfolgen 
von der für den nachträglichen Hauptschulabschluß 
zuständigen Hauptschule des Bezirks. 

Schuljahr und Ferien verlaufen wie an den öffent­
lichen Schulen in Berlin. Die Zeit der Ferien gilt auch 
für die Schüler als "Ferien", d. h. als unterrichtsfreie 
Zeit. 

Beginn dieser Schulmaßnahme im August 1973. 
Zur Zeit läuft der dritte Jahrgang mit sieben Schü­
lern. 

I. 2. Berufsbegleitender Unterricht (Berufsschule) 

Dieser Unterricht wird unter Beteiligung von zwei 
hauptamtlichen und zehn nebenamtlichen Lehrkräften 
(auf Honorarbasis) bei elf Lehrberufen und acht An­
lernberufen (Halbjahres- bis Jahreslehrgänge) durch­
geführt. Unterrichtsstoff gemäß Rahmenplan für die 
Berufsschule bzw. auf die Anlernstufe abgestimmt. 
Die Unterrichtszeit beträgt sechs Stunden (bei den 
Anlernberufen vier Stunden) pro Woche in den Vor­
mittagsstunden. 

Abschlußprüfungen bei den Lehrberufen vor den 
jeweiligen Prüfungsausschüssen der Innungen bzw. 
der Handwerkskammer gemeinsam mit den "freien" 
Lehrlingen. Bei den Elektro-Schweißern erfolgt die 
Abschlußprüfung vor der Schweißtechnischen Lehr­
und Versuchsanstalt. Bei den übrigen Anlernberufen 
interne Abschlußprüfungen mit Zeugnissen (Kopf: 
"Lehrwerkstätten des Senats von Berlin mit eigenem 
Schulbetrieb"). 

I. 3. Allgemeiner Unterricht (Pflichtunterricht und 
freiwilliger Unterricht) 

Durchgeführt von drei hauptamtlichen und z. Z. 
drei nebenamtlichen Lehrkräften (auf Honorarbasis). 
Ein breit gefächertes Angebot vom Pflichtunterricht 
für noch schulpflichtige Gefangene über allgemeinen 
Berufsschulunterricht bis zum Nachhilfe- und Förder­
unterricht für schwache Schüler und Analphabeten 
in Gruppen und als Einzelunterricht. Das Stoffangebot 
richtet sich nach dem Wissensstand der Schüler, 
beim allgemeinen Berufsschulunterricht etwa nach 
dem Rahmenplan für diese Schulart. 

I. 4. Aufbaukurse (Halbjahreskurse) 

Zweimal wöchentlich vier Stunden Unterricht in 
den Vormittagsstunden von einem hauptamtlichen 
Lehrer in den Fächern Deutsch, Mathematik und Ge­
meinschaftskunde (im weitesten Sinne). Die Schüler 
dieses Kurses werden an den Schultagen von der 
anderen Arbeit befreit. Die Schultage werden wie 
Arbeitstage bezahlt. Es wird der Stoff etwa der sieb­
ten und achten Klasse wiederholt bzw. neu erarbei­
tet. Die Schüler sollen nach Abschluß des Kurses in 
der Lage sein, den Hauptschulunterricht mit Erfolg 
zu besuchen bzw. eine Lehre zu beginnen. 

I. 5. Testgruppe 

Alle Gefangenen, die länger als sechs Monate 
Strafe haben, werden nach ihrer Aufnahme in die An­
stalt von der Schulabteilung einem Wissenstest (Rech­
nen, Deutsch, Allgemeinwissen) unterworfen. Auf­
grund der Ergebnisse werden Vorschläge für die 
schulische Betreuung der Gefangenen erarbeitet. 

11. Strafanstalt Tegel (Erwachsenenvollzug) 

11. 1. Schulabteilung 

Die Leitung der Schulmaßnahme untersteht einem 
hauptamtlichen Lehrer (Rektor). Die Schulabteilung 
verfügt über insgesamt vier Schulräume, davon einen 
Physik-Chemie-Raum. Außerdem stehen an Lehrmit­
teln ein Filmvorführgerät, ein Diaprojektor, Fernseh­
gerät, Tonbandgerät, Plattenspieler, Tageslichtpro­
jektor und diverse Landkarten zur Verfügung. 

Der Unterricht wird ausschließlich von im aktiven 
Schuldienst stehenden Lehrern in nebenamtlicher 
Stellung durchgeführt. Diese Lehrkräfte werden nach 
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zweijähriger Tätigkeit auf Honorarbasis beschäftigt. 
Zwei Schulmaßnahmen werden durchgeführt: 

11. 1 a) Hauptschulabschluß (neunte Klasse) 

Achtzehn Wochenstunden Unterricht in den Fächern 
Deutsch, Weltkunde, Naturlehre, Englisch, Mathema­
tik und Arbeitslehre. Zusätzlich vier Stunden Sport. 
Der Unterricht findet nach den Dispositionsmöglich­
keiten der Lehrkräfte nur nachmittags zwischen fünf. 
zehn und neunzehn Uhr statt. Die Vormittage stehen 
den Schulteilnehmern, die in einer pädagogischen 
Abteilung zusammengefaßt sind, für Arbeitsgemein­
schaften, Kleingruppen, Sport und Schularbeiten zur 
Verfügung. Von anderer Arbeit sind die Schüler frei­
gestellt. Die Bezahlung erfolgt so, als ob ganztägig 
in einem Arbeitsbetrieb der Anstalt gearbeitet wird. 

Abschluß des Lehrgangs mit der Fremdenprüfung, 
die innerhalb der Anstalt abgenommen wird. Die 
vom Senator für Schulwesen gesiegelten Zeugnisse 
enthalten keinen Hinweis auf die Vollzugsanstalt. 

11. 1 b) Realschulabschluß (zehnte Klasse) 

Zwanzig Wochenstunden Unterricht in den Fächern 
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Englisch, Mathe­
matik, Physik, Biologie, Chemie und Erdkunde. Zu­
sätzlich vier Stunden Sport. 

Nach einer Probezeit von drei Monaten erfolgt eine 
überprüfung und die Erstellung einer Erfolgspro­
gnose im schulpädagogischen Bereich durch die Leh­
rerkonferenz. 

Abschlußprüfung vor einem Prüfungsausschuß. Die 
Zeugnisse werden vom Senator für Schulwesen ge­
siegelt. (Im übrigen siehe Hauptschulabschluß.) 

Die Teilnahme der Schüler an beiden Schul­
abschlußlehrgängen erfolgt auf freiwilliger Basis nach 
einem Begabungs- und Leistungstest. Außerdem 
werden die Zeitkriterien und die Gruppenfähigkeit 
der Schulbewerber überprüft. 

11. 2. Berufsschulunterricht 

Neben der Schulabteilung mit den Haupt- und 
Realschulkursen gibt es in der Strafanstalt Tegel 
fünfundzwanzig Berufsausbildungs- bzw. Berufsfort­
bildungsarten; bei neunzehn dieser Berufsarten fin­
det Berufsschulunterricht statt, der von Lehrkräften 
der öffentlichen Berufsschulen des jeweiligen Berufs­
zweiges durchgefÜhrt wird. Diese Lehrkräfte arbeiten 
z. T. auf dem Wege der Abordnung, z. T. auf Ver­
tragsbasis. Dieser Unterricht findet während der üb­
lichen Berufsschulzeit statt. 

Die Dauer der Ausbildungszeit und somit des be­
rufsbegleitenden Unterrichts liegt zwischen zwölf und 
sechsunddreißig Monaten. 
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111. Untersuchungshaft- und Aufnahmeanstalt Moabit 

Seit der Pensionierung des letzten Lehrers, des 
Kollegen Hoffmann, zu Beginn des Jahres 1975 fin­
den in der Anstalt keine schulischen Maßnahmen 
mehr statt. Der einzige bisherige Bewerber für die 
LehrersteIle hat seine Bewerbung zurückgezogen. 

IV. Vollzugsanstalt für Frauen 

In dieser Anstalt gibt es ebenfalls keine hauptamt­
liche Lehrkraft. Schulische Maßnahmen werden da­
her nicht durchgeführt. Es gibt einige Gruppen, die 
von Germanistik-Studenten der Freien Universität 
unter dem Thema "Deutsch" veranstaltet werden. Es 
handelt sich dabei vorwiegend um Literatur- und Dis­
kussionsgruppen. 

V. Jugendarrestanstalt Neukölln (zum Teil mit 
Untersuchungshaft für männliche und weibliche 
Jugendliche) 

V. 1. für die Arrestanten 

Eine Lehrkraft (auf Honorarbasis) erteilt wöchent­
lich zwei bis drei Stunden Unterricht in Deutsch, Rech­
nen und Gemeinschaftskunde. Wegen der starken 
Fluktuation in dieser Anstalt ist kein aufbauender 
Unterricht möglich. Der Unterricht beschränkt sich 
auf Vermittlung von Grundkenntnissen und Fertig­
keiten beim Erstellen von Lebensläufen, Bewerbun­
gen und Ausfüllen von Vordrucken u. ä. 

V. 2. Für die Untersuchungshäftlinge 

Die in der Jugendarrestanstalt untergebrachten 
männlichen und weiblichen Untersuchungshäftlinge 
erhalten an fünf Tagen in der Woche jeweils zwei 
Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags 
gemeinsam Unterricht in den Fächern Deutsch, Rech­
nen, Gemeinschaftskunde und kreatives Gestalten. 

Der Unterricht wird von Dozenten der Volkshoch­
schule erteilt. Schulabschlüsse (Hauptschule oder 
ähnliches) werden nicht durchgeführt. Für den Un­
terricht stehen ein entsprechend eingerichteter Schul­
raum und Fernsehgerät, Tonbandgerät, Plattenspie­
ler und eine Videoanlage zur Verfügung. Außerdem 
als Dauerleihgabe ein Filmvorführgerät. 

VI. Vollzugsanstalt Düppel mit Nebenanstalt 
Lichterfelde 

In beiden Anstalten sind keine hauptamtlichen 
Lehrer beschäftigt. Schulische Maßnahmen werden 
in beiden Anstalten nicht durchgeführt. Bei der Ne­
benanstalt Lichterfelde handelt es sich um eine reine 
Freigängeranstalt. 



CARL-HEINZ SOUCHIER 

Das Unterrichtsmodell des Hamburger Strafvollzugs * 

Hier können jugendliche und erwachsene Strafgefangene auch Abschlußzeugnis einer Realschule erhalten 

Die 1967/68 im Hamburger Strafvollzug eingelei­
teten Reformen erfaßten auch die Tätigkeit der haupt­
amtlichen Lehrer im Strafvollzugsdienst und veran­
laßten diese Bedienstetengruppe zu einer Neuord­
nung ihrer Aufgaben. Es hat zwar auch in der Ver­
gangenheit nicht an Versuchen gefehlt, die Tätigkeit 
der Lehrer im Strafvollzugsdienst des vorherrschen­
den Bildungsnotstandes und mangelhafter Berufs­
tüchtigkeit bei der Mehrzahl besonders jugendlicher 
Strafgefangener effektiver zu gestalten. Diese Ver­
suche sind jedoch zumeist aus vollzuglichen und 
konzeptionellen Gründen und nicht ausreichender 
Lehrerplanstellen gescheitert. 

An dem Scheitern sind dazu Faktoren beteiligt, 
die in der ungünstigen zeitlichen Anordnung der Un­
terrichtsveranstaltungen, in Raum- und Materialman­
gel und in der unzureichenden Ausbildung der Leh­
rer sichtbar wurden. In den Haushalten wurden Mit­
tel zur Aus- und Fortbildung von Strafgefangenen 
nur mit Randbeträgen bereitgestellt, die durchgrei­
fende Maßnahmen unmöglich machten. 

Die hauptamtlichen Lehrer in den JVA Hamburgs 
bildeten 1969 zunächst eine Konferenz und führten 
als erste Maßnahme eine Untersuchung über den 
Stand der allgemeinen und beruflichen Bildung ju­
gendlicher Strafgefangener durch. Das alarmierende 
Ergebnis zeigte - kurzgefaßt - folgendes Bild: 

76 % der Insassen beider Jugendanstalten waren 
ohne Schulabschluß, 

91 % hatten eine nicht abgeschlossene oder kei­
ne Berufsausbildung, 

80 % der jugendlichen Strafgefangenen erlebten 
in ihrem Werdegang fortgesetzt gestörte 
Entwicklungsverhältnisse. 

Gemessen an der Gesamtbevölkerung waren die­
se jugendlichen Strafgefangenen der Gruppe mit 
dem niedrigsten Bildungsstand zuzuordnen, obwohl 
sie von der Intelligenz her mit einem durchschnittli­
chen Intelligenzquotienten von etwa 93 der durch­
schnittlichen Intelligenz der Gesamtbevölkerung ent­
sprachen. 

Unterricht als Fördermaßnahme eingeführt 

Diese Feststellungen bewog die Justizbehörde, zu­
nächst im Hamburger Jugendvollzug lernzielorientier­
ten Vollzeitunterricht als eine der Arbeit gleichzu­
setzende Fördermaßnahme einzuführen und die Be­
rufsausbildung der relativ kurzfristigen Verweildauer 
der jugendlichen Insassen und der arbeitsmarktpoli­
tischen Lage anzupassen. 

Referat anläßI ich der Bundesarbeitstagung der Lehrer an Justiz­
vollzugsanstalten vom 23. bis 26. 5. 1976 

Diese Maßnahmen wurden ab 1973 auch auf den 
Erwachsenenvollzug ausgedehnt, wo der Sachstand 
der allgemeinen und beruflichen Bildung im Durch­
schnitt zwar etwa 30 Prozent günstiger liegt als bei 
den jugendlichen Strafgefangenen, aber immer noch 
gravierend von den in unserer Gesellschaft bekann­
ten Werten abweicht. 

Zur Wahrnehmung der erforderlichen fachlichen, or­
ganisatorischen und verwaltungstechnischen Voraus­
setzungen wurde 1969 das Referat Pädagogik ge­
schaffen, in die Abteilung Vollzugsgestaltung im Straf­
vollzugsamt eingegliedert und mit entsprechenden 
Weisungen und Kompetenzen versehen. Mit dieser 
Maßnahme war die Basis für den Auf- und Ausbau 
einer pädagogischen Apparatur gegeben. 

Nach der Erarbeitung speziell auf den Unterricht 
mit jugendlichen Strafgefangenen ausgerichteter Lehr­
pläne, für die es keine Vorbilder oder Modelle gab, 
wurde am 6. August 1969 die erste Vollzeitunterrichts­
klasse mit dem Lernziel, das Abschlußzeugnis der 
Hauptschule zu erwerben, in der Jugendanstalt 
Hahnöfersand eröffnet. 

In den Jahren von 1969 bis 1976 entstand eine 
Sonderschule im Hamburger Strafvollzug (SOStrV) 
mit insgesamt zwölf Vollzeitunterrichtsklassen zur 
Vorbereitung auf den Erwerb des Sonder-, Haupt­
und/oder Realschulabschlußzeugnisses. 

Zur Universität, Fachbereich Sonderpädagogik, be­
stehen seit Eröffnung der ersten Vollzeitunterrichts­
klasse intensive Kontakte. Die Vergabe von Projekt­
gruppenarbeiten in der SOStrV an Studierende und 
die Zuweisung von SchulpraktikantensteIlen sind 
Beweise des Vertrauens und der Anerkennung der 
spezifischen Fachlichkeit der Arbeit in der Sonder­
schule im Hamburger Strafvollzug. Unter den haupt­
amtlichen Lehrern befinden sich bereits drei Lehr­
kräfte mit der in einem Aufbaustudium an der Uni­
versiät Hamburg erworbenen Befähigung für das Lehr­
amt an Sonderschulen, Fachrichtung Lernbehinder­
ten- und Verhaltensgestörtenpädagogik. Eine weite­
re Lehrkraft wird noch in diesem Jahr für das Auf­
baustudium freigestellt. 

Zur Behörde für Schule, Jugend und Berufsaus­
bildung (BSJB) bestehen lebhafte und kooperative 
Beziehungen. Die in dem Sonderschulbereich des 
Hamburger Strafvollzugs abgenommenen zwei Leh­
rerprüfungen und Fremdenprüfungen zum Erwerb von 
Schulabschlußzeugnissen von Strafgefangenen ver­
liefen atmosphärisch und sachlich-fachlich bemer­
kenswert positiv. 

Bis Juni 1976 haben 266 jugendliche und erwach­
sene Strafgefangene im Rahmen der Fremdenprü-
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fung das Abschlußzeugnis der Hauptschule und 51 
das Realabschlußzeugnis erworben. 93 Strafgefange­
ne wurden befähigt, nunmehr selbst zu schreiben, 
zu rechnen und zu lesen und damit von fremder 
Schreib- und Lesehilfe befreit. 

Die allmähliche Einschleusung der allgemein- und 
berufsbildenden Maßnahmen in den Haushalt und 
eine zunehmende Ausstattung mit Haushaltsmitteln 
haben ordnungsgemäße Klassenräume mit Einrich­
tungen entstehen lassen, in denen sach- und fach­
gerecht unterrichtet werden kann. Der Bau eines spe­
ziellen Schulgebäudes für den Schulbereich Fuhls­
büttel und seine Eröffnung im Juni dieses Jahres 
schließt hier eine Entwicklung ab, die nunmehr ins­
gesamt mit Einrichtung und Ausstattung öffentlicher 
Schulen vergleichbar ist. 

Begründung der Sonderschule 
im Strafvollzug (SOStrV) 

Die Schule im Strafvollzug ist eine Sonderschule 
für jugendliche und erwachsene Strafgefangene. Sie 
hat die Aufgabe, Strafgefangene pädagogisch zu 
fördern; sie ermöglicht ihnen, das Abschlußzeugnis 
einer Sonderschule für Lernbehinderte und/oder 
einer Hauptschule und/oder einer Realschule zu er­
werben. 

Der Unterricht wird Gefangenen bei der Aufstel­
lung ihres Vollzugsplanes angeboten, die 

• zwar verhaltensgestört sind, aber aufgrund ihrer 
intellektuellen Leistungsfähigkeit mit Aussicht auf 
Erfolg zum Haupt- und/oder Realschulabschluß 
geführt werden können, 

• verhaltensgestört und lernbehindert sind, aber 
mit Aussicht auf Erfolg das Abschlußzeugnis einer 
Sonderschule erwerben können, 

• so stark verhaltensgestört und lernbehindert sind, 
daß sie nicht zu einem Schulabschluß kommen, 
wohl aber in die Kulturtechniken eingeführt wer­
den können. 

Die Didaktik der Sonderschule im Strafvollzug ist 
nicht grundsätzlich anders als die der öffentlichen 
Regelschule. Die SOStrV orientiert sich an den 
Richtlinien und Lehrplänen der Behörde für Schule, 
Jugend und Berufsausbildung der Freien und Hanse­
stadt Hamburg. Die Besonderheit zeigt sich in der 
Akzentuierung spezieller Lerninhalte und in der 
Anwendung sonderpädagogischer Methoden zur Be­
seitigung gestörter Lernprozesse. 

Die Schüler der Sonderschule im Strafvollzug 

Die Lerngruppen der SOStrV sind heterogen zu­
sammengesetzt und weisen quantitativ und qualitiv 
unterschiedliche Formen von Leistungsdefiziten und 
Lernstörungen auf. Die Schüler haben im kognitiven 
und/oder sozialen und/oder emotionalen Bereich ha­
bitualisierte Störungen. Durchgängige Erscheinun­
gen sind ein Rückstand der kognitiven Funktionen, 
der sprachlichen Entwicklung, der sozialen Anpas­
sungsfähigkeit und eine wenig differenzierte Emotio­
nalität. Reduzierte' Affektkontrolle, unzureichende 
Willenssteuerung und eine erhöhte Labilität charak-
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terisieren die Strafgefangenen. Die Lern- und Ver­
haltensstörungen sind multifaktoriell bedingt. 

Solche Persönlichkeitsstrukturen erfordern zu ih­
rer Korrektur sonderpädagogische Maßnahmen und 
- in der Organisation schulischen Lernens - indi­
vidualisierendes Eingehen auf den Lernenden. 

Der Unterricht an der Sonderschule im Strafvollzug 

Der Unterricht an der SOStrV wird als Volizeitun­
terricht erteilt und mit dem Schüler als freiwillig ver­
einbarte Förderungsmaßnahme im Rahmen eines 
Vollzugsplanes abgestimmt. Der Besuch der SOStrV 
kann einem Auszubildenden neben dem berufsbe­
gleitenden Unterricht zur Pflicht gemacht werden, 
wenn er zur Sicherung der Berufsausbildung erfor­
derlich erscheint. 

Die sonderpädagogisch vertretbare Höchstfrequenz 
einer Klasse ist mit 12 Teilnehmern im Jugendvoll­
zug und mit 16 Teilnehmern im Erwachsenenvollzug 
erreicht. Der Unterricht beinhaltet Wissensvermittlung 
und zielgerichtete Verhaltensänderung zur Aneig­
nung sozial adäquater Verhaltensweisen. Die Un­
terrichtsinhalte werden nach aktuellen und fördern­
den Gesichtspunkten in Abstimmung mit der Lern­
gruppe ausgewählt. Auf diese Weise kann das Prin­
zip resozialisierender Verhaltensänderung didak­
tisch konkretisiert werden. 

Methodisch ist zu berücksichtigen, daß audio-vi­
suelle Hilfsmittel, apparative Lehr- und Lernmittel 
einzusetzen sind. Diese technischen und organisato­
rischen Voraussetzungen für einen Lernerfolg sind 
durch die Fähigkeit des Lehrers in der SOStrV zu er­
gänzen, störungsorientierte und deutlich strukturier­
te Lernhilfen zu geben. 

Der Unterricht in der SOStrV orientiert sich auch 
deshalb an den Richtlinien und Lehrplänen der öf­
fentlichen Schulen, um zu gewährleisten, daß die 
Schulabschlüsse in der SOStrV denen der öffent­
lichen Schulen gleichwertig sind. Während die all­
gemeinen Lernziele die gleichen sind wie in der Re­
gelschule, müssen spezielle Teilziele gesetzt wer­
den. Alle Unterrichtsmaßnahmen sind Hilfen zum 
Abbau des Sozialisations- und Leistungsdefizits der 
Strafgefangenen sowie zum Aufbau sozialadäquater 
Verhaltensweisen. 

Daraus ergeben sich Änderungen in den Stunden­
tafeln und in den Fächersequenzen sowie in der 
Gewichtung einzelner Fächer. Den Lerninhalten wird 
erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet, die sich für die 
Strafgefangenen während ihrer Schulzeit als "Bar­
rieren" erwiesen haben. Sie stehen im Mittelpunkt 
der unterrichtlichen Arbeit. In diesem Sinne ist dem 
Sprachunterricht sowie jenen Unterrichtsbereichen, 
die sich weitgehend formalisierter Zeichensysteme 
bedienen, wie der Mathematikunterricht und der na­
turwissenschaftliche Unterricht, Vorrang zu geben. 
Von großer Bedeutung ist aber auch das Fach Poli­
tik/Sozialkunde, weil den Gefangenen die kompli­
zierten sozialen Gegebenheiten in unserer Gesell­
schaft durchsichtig gemacht werden und ihm ange­
messene Verhaltensmuster angeboten werden müs­
sen. 

Der Unterricht insgesamt hat verhaltensmodifizie­
renden Charakter, indem er neben der Wissensver­
mittlung behandlungsorientierte Prinzipien zum 



Tragen bringt. Die sich daraus entwickelnden, legi­
timen Lebensbewältigungstechniken sollen die Straf­
gefangenen bei der Lösung ihrer Schwierigkeiten in 
der Strafanstalt, in der Auseinandersetzung mit dem 
Unterrichtsstoff und dem Lernziel und - auf längere 
Sicht gesehen - mit ihren Problemen in der Freiheit 
unterstützen. 

Die Aufgaben der SOStrV machen es erforderlich, 
daß der hauptamtliche Lehrer ausgebildeter Sonder­
schullehrer in den Fachrichtungen Verhaltensgestör­
ten- und Lernbehindertenpädagogik ist. Ihm obliegt 
- neben der Erteilung des Vollzeitunterrichts - die 
Beurteilung und Beratung der Strafgefangenen (z. B, 
Intelligenz- und Schulleistungsdiagnostik, Erhebung 
sozialpsychologischer Befunde), Elternberatung, Haus­
besuche und Zusammenarbeit innerhalb der Anstalt 
mit dem Anstaltsleiter, den Abteilungsleitern, den 
Aufsichtsbeamten, dem Werkdienst, dem Sozial­
dienst und den Gewerbelehrern, die zum Teilzeitun­
terricht von der BSJB an den Strafvollzug abgeord­
net sind. Außerhalb des Strafvollzugs arbeitet er 
mit allen Institutionen zusammen, die für die Förde­
rung des Strafgefangenen nach der Haft zuständig 
sind. 

Der Lehrer an der Sonderschule im Strafvollzug 

Wegen der besonderen emotionalen und situativen 
Belastung, welche die Tätigkeit des Lehrers in der 
Sonderschule im Strafvollzug mit sich bringt, sind für 
den Lehrer im Strafvollzug begleitende Hilfen zur 
beruflichen und persönlichen Problembewältigung er­
forderlich. Die Fortbildung ist insbesondere für den 
Lehrer im Strafvollzug eine unerläßliche Aufgabe. 
Er muß befähigt sein, die wesentlichen aktuellen Er­
kenntnisse aus den Bereichen der Kriminologie, der 
Vollzugspädagogik und der Sonderpädagogik in sei­
ne didaktischen und methodischen überlegungen 
einzubeziehen. 

Voraussetzung für einen Unterrichts- und Erzie­
hungserfolg ist ein positives Verhältnis des Strafge­
fangenen zum Lehrer und umgekehrt. Dieses Verhält­
nis ist durch einen Erziehungs- und Unterrichtsstil 
aufzubauen, der durch akzeptierende Haltung und 
zielgerichtete Unterstützung im kognitiven und so­
zialen Lernprozeß charakterisiert ist. Der Lehrer im 
Strafvollzugsdienst praktiziert seinen Unterricht schü­
lerzentriert und gruppenbezogen. 

Neben dem notwendigen sozialen Engagement 
braucht der Lehrer an der SOStrV die Fähigkeit zur 
Distanz zu den ihn bedrängenden Problemen und 
zum realistischen Einsatz seiner physischen und 
psychischen Kräfte. Die Möglichkeit einer Rückkehr 
in den öffentlichen Schuldienst ist vorgesehen. 

Schulabschlüsse über mehrere Stufungen 

Die Strafgefangenen haben die Möglichkeit, im 
Rahmen eines freiwillig vereinbarten Vollzugsplans 
die SOStrV über mehrere Stufen zu durchlaufen. Fol­
gende Stufung ist in den angegebenen Zeiteinheiten 
möglich: 

a) sechsmonatiger Förderunterricht ohne Abschluß, 
b) neunmonatiger Sonderschullehrgang mit Abschluß, 
c) neunmonatiger Hauptschullehrgang mit Abschluß, 
d) achtzehnmonatiger Realschullehrgang mit Ab­

schluß. 

Jeder Lehrgang kann zugleich Abschluß und An­
schluß an den nächsten sein. Das Abschlußzeugnis 
wird gegeben, wenn der Strafgefangene in einer Prü­
fung (z. Z. nach der Prüfungsordnung für die Frem­
denprüfung der BSJB) die Qualifikation nachgewie­
sen hat. 

Stellung des Lehrers im Strafvollzugsdienst 

• In den schulischen Einrichtungen der Justizvoll­
zugsanstalten Hamburgs sind hauptamtlich Leh­
rer mit der Befähigung für das Lehramt an Son­
der- und Hauptschulen, Real- und berufsbilden­
den Schulen tätig. 

• Lehrer im Strafvollzugsdienst, die Volizeitunter­
richt erteilen, nehmen an der Organisation des 
Schulleistungsjahres teil, wie das an öffentlichen 
und privaten allgemein- und berufsbildenden 
Schulen geregelt ist. Der Pflichtunterricht für die 
hauptamtlichen Lehrer im Strafvollzugsdienst um­
faßt 26 Wochenstunden. 

• Die Tätigkeit der Lehrer im Strafvollzugsdienst 
vollzieht sich innerhalb der in diesem Bereich 
geltenden Vorschriften und institutionellen Re­
gelungen. 

• Dienstvorgesetzter der Lehrer an den Anstalts­
schulen ist der Leiter des Strafvollzugsamtes. 
Die Dienstaufsicht wird von dem Leiter der Voll­
zugsanstalt ausgeübt, in deren Bereich die Schu­
le betrieben wird. Der Anstaltsleiter kann Maß­
nahmen der Lehrer einschränken oder aussetzen, 
die nach seiner Auffassung die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt gefährden. 

Der Anstaltsleiter ist auch Hausherr des in seinem 
Bereich liegenden Schulgebäudes oder der Schul­
räume. Gebäude- bzw. Raumnutzer und verantwort­
lich für Einrichtung und Ausstattung ist die Anstalts­
schule, die von dem Konferenzvorsitzer des Schul­
bereichs vertreten wird. 

Eine anderweitige Nutzung des Schulgebäudes 
oder der Schulräume ist wegen ihres speziellen Cha­
rakters und der besonderen Einrichtung und Aus­
stattung zuvor mit dem Konferenzvorsitzer des 
Schul bereichs - gegebenenfalls mit dem Leiter des 
Referats Pädagogik im Strafvollzugsamt - abzu­
sprechen. 

• Die Fachaufsicht Ober die Anstaltsschulen, ihre 
Gestaltung und Verwaltung, liegen beim Leiter 
des Referats Pädagogik im Strafvollzugsamt. Die­
ser ist zugleich fachlicher Vertreter des Strafvoll­
zugsamtes in der Zusammenarbeit der Justizbe­
hörde mit der Behörde der Schule, Jugend und 
Berufsbildung, der Handwerks- und Handels­
kammer und dem Arbeitsamt Hamburg. 

• Die Lehrer informieren die Leiter der Anstalten, 
aus denen Gefangene in die Anstaltsschule ein­
gewiesen werden, von sich aus oder auf deren 
Verlangen über den Entwicklungsstand der ein­
zelnen Teilnehmer am Vollzeitunterricht. Insoweit 
halten sie auch Kontakt zu den an der Durchfüh­
rung der einzelnen Behandlungspläne beteiligten 
Bediensteten. 
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Aufgaben der Lehrer, die im Vollzeitunterricht ein­
gesetzt sind 

Die Lehrer in den Hamburger Justizvollzugsan­
stalten erteilen in den Schulbereichen Hahnöfersand, 
Fuhlsbüttel und Vierlande lernzielorientierten Voll­
zeitunterricht. 

a) an normal begabte Gefangene, die in Kleinklas­
sen oder kleinen Lerngruppen mit Aussicht auf 
Erfolg zu Haupt- und Realschul- und/oder zu Be­
rufsschulabschlüssen geführt werden können und 

b) an schwachbegabte, schwer verhaltensgestörte 
Gefangene, die einer sonderpädagogischen Be­
treuung bedürfen und in Kleinklassen oder durch 
Einzelbetreuung allgemein- und/oder berufsbil­
dend gefördert werden sollen. 

Die Beteiligung der Gefangenen ist freiwillig und 
zumeist Teilstück eines Vollzugsplanes, der in der 
Zugangszeit mit den einzelnen Gefangenen gemein­
sam erarbeitet worden ist. 

Die Prüfungen in den allgemeinbildenden Klassen 
finden als Fremdenprüfungen unter Leitung des zu­
ständigen Oberschulrates der Behörde für Schule, 
Jugend und Berufsbildung statt. 

Neben ihrer Vollzeitunterrichtsarbeit obliegt den 
Lehrern: 

a) die Beratung der Gefangenen in Angelegenheiten 
der Allgemeinbildung, Berufsaus- und Fortbil­
dung, Umschulung und Fernlehrgänge; 

b) Elternberatung und Hausbesuche in Angelegen­
heiten der Schüler; 

c) speziell für Gewerbelehrer im Strafvollzugsdienst: 
Mitwirkung bei der Aufstellung von beruflichen 
Bildungsprogrammen und Prüfungen; 

d) Mitwirkung bei der Zusammenstellung neuer 
Lehrgänge durch Intelligenz- und Schulleistungs­
diagnostik und Erhebung sozialpsychologischer 
Daten; 

e) Mitwirkung in den Fachkonferenzen der Anstalf 
bei der Aufstellung und Weiterentwicklung von 
Vollzugsplänen im Hinblick auf Maßnahmen der 
Allgemeinbildung, Berufsbildung und Angelegen­
heiten der begleitenden Fürsorge, soweit diese 
Lehrgangsteilnehmer betreffen; 

f) die Abgabe von Stellungnahmen zu Gesuchen 
um vorzeitige Entlassung und Urlaub sowie bei 
Lockerung des Vollzugs und Verlegungen, soweit 
Belange der Allgemein- und Berufsbildung und 
der begleitenden Fürsorge von Lehrgangsteilneh­
mern berührt sind; 

g) ständige Teilnahme eines Lehrers des Schulbe­
reichs an der Anstaltskonferenz. 

Organisation der Lehrertätigkeit 

1. Schulbereichskonferenzen 
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1.1 Die Maßnahmen der Unterrichts- und Erzie­
hungsarbeit in den Schulbereichen berät und 
beschließt die Bereichskonferenz; sie dient 
der Zusammenarbeit und dem kollegialen 
Zusammenhalt. 

1.2 Die in jedem Schulbereich tätigen Lehrer bil­
den die Bereichskonferenz. 
Die Bereichskonferenzen finden einmal mo­
natlich - bei Bedarf mehrmals - statt. 
An diesen Bereichskonferenzen können auch 
nebenamtliche Lehrer teilnehmen, soweit die­
se in den Lehrgängen Unterricht erteilen. 
Stimmberechtigt sind nur die Lehrer, die 
mehr als zehn Stunden im Schulbereich un­
terrichten. 

1.3 Jede der drei Lehrerkonferenzen wählt aus 
ihrer Mitte - jeweils für die Dauer von zwei 
Jahren - einen Lehrer zu ihrem Vorsitzen-
den. 
Die Schulbereichskonferenz entscheidet mit 
Mehrheit über die Aufnahme und die Heraus­
nahme eines Schülers aus Lerngruppen. Bei 
solcher Entscheidung ist die Aussage des 
Klassenlehrers von besonderem Gewicht. 

2. Aufgaben des Vorsitzenden der Bereichskonferenz 

2.1 Einberufung und Leitung der Lehrerkonfe­
renz (Bekanntmachung eine Woche zuvor); 

2.2 überwachung der Verwirklichung oder Be­
achtung von Konferenzbeschlüssen; 

2.3 Vertretung der Schule gegenüber dem Dienst­
aufsicht ausübenden Anstaltsleiter oder den 
Anstaltsleitungen innerhalb des Schulberei­
ches; 

2.4 Vertretung der Schule gegenÜber der Fach­
aufsicht im Strafvollzugsamt; 

2.5 Vertretung der Schule in Fachkonferenzen 
der Anstalt, auf deren Tagesordnung Pro­
bleme der Allgemein- und Berufsbildung ste­
hen oder die die begleitende Fürsorge für 
diejenigen Gefangenen betreffen, die an all­
gemein- oder berufsbildenden Lehrgängen 
teilnehmen. Auf diesen Fachkonferenzen kann 
sich gegebenenfalls der Konferenzvorsitzen~ 
de jeweils von den Lehrern seines Konfe­
renzbereiches vertreten lassen, deren Fach­
richtung oder Lehrgangsteilnehmer wesent­
lich betroffen sind; 

2.6 Mitteilungen von Konferenzbeschlüssen an 
das Referat Pädagogik und an die Anstalts­
leitungen von Informationswert sind; 

2.7 Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben er­
hält der Vorsitzende die Berechtigung, ge­
gebenenfalls von einem Pflichtstundenerlaß 
bis zu drei Unterrichtsstunden pro Woche 
Gebrauch zu machen. 

3. Gesamtkonferenz 

3.1 Neben den Konferenzen in den drei Schul­
bereichen besteht die Gesamtkonferenz. 
Stimmberechtigte Mitglieder sind alle Lehrer 
der drei Schulbereiche, sofern sie minde~ 
stens zehn Stunden Unterricht pro Woche in 
den Anstaltsschulen erteilen. 

Die Gesamtkonferenz dient der Zusammen~ 
arbeit und dem Zusammenhalt der haupt­
amtlichen Lehrer im Strafvollzugsdienst. 



Die Gesamtkonferenz wählt aus ihrer Mitte 
jeweils für die Dauer von zwei Jahren einen 
Vorsitzenden, der die Gesamtkonferenz in 
übereinstimmung mit den Vorsitzenden der 
Bereichskonferenzen einberuft. 

3.2 Außerdem ist er verpflichtet, die Gesamtkon­
ferenz einzuberufen, 
a) wenn der Leiter des Strafvollzugsamtes 

oder der Leiter des Referats Pädagogik 
eine Konferenz verlangen, 

b) wenn zwei Vorsitzende der Bereichskon­
ferenz es verlangen, 

c) wenn sechs stimmberechtigte Mitglieder 
der Gesamtkonferenz es verlangen. 

4. Aufgaben der Gesamtkonferenz 

Die Gesamtkonferenz berät und beschließt im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der 
besonderen Erfahrungen, die sich aus der Unter­
richtsarbeit mit Strafgefangenen ergeben, die 
Maßnahmen und Organisationsformen, die für 
die Lehr- und Erziehungsarbeit in den Schulbe­
reichen der Hamburger Vollzugsanstalten erfor­
derlich sind. Die Beschlüsse der Gesamtkonfe­
renz sind bindend; sie heben eventuell Beschlüs­
se der Bereichskonferenzen auf. 

Im einzelnen ergeben sich daraus folgende 
Aufgaben: 

4.1 überführung der "vorläufigen Lehrerdienst­
ordnung" in die Lehrerdienstordnung, 

4.2 Erarbeitung und fortlaufende Revision der 
Rahmenrichtlinien und Einzellehrpläne mit 
dem Ziel, schulische und berufsbildende 
Maßnahmen bei der Verwirklichung von Voll­
zugsplänen vielseitig ansetzen zu können; 

4.3 Auswertung der Fremdenprüfungen : 

4.4 Planung und Beschlußfassung über die Ge­
staltung der unterrichtsfreien Zeiten für das 
laufende Jahr (siehe Erläuterungen zu die­
sem Punkt); 

4.5 Mitwirkung bei der Gestaltung der Haus­
haltspläne für den Bereich Allgemein- und 
Berufsausbildung; 

4.6 Zusammenarbeit mit anderen Bediensteten­
gruppen im Strafvollzug; 

4.7 Mitwirkung bei der NeueinsteIlung und Ver­
setzung von Lehrern im Strafvollzugsdienst; 

4.8 Einsatz von Praktikanten im Gesamtschul­
bereich; 

4.9 Aufstellung und Fortschreibung einer Ge­
schäftsordnung für die Konferenzen. 

Erläuterungen zu Punkt 4.4: 

Gestaltung der unterrichtsfreien Zeiten der lehrer 

Die über die Urlaubsabwicklung der Lehrer an­
stehende unterrichtsfreie Zeit dient der erforderli­
chen Weiterbildung und der Aufarbeitung spezi­
fischer Lehrertätigkeiten. 

Dazu gehören: 

1. Teilnahme an Lehrgängen, Studienfahrten und 
anderen Fortbildungsveranstaltungen; 

2. Erarbeitung von Stoffplänen und Bildungsein­
heiten für den kommenden Unterrichtsabschnitt: 

3. überholung und Bereitstellung von Lehr-, Lern­
und Verbrauchsmitteln für den kommenden 
Unterricht, Besichtigen, Erproben und Auswäh­
len neuer Lehr- und Lernmittel, 

4. Ergänzen der Schülerkarteien, Zensurenlisten, 
Beobachtungsbogen und Gutachten; Auswer­
tung von Prüfungsergebnissen und Beobach­
tungen im Prüfungsverlauf für die Persönli­
keitserforschung der Lehrgangsteilnehmer; 

5. Auswahl und Zusammenstellung neuer Lehr­
gänge, Intelligenz- und Schulleistungsdiagno­
stik, Erhebung sozialpsychologischer Daten; 

6. Fachaufsicht über solche Lehrgangsteilnehmer, 
die - auf Antrag der Lehrer - während der 
unterrichtsfreien Zeit wegen Vorbereitung auf 
Prüfungen nicht der Arbeitsabteilung überstellt 
wurden. 

Einzelheiten sind von den Bereichskonferenzen 
vorzubereiten, in der Gesamtkonferenz zu erarbeiten 
und zu beschließen und vom Referat Pädagogik in 
einer Verfügung festzulegen. 

Arbeitsplatzbeschreibung für den Leiter des Re­
ferats Pädagogik in der Justizbehörde 

Im Auftrag der Justizbehörde verwaltet, gestaltet 
und beaufsichtigt der Inhaber dieses Dienstpostens 
die schulischen allgemein- und berufsbildenden Ein­
richtungen und die Maßnahmen zur Freizeitgestal­
tung in den Hamburger Justizvollzugsanstalten. 

Der Geschäftsvertei/ungsplan der Justizbehörde re­
gelt diese Tätigkeit mit folgenden Anweisungen: 

Fachaufsicht über die schulischen und beruf­
lichen Bildungseinrichtungen und die hauptamt­
lich und nebenamtlich im Strafvollzug tätigen 
Lehrer, 

Einrichtung von Schulklassen und beruflichen 
Förderungsstätten und Gestaltung der Lehrpläne, 

Einrichtung und Beaufsichtigung der Freizeitan­
gebote in den Vollzugsanstalten, 

Verbindung zur Behörde für Schule, Jugend­
und Berufsbildung sowie zur Bundesanstalt für 
Arbeit und Berufsausbildung, 

Verbindung zum Pädagogischen Institut und 
zum Sozialpädagogischen Zusatzstudium in An­
gelegenheiten der Lehrerausbildung. 

Zu diesen Aufgaben spezifiziert die Arbeitsplatz­
beschreibung im einzelnen: 

a) Entwicklung und Bestimmung der Unterrichts­
inhalte, Lernkontrollen und Prüfungsinhalte für 
die allgemeinbildenden Klassen; 

d) Unterrichtsbesuche aus besonderen Anlässen 
und mit unterschiedlichen Zielsetzungen; 
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c) Mitwirkung bei den Fremdenprüfungen zur 
Erlangung des Abschlußzeugnisses der Son­
der-, Haupt- und/oder Realschule unter Lei­
tung der BSJB; 

d) Sicherung der Vollständigkeit und PIanmäßig­
keit der beruflichen Ausbildung in Theorie und 
Praxis; 

e) Entwicklung bzw. Hereinnahme spezifischer Be­
rufsbildungsmodelle, die auch kurz oder mittel­
fristig einsitzenden Insassen Möglichkeiten zur 
Aus- und Fortbildung eröffnen; 

f) Förderung der pädagogischen Qualifikation der 
Ausbilder in Konferenzen und Arbeitsgemein­
schaften; 

g) Verhandlungen um Anerkennung von weiteren 
Lehrverhältnissen und Lehrbetrieben ; 

h) Betreuung der hauptamtlichen Gewerbelehrer 
im Strafvollzugsdienst mit einem ähnlichen Ka­
talog wie bei den hauptamtlichen Lehrern im 
Strafvollzugsdienst. 

Zu den Maßnahmen zur Gestaltung der arbeits­
freien Zeit ist vermerkt: 

In Kursen, Gruppenveranstaltungen und Ein­
zelbetreuung ist ein vielseitig ansprechendes 
Programm bereitzustellen, das Strafgefangene 
motivieren soll, in der individuellen und sozia­
len Entfaltung ihrer Persönlichkeit mitzuarbeiten. 

Die Maßnahmen sind laufend auszubauen und 
zu überprüfen. 

Besondere Aufgaben in diesem Zuständigkeits­
bereich ergeben sich aus der Anwerbung geeig­
neter nebenamtlicher Lehrkräfte und Gruppenlei­
ter, aus ihrer Einarbeitung und Betreuung. 
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Unter Verwaltungsaufgaben sind folgende Aufga­
ben zusammengefaßt: 

Erstellung von Haushaltsvoranschlägen, Mittei­
bewirtschaftung der laufenden Haushalte für 
Lehr- und Lernmittel und Verbrauchsmittel, Aus­
stattung von schulischen Einrichtungen, Freizeit­
räumen und Kursen. 

Vergütung nebenamtlicher Lehrkräfte. 

Schlußbemerkungen 

Das vorgelegte, kurzgefaßte Manuskript enthält im 
wesentlichen einen Sachstandsbericht über die all­
gemeinbildende Unterrichtsorganisation im Bereich 
der Hamburger Vollzugsanstalten. Der begründen­
de Teil der Information und die Angaben über Stei­
lung und Aufgaben des hauptamtlichen Lehrers und 
über die Organisation der Lehrertätigkeit ist von der 
Gesamtlehrerkonferenz mitgestaltet und geschlossen 
gebilligt worden. Die Weiterentwicklung der allge­
meinbildenden schulischen Einrichtung sieht vor, der 
Schulbehörde noch im laufenden Jahr einen Antrag 
zunächst auf Anerkennung als Schule vorzulegen, 
dem die Begründung der Sonderschule im Strafvoll­
zug, die Lehrerdienstordnung und die Richtlinien 
für Unterrichtsinhalte und Ziele beigefügt werden 
müssen. 

Die Richtlinien über Unterrichtsinhalte und Lern­
ziele, die berufsbildenden Einrichtungen, die päda­
gogischen Maßnahmen zur Gestaltung der arbeits­
freien Zeit und die Frage nach ihrer nicht nur zahlen­
mäßigen Effizienz sollen in weiteren Berichten vor­
gestellt werden. 



HANS-CLAUS LEDER 

Sinnvolle Beschäftigung im Strafvollzug bei vollem Lohn 
Nachahmenswerte Modellproiekte in Kanada 

Von sozia.lwissenschaftlich orientierten Beobach­
tern des bundesdeutschen Strafvollzugs ist der akute 
Mangel an wirklich sinnvoller Arbeit wiederholt be­
anstandet worden; vor allem aber die entwürdigende 
Tatsache, daß sinnvolle Arbeit - so vorhanden - nur 
mit einem "Taschengeld" honoriert wird. Es dürfte 
nicht leicht sein, dem Argument zu widersprechen, 
daß gerade darin einer der Hauptgründe tür das 
Scheitern der "Rehabilitation" oder der "Habilitation" 
Straffälliger und ihrer Wiedereingliederung zu sehen 
ist. 

Insassen, die man während der Zeit ihrer Unter­
bringung im Strafvollzug der wesentlichsten sozialen 
Bezüge berauben zu müssen glaubt, nimmt man auch 
noch einen Rest an Menschenwürde, wenn man sie 
Sinnloses arbeiten läßt; zu allem überfluß noch ohne 
ein entsprechendes Entgelt. Der meist schon in die 
Strafanstalt eingebrachte Berg an Problemen (Schul­
den!) wird dadurch nicht nur nicht abgetragen, son­
dern meist noch erheblich vergrößert. "Soziale Kom­
petenz" kann auf diesem Wege weder erlernt noch 
gewürdigt werden; im Gegenteil steht zu befürchten, 
daß sie zur Farce wird. 

Als ich Ende vorigen Jahres in Holland wenigstens 
an einer Stelle einen offenbar gelingenden, sehr be­
scheidenen, Modellversuch zu sehen bekam, war ich 
sehr angetan. Die Häftlinge bekamen aber auch dort 
nur eine ,symbolische' Bezahlung. 

Im letzten Jahresbericht des kanadischen Solicitor 
General, der als Sachwalter der Krone nach engli­
schem Vorbild ein Ministeramt in der kanadischen 
Bundesregierung innehat, fanden sich zu meiner 
überraschung einige für deutsche Leser ungewöhn­
liche Hinweise auf Planung und Projekte 1), die ich 
als sehr nachahmenswert empfinde. 

Diesem Hinweis bin ich nachgegangen - zunächst 
an der Fakultät für Sozialarbeit der Universität To­
ronto, wo der betreffende Lehrstuhlinhaber meine 
Erwartungen allerdings dämpfte und bescheiden dar­
auf hinwies, daß es in Kanada erst eine minimale 
Zahl an Versuchsprogrammen gebe, wovon wiederum 
nur ein winziger Tell in Schriftform vorliege. Beson­
ders die auf den Strafvollzug bezogene Sozialarbeit 
sei in Kanada noch in den Kinderschuhen - auch die 
anderen Wissenschaften hätten diesbezüglich nicht 
viel im Angebot. Der genannte Lehrstuhlinhaber ist 
auf die Fragen einer Soziologie des Strafvollzugs 
spezialisiert und hält, was ich beachtlich finde, ge-

1) Sollcltor General Canada (Hrsg.): .. Annual Report 1973-74: Mi­
nistry Secretarlat - National Parole Board - Canadlan Penitentiary 
Service - Royal Canadlan Mounted Police". Ottawa 1975. Seite 47: 
.. ' .. A submission asking for government support of CPS (Canadlan 
Penltentiary Service) Industries, stable markets and authorlty to pay 
inmates reasonable wages was prepared and approved. The plans 
call for the development and Implementation In CPS of Industrial 
employment and training programs that slmulate commerclal In­
dustrial enterprises. Introductlon of the new program Is to be through 
a pilot project that Involves Inmates employed In CPS Industrles 
being pald up to the federal minimum walle when Industrlal actl­
vlties become self-supportlng. Markets for CPS products continued 
to expand and orders Increased ... " 

meinsame Veranstaltungen mit dem Criminology De­
partment der University of Toronto ab. 

Dankenswerterweise verschaffte er mir einen guten 
Zugang zum Ministerium für Strafvollzug des Staates 
Ontario (Ministry of Correctional Services, Ontario. 
Toronto, University Avenue). Dort konnte ich von 
einem Ministerialbeamten erfahren, daß es auch in 
Ontario drei Modellversuche gebe, einen davon in 
Guelph, einer Universitätsstadt, die ca. 100 km west­
südwestlich von Toronto liegt. Bei vorhandenem Inter­
esse könne ich letzteren gerne selbst sehen. Im übri­
gen Strafvollzug herrsche - daraus wurde gar kein 
Hehl gemacht - eine ähnliche Misere wie die anders­
wo auch vorfindliche. 

Kanadisches Strafvollzugssystem scheint überholt 

Vor Schilderung des Projektes Guelph sollte noch 
erwähnt werden, daß alle zehn kanadischen Provin­
zen eigene Strafvollzugssysteme haben, und zwar 
sogenannte reformatories (jetzt: Correctional Centers) 
ausschließlich für Gefangene, die Strafen von weniger 
als zwei Jahren absitzen. Gefangene mit Strafen über 
zwei Jahren werden in Federal Penitentiaries zusam­
mengefaßt. Offenbar gibt es in Kanada eine lang tra­
dierte Auffassung, daß die "schwereren" Fälle von 
Gesetzesübertretung vom Bund betreut werden soll­
ten. 

Diese Grenzziehung und das daraus resultierende 
Strafvollzugssystem wurde an der Universität Toronto 
ausdrücklich als überholt bezeichnet (". . . has no 
merit any more"). Wie man mir sagte, kann es wegen 
der Eigenheiten des kanadischen Strafvollzugs­
systems und der weiteren Eigenheit, bestimmte und 
unbestimmte Strafmaße auszusprechen, vorkommen, 
daß ein Gefangener bis zu vier Jahre in einer Provin­
cial Reformatory verbringt, obwohl er eigentlich ein 
Strafmaß "unter zwei Jahren" zugeteilt bekommen 
hatte. 

Das Guelph Correctional Centre ist mit gegenwär­
tig ca. 550 Insassen das größte der Provinz Ontario; 
es gehört laut Aussage des Leiters dieser Strafvoll­
zugsanstalt zu den medium-security-Einrichtungen in 
Kanada 2). 

Um möglichst "realistische" Arbeiten und Berufe 
bemüht 

Dort sind untergebracht: Ersttäter, die nach Auffas­
sung der Justiz einen bestimmten Grad an Sicherheit 
der Unterbringung oder Zellenunterkunft benötigen; 
Insassen, die für eine ganz offene Einrichtung unge­
eignet erscheinen; neuerdings ein erheblicher Pro­
zentsatz an Rückfalltätern, die aus dem westlichen, 

') Für die ganztägige und außerordentlich liebenswürdige und 
freundliche Betreuung und Führung durch den Leiter und den Stell­
vertretenden Leiter der o. g. Einrichtung, die Herren Keane und 
Grottenthaler, möchte ich mich auf diesem Wege nochmals herzlich 
bedanken. 
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dem mittleren und dem östlichen Teil der Provinz 
Ontario eingewiesen werden. 

Man ist bemüht, für alle Häftlinge eine möglichst 
"realistische" Arbeitsumgebung zu schaffen, d. h. sie 
Arbeitsfertigkeiten erwerben und ausüben zu lassen 
die sie nach Entlassung in der Privatwirtschaft gut 
v~rwenden können. (Beispiele: Wäscherei, Reinigung, 
Elsen- und Metallbleche, Schweißen, Holz- und Gärt­
nerarbeiten, Textilproduktion). 

N~r ca. zehn Prozent der Häftlinge (etwa 50) sind 
bereits - oder werden es in allernächster Zukunft 
sein - in der privilegierten Situation, für das von der 
Essex Packers Ud. betriebene und mit modernsten 
Apparaturen und Fertigungsanlagen ausgestattete 
Schlachthaus arbeiten zu können. Auf dem Gelände 
des Guelph Gorrectional Gentre, aber außerhalb der 
Sicherheitszone, werden ca. 300 Rinder täglich und 
ca. eine halbe Million Pfund Rindfleisch wöchentlich 
verarbeitet; die Firma hat sich verpflichtet, das Ge­
lände und die Anlage zehn Jahre unter Pachtbedin­
gungen zu betreiben. 

Die Insassen sind täglich befristet beurlaubt (tem­
porary absence) und kehren am Ende der jeweiligen 
Schicht in den Sicherheitsbereich zurück. Sie verdie­
nen Löhne, die jenen der in derselben Anlage arbei­
tenden Nichthäftlinge (ca. 50 Prozent der Belegschaft) 
entsprechen. Lediglich 5 Dollar täglich für Unterbrin­
gung und Verpflegung wird von der Anstaltsleitung 
einbehalten. Ga. 90 Prozent des Gesamtverdienstes 
steht den Familienangehörigen sofort oder dem Häft­
ling nach Verbüßung der Strafe zur Verfügung. 

Die Vollzugsleitung ist sehr darum bemüht, nicht 
nur die Zahl der bei Essex Packers Ud. untergebrach­
ten Beschäftigten weiter zu erhöhen, sondern auch 
den Gesamtanteil der Häftlinge, die unter beinahe 
normalen privatwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten 
können, kräftig auszuweiten. Es geht dabei nach mei­
nem Eindruck sehr, sehr wohltuend unbürokratisch 
zu. Der stellvertretende Vollzugsleiter ist eigentlich 
gelernter Kraftwerksingenieur und mit vielen einschlä­
gigen Erfahrungen aus dem privatwirtschaftlichen 
Sektor ausgestattet. Vorhandene Ermessensspiel­
räume im dispositiven und finanziellen Bereich wer­
den ganz maximal zum Vorteil der Insassen genutzt. 

Es ist dann kein Wunder, daß die Essex-Anlage 
ganz hervorragend abschneidet. übrigens ist man 
gerade dabei, auch die 90 Prozent Häftlinge, die nicht 
unter privatwirtschaftliehen Bedingungen arbeiten 
können, durch ein neues System einer, allerdings 
bescheidenen, Produktionszulage (Incentive Perfor­
mance Allowance) mehr für ihre Arbeit zu interessie­
ren und echte Anreize zur Leistung zu schaffen. Die­
ser Versuch erscheint jedoch etwas fragwürdig, weil 
der "Taschengeldcharakter" dieser Maßnahme kaum 
verlorengeht. 

Gefangene arbeiten besser als Bewerber von 
außerhalb 

Der für die Anlage in Guelph verantwortliche Leiter 
der Fa. Essex Packers Ud., Ghristenson, hat einge­
räumt, die Firma bekomme selbstverständlich nur 
ausgesuchte Bewerber vermittelt. Dennoch meinte er, 
wenn seine Firma 80 Prozent davon akzeptiere, sei 
das ein unwahrscheinlich hoher Prozentsatz, vergli-
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ehen mit jenem der Bewerber von außerhalb. Auch 
die für mich etwas überraschende und ganz ehrlich 
gemeinte Aussage des Fertigungsleiters, Mr. Paul 
Abilgaard, der mir die gesamte Anlage mit großer 
Liebe zum Detail zeigte und vorführen ließ, paßt in 
dieses Bild: die Gefangenen hätten sich nach seinem 
Eindruck bisher sogar noch wesentlich besser be­
währt als Bewerber von außerhalb. Auf zwei beson­
ders gute und verläßliche Arbeitnehmer von außer­
halb kämen gut fünf aus dem Guelph Gorrectional 
Gentre. 

Viele der dort Beschäftigten erschienen vor Schicht­
beginn, um in möglichst vielen Arbeitsvorgängen -
auch außerhalb ihres gegenwärtigen Tätigkeitsberei­
ches - angelernt werden zu können. Einige machten 
so schnelle berufliche Fortschritte, daß sie nach kur­
zer Zeit das Niveau gelernter Metzger der Privatindu­
strie erreichten. 

Abilgaard vergibt aufgrund eines differenzierten 
Punktsystems auch sogenannte Fertigkeits-"Diplome", 
die bei der Arbeitssuche draußen außerordentlich 
hilfreich sein können, da die Firma auf dem Markt 
fast konkurrenzlos gut eingeführt ist. Diese "Zeug­
nisse" erfreuen sich bei den Häftlingen großer Be­
liebtheit. 

Disziplinarprobleme gibt es so gut wie gar nicht; 
jedenfalls wesentlich geringere als in jedem Betrieb 
außerhalb. Die Zahl der Entweichungen ist bisher 
ganz minimal. Arbeitnehmer von Essex werden nach 
Entlassung teilweise dauerhaft bei Essex selbst pla­
ziert oder finden problemlos Arbeit außerhalb. 

Die Firma ist dabei, die Produktion zu erweitern 
und statt der bisher produzierten Rinderviertel und 
-hälften auf die für den Verbrauch zugeschnittene und 
schon verpackte Fleischscheibe umzurüsten. 40 Pro­
zent der dadurch neu gewonnenen 35 Arbeitsplätze 
gehen wiederum an die Häftlinge. Sollten ähnliche 
Beispiele eines Tages Schule machen, wäre nach mei­
nem Eindruck ein wichtiger Teilschritt auf dem Wege 
zu einer grundlegenden Reform des Strafvollzugs 
geleistet. 

Bis dahin mag es noch weit sein - Guelph scheint 
mit diesem schon weit gediehenen und pragmati­
schen Versuch bereits ein Stück des Weges voran­
gekommen zu sein. Ich glaube nicht, daß ich Guelph 
so positiv beurteile, weil ich gerade im September 
1975 aus dem US-Bundesstaat North Garolina kam ... 

Weder meine Gesprächspartner an der Universität 
Toronto, noch jene im Ministerium, noch die o. g. 
Vollzugsleiter haben verhehlt, daß die "üblichen" 
Mängel auch für den kanadischen Strafvollzug gelten. 
Dieses Modellprojekt ragt dennoch sehr weit über 
alles hinaus, was ich bisher kennen lernen konnte. Es 
soll auch nicht verheimlicht werden, daß gerade erst 
in der Juni-Nummer des "Insider", der Gefangenen­
zeitschrift des Guelph Gorrectional Gentre, bittere 
Klage seitens jener geführt wurde, die zu den bisher 
üblichen Bedingungen arbeiten müssen - und (noch) 
nicht zu den wenigen "Privilegierten" des Strafvoll­
zugs gehören; die Orientierungsmarken flJr vernünf­
tigere Lösungen im Strafvollzug sind nicht erst seit 
Guelph bekannt - vielleicht kann jedoch gerade die­
ses Beispiel bei uns eines Tages Schule machen? 



WILHELM DREIER 

Die Rolle des Gefangenenseelsorgers in Kirche und Gesellschaft·) 

1. Nach der Rolle des Gefangenenseelsorgers zu 
fragen, impliziert die Vorfragen nach den verschiede­
nen, sich harmonisch verbindenden oder konfliktge­
ladenen widerstrebenden Erwartungen, die ihm als 
Gefangenenseelsorger von anderen Personen und 
Personengruppen oder von sozialen Subsystemen in 
Form von kirchlichen, gesellschaftlichen und staat­
lichen Institutionen bewußt oder unbewußt entgegen­
gebracht werden, aber auch nach den eigenen Mo­
tivationen und den je individuellen Sendungs- und 
Handlungsmaximen. 

1.1. Zur Initiierung und Unterstützung des eigenen 
Reflexionsprozesses darüber möchte ich mir folgen­
de Anregungen erlauben, die ein wenig provozieren 
sollen. Erwarten vielleicht 

Gefangene den zur Partnerschaft bereiten Bruder 
oder Vater, 

Aufseher (Wärter!) ebenfalls den Partner, jedoch 
zur Sicherung von Ruhe und Ordnung, 

Gefängnisleiter (neben dem zuvor genannten Bei­
trag) den "Geistlichen" zur Bekehrung und Besse­
rung der Gefangenen, 

der Bischof (bzw. seine "Behörde") religiöse 
Bekehrung als Beitrag zur Erzeugung von Straf­
und Sühnebereitschaft und als Zeichen, daß die 
Kirche sich auch dieser Armen annimmt (darum 
kommt zu Weihnachten der Bischof selbst zum 
Gottesdienst!), 

die Mitbrüder langes Durchhaltevermögen des­
sen, der sich zur Entlastung der ordentlichen 
Seelsorge diesem strapaziösen Arbeitsfeld wid­
met, 

die Gemeinde eine saubere Trennung beider 
Lebensbereiche bzw. wenig Behelligung mit den 
Erfahrungen und Belastungen der GefängnisseeI­
sorge, 

die Gesellschaft am jeweiligen Standort des Ge­
fängnisses, daß der Dienst lautlos und still genug 
erfolgt {eben ein echter Bruderdienst!, um nicht 
durch zuviel Anteilnahme verschreckt, verängstigt 
zu werden, 

die Strafvollzugsbehörde, Gerichte und Polizei, 
daß die Gefangenenseelsorge "befriedigend" 
wirkt, Sühne- und Strafbereitschaft erzeugt und 
vielleicht auch zur Resozialisierung beiträgt? 

1.2 Zu den Motivationen: geht ein Christ (als Prie­
ster oder Laie) in Vollzug von Seelsorge in das Ge­
fängnis, 

*) Referat, gehalten anläßlich der Studientagung "Kirche Im Straf­
vollzug" vom 18.2.-22.2. 1974 in Würzburg. (Genehmigter Nachdruck 
aus: "Kirche im Strafvollzug". Einführung In die Seelsorgearbeit mit 
Strafgefangenen. Studientagung 18. 2.-22. 2. 1974 In Würzburg. Hrsg. 
von der Konferenz der kath. Geistlichen bei den JustIzvollzugsanstal­
ten der BRD mit Westberlin. Landsberg a. L. 1974). 

um wie Jesus selbst, sich einer Randgruppe zuzu­
wenden, um die sich die Gesellschaft sonst nicht 
viel kümmert, 

um Kirche in einem sozialen Milieu als "Zeichen" 
zu setzen, wo ewiges Heil als Antwort auf er­
fahrenes irdisches Unheil verkündet werden kann, 

um das Abenteuer christlicher Heilsverkündung 
bei solchen zu erleben, die ebenfalls die Normali­
tät des Lebens in Strafhandlungen gesprengt 
haben, 

um seine psychologischen Menschenkenntnisse 
zu erproben und ein wirkliches Erfolgserlebnis in 
der Bekehrung unter verschärften Bedingungen 
zu haben, 

um ein mit geistlichen Funktionen zusätzlich 
ausgestatteter "Fürsorger" zu sein, der mit vielen 
kleinen Möglichkeiten (ein gutes Wort, ein Ge­
schenk, eine Wunscherfüllung, eine Fürsprache, 
eine Vermittlung zu Angehörigen usw.) Hafter­
leichterungen verschafft, und das alles im Geiste 
"stiller Bruderliebe", 

um Freizeit gestalten zu helfen, mit Unterhaltung 
und Bildung, worauf sich nicht selten auch gottes­
dienstliche Veranstaltungen aufbauen lassen, 

um Vertreter und Kämpfer für Recht und Mensch­
lichkeit im Strafvollzug zu sein und für die Würde 
des Gefangenen einzutreten, 

um aber auch die Vergebung der Schuld im Na­
men Jesu zu verkünden, vorausgesetzt der Sün­
der bekehrt sich und nimmt seine Strafe als 
Sühne und Buße an, 

um vielleicht aber auch mitzuleiden und zu büßen 
in einer Zuwendung, wie sie Jesus den Sündern 
und Zöllnern gegenüber vorlebte, als Bruder, als 
Vater? 

2. An zweiter Stelle zwingt unsere Fragestellung 
dazu, das soziale Subsystem "Gefängnis" bzw. 
"Strafvollzug" auf seine Funktion und Struktur zu 
untersuchen. Denn wieweit die zuvor angesproche­
nen Erwartungen aus diesem System und die es 
tragende und verantwortende Gesellschaft funktions­
adäquat und systemstabilisierend sind oder in kri­
tischer Korrekturfunktion Ausdruck des humanen 
Gewissens einer Gesellschaft darstellen, ist nicht 
unerheblich für das Einbringen von "Seelsorge" als 
einer weiteren Funktion der Kirche in dieses System 
von Strafvollzug. 

2.1 D. h. näherhin: kann die "Funktion" des Ge-
fängnisses etwa gesehen werden: 

im Vollzug eines "Schuldstrafrechts" , also vor 
allem in der Sühne für die begangene Straftat, 
im Schutze des Täters und der Gesellschaft vor 
weiteren Straftaten und in der Gelegenheit zur 
Resozialisierung, 
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oder 

im Vollzug einer "helfenden Behandlung" von 
Menschen, die mehr "Gestörte" denn "Störer" 
der Gesellschaft sind, da sie unter Sozialisations­
bedingungen aufwuchsen, die die Delinquenz als 
"besonders pathologische Form des Ich" (P. Pa­
rin) erklären läßt, 

oder 

im ausweglosen Versuch, repressiv die struktu­
rellen Mängel unserer Gesellschaftsordnung so­
wie die damit verbundene Unterbewertung von 
emanzipatorischen Lernprozessen im zwischen­
menschlichen Beziehungsgefüge zu kaschieren, 
so daß der diesen Strukturen angepaßte kranke 
Mensch in und außerhalb des Gefängnisses nur 
ein Symptom unserer kranken Gesellschaft dar­
stellt (H. Marcuse)? 

2.2 Kann das heutige "System" des Gefängnisses 
bzw. des Strafvollzuges verstanden werden: 

als eindeutige Entscheidung der Gesellschaft für 
den Vollzug des "Schuldstrafrechts" , bei dem der 
geringe Resozialisierungseffekt (bzw. die hohe 
Rückfallquote) in Kauf genommen wird, da den 
Erwartungen der Gesellschaft auf "Bestrafung" 
der Täter und auf "Schutz" vor ihnen Rechnung 
getragen wird? 

Oder 

als Ausdruck der Ohnmacht einer Gesellschaft, 
weder mehr Hilfestellung im Sozialisationsprozeß 
und den dahinter liegenden vielfältigen mit­
menschlichen Beziehungsnotständen leisten zu 
können, noch die in diesem Notstand Scheitern­
den anders zu behandeln als zu kasernieren, und 
zwar in einem sozialen Subsystem, das zwangs­
läufig zu einer Subkultur mit "kriminellen Karrie­
ren" führt? 

Oder 

als unbewußte Reaktion der Gesellschaft, das 
Spiegelbild der einen Morbidität aus dem Blick­
feld zu haben - wobei "gekonnte" Verbrechen 
evtl. als Kavaliersdelikte verstanden werden und 
nicht die gleichen Sanktionen nach sich ziehen? -
Symptomatisch wäre dafür die geistige Mauer, die 
die Gesellschaft um das Gefängnis zieht, und die 
von Verständnislosigkeit bis zu aggressiver Ab­
wehr reicht. 

3. In einem dritten Schritt der überlegungen ließe 
sich nach dem Selbstverständnis der seelsorglichen 
Funktionen im Strafvollzug fragen, und zwar abge­
hoben von den persönlichen Motivationen der Seel­
sorger. Drei Möglichkeiten legen sich nahe: 

• Die Gefangenenseelsorge ignoriert System und 
Funktion des gegenwärtigen Strafvollzugs und 
stellt sich auf die Hilfe am einzelnen Gefangenen 
ein; 

• sie verbindet ihren Beitrag mit den Funktionen 
des "Schuldstrafrechts" sowohl hinsichtlich der 
Betonung von Strafe und Sühne als auch der 
Hoffnung auf Vergebung hier und für das Jen­
seits; 
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• Gefangenenseelsorge zieht die sozial-anthropolo­
gischen Ursprünge und Hintergründe von Straftat 
und Strafe in ihre Analyse und ihr Heilsangebot 
ein, so daß für sie nicht nur der Täter und die 
Tat, sondern auch die Gesellschaft in ihren Dys­
funktionen und Widersprüchen zum Adressaten 
einer kritisch-befreienden Botschaft von der gött­
lichen Berufung des Menschen wird. 

• Für den Versuch, aus der bloßen Zustandsanalyse 
zu möglichen Alternativen des Verhaltens von 
Seelsorge im Strafvollzug und damit zur Abklä­
rung auch der Rolle des Gefangenenseelsorgers 
zu gelangen, ist sowohl eine nähere Bestimmung 
der schon angesprochenen gesellschaftlichen 
Faktoren von Straffälligkeit und Strafvollzug als 
auch des neueren kirchlichen Selbstverständnis­
ses notwendig. 

4. Der soziale Hintergrund von Straffälligkeit, 
Straftat und Strafvollzug 

Die Zusammenfassung der drei Tatbestände ent­
behrt nicht einer inneren Stringenz, und zwar sowohl 
vom Symbolgehalt der Straftat für die jeweils typische 
Strafanfälligkeit (aufgrund etwa der maternalen oder 
paternalen Sozialisationsmängel) als auch aufgrund 
der Eigendynamik des Gefängnismilieus für die end­
gültige Ausprägung der je typischen Kriminalität. 

4.1 Die Bedeutung der Primärsozialisation. In kaum 
einem anderen gesellschaftlichen Bereich wird die 
Primärsozialisation des Menschen in der Ursprungs­
familie scheinbar so ernst genommen wie im judika­
tiven. Mit Ausnahme von Eigentumsdelikten scheint 
eine gerichtliche Verurteilung vor allem junger Straf­
täter nur nach sorgfältiger Analyse des fast immer 
vorliegenden defizitären Verlaufs dieser ersten Phase 
menschlicher Sozialisation zu erfolgen. 

Allerdings trügt der Schein nur zu oft! Ein innerer 
Zusammenhang solch eruierter Sozialisationsmängel 
mit dem Urteil, vor allem aber mit der Gestaltung 
des nachfolgenden Strafvollzugs ist nicht oder kaum 
gegeben - von dem Widerspruch ganz zu schwei­
gen, daß eine derartige "reductio ad personam" nur 
bei Kapitalverbrechen gegen das Leben für sinnvoll 
erachtet wird. 

über die Bedeutung der Primärsozialisation im 
Sinne lebensentscheidender Weichenstellung (etwa 
auch am Gefängnis vorbei oder in das Gefängnis 
hinein) verfügen wir über eine so gründliche Kennt­
nis aufgrund empirisch-wissenschaftlicher Erhebun­
gen, daß ich es mir ersparen möchte, darauf hier 
näher einzugehen. Ich verweise nicht nur auf dies­
bezügliche psychologische und sozialanthropologi­
sche Analysen im Zusammenhang der Frage nach 
Ausmaß und Art heutiger Jugendkriminalität, sondern 
auch auf die wachsende Einsicht, daß oberhalb der 
Grenze von Straffälligkeit der "Patient Familie" (H. 
E. Richter) das Gelingen personalen Selbstvollzugs 
in authentischen zwischenmenschlichen Beziehungen 
für immer mehr Menschen unserer Gesellschaft ge­
fährdet. 

Was jedoch außerhalb von Anstalten verschiedenen 
Zwangscharakters durch pädagogische oder thera­
peutische Hilfe, zumeist jedoch im zwangsläufigen 



Lernprozeß eigener ehelich-familiärer Lebenspraxis 
an Sozialisationsmängeln aufgeholt wird, scheint auf 
dem Weg der Straffälligkeit mit eventuell mehrfachem 
Rückfall nur in die Lebenskatastrophe münden zu 
können. 

Heiner Christ faßt diese Katastrophenkonsequenz, 
wie viele andere, folgendermaßen zusammen: "Es 
ist erwiesen, daß ökonomischer Mangel und defizi­
täre Sozialisationsbedingungen als Erklärungsfakto­
ren der Kriminalität nahe beieinander liegen. Diese 
Mängel äußern sich nicht erst beim Eintritt der Kinder 
in die Adoleszenz, einer Phase belastender und 
schwieriger Prozesse der Identitätssuche, sozialen 
ROllenakzeptierung, Berufsfindung usw., sondern 
entziehen ihnen schon in frühester Kindheit einen 
großen Teil an Entwicklungschancen. 

Die Vermutung, daß Kriminalität, nach einem Wort 
Franz Alexanders, die "Neurose der Proletarier" 
einschließlich der Definition als kriminell durch die 
Sanktionsinstanzen entscheidend mit der Zugehörig­
keit zur untersten sozialen Schicht zusammenhängt, 
gewinnt an kriminologischer Existenz. Die Möglich­
keiten, den stereotypen Verhaltensmustern der Un­
terschicht zu entgehen und alternative Entfaltungs­
dimensionen für eine Kompensation der Defizite zu 
eröffnen, sind sehr gering. Ein vorgezeichneter Weg 
führt viele dieser benachteiligten Kinder und Ju­
gendlichen irgendwann im Verlauf ihrer Kindheits­
und frühen Erwachsenenjahre in eine der Institutio­
nen, die der Staat für Abweichen.de, die "Schwierig­
keiten machen", bereit hält: Heim oder Jugendstraf­
anstalt. 

Der Versuch, Zurückweisungen, Erziehungsver­
säumnisse und Versagung sozialer Hilfe durch 
Hospitalisierung in Institutionen aufzufangen, schei­
tert jedoch an den Bedingungen dieser Anstalten. 
Kasernierung und der Zwang zur Anpassung an 
die Subkulturnormen der Anstalten verhindern So­
zialisation. Die Prozesse der Stigmatisierung und 
self-fulfilling-prophecy (Robert K. Merton), die der 
Aufenthalt in diesen "Entwicklungsstationen" in 
Gang setzt, werden durch die Frustrationserlebnisse 
und das Zerbrechen der Persönlichkeit - um so eher, 
je zerbrechlicher die Persönlichkeitsstrukturen ohne­
hin schon waren - beschleunigt und münden in einen 
Zirkel: aus den hermetischen Versagungssituationen 
ihrer Kindheit geraten die Menschen in solche totaler 
Institutionen, als welche sich Erziehungsheime und 
Strafanstalten erweisen. 

Ein Aufarbeiten der infantil gebliebenen Persön­
lichkeitsstrukturen ist hier nicht möglich; möglich 
sind nur Verwahrung und andererseits Einübung von 
Verhaltensmustern, die ein überstehen des Anstalts­
aufenthaltes einigermaßen garantieren. Die infantili­
sierenden und traumatisierenden Einflüsse der An­
stalten legen schnell eine Anpassung an die Gesetze 
der Insassenkultur nahe und konditionieren die Klien­
ten für subkulturelle Interaktionsmuster, die der Rea­
lität außerhalb der Anstalt nie entsprechen und nur 
Prisonisation bewirken. Am Ende der Verwaltung in 
Heimen und Strafanstalten steht ein beschädigter 
Mensch, bevor er die Chance erhielt, seine Identität 
und Rolle in der Gesellschaft zu finden." (H. Christ, 
Sozialisationsbedingungen und Strafvollzug, in: Straf­
vollzug, hrsg. von U. Kleinert, München, Mainz 1972, 
S. 15/16). 

Die meisten jugendlichen Straftäter entstammen 
der Unterschicht 

4.2 Ich möchte jedoch hier in besonderer Weise 
die Aufmerksamkeit auf die auch von Christ ange­
sprochenen gesellschaftlichen Bedingtheiten bzw. 
korrelativen sozialen Defizite lenken. Die Kriminal­
statistik weist in der Tat auf, daß der größte Teil 
jugendlicher Straftäter aus der Unterschicht stammt. 
Ein ho her Prozentsatz der Gefangenen hat keinen 
abgeschlossenen oder auch überhaupt keinen Be­
ruf erlernt, was oft in erheblichem Maße zur Straf­
fälligkeit beitrug. Wir wissen aber auch um die zu­
nehmende Zahl junger Menschen aus der Mittel- und 
Oberschicht, die in aggressivem Widerstand gegen 
unsere Gesellschaft oder in Flucht aus ihr (etwa in 
Drogenrausch oder Hippie-Dasein) diese unsere Ge­
sellschaft in Frage stellt. 

Die Grenze zur Straffälligkeit ist dabei nicht 
immer sauber zu ziehen. "In allen Schichten unserer 
Gesellschaft werden täglich egozentrische Normen­
brüche verübt, angefangen vom Zerstörer der Brief­
klammer, um Aggressionen abzureagieren, bis zu 
Geschäftspraktiken und übervorteilungen, welche oft 
die Grenze des Betruges überschreiten und die 
dennoch als Geschäftstüchtigkeit angesehen und ge­
ehrt werden. Für mehr als eine Milliarde Mark wird 
jährlich in deutschen Warenhäusern gestohlen. Man­
che der Täter sehen das als Sport an. Es ist nicht 
so sehr die Tat, es ist die Verurteilung, die zum 
Kriminellen stempelt. Wie dünn, durchlässig und 
fast zufällig ist die Trennlinie zwischen dem Ver­
urteilten und uns! Selbst aus den Zerrbildern ihrer 
Taten, dem Krimi, ziehen wir noch Genuß und Ge­
winn. Wir genießen und bestrafen das Verbrechen, 
was oft eine um so tiefere Befriedigung verschafft, 
je härter die Strafe ist" ("Ausbruchsversuch", eine 
Sendung des Saarländischen Rundfunks vom 23. 1. 
1974, Text von Ramon Gill). 

Die Frage nach dem gesellschaftlichen Hinter­
grund von Frustration und Delinquenz ist darum 
nicht einseitig schichttheoretisch und nicht in An­
lehnung an die Marxsche "Basis-überbau-Theorie" 
zu beantworten, und zwar weder in alt-marxistischer 
noch in neo-marxistischer Sicht der Abhängigkeit 
des sozial-kulturellen überbaus von der ökonomi­
schen Basis gegenwärtiger Produktionsverhältnisse. 

Dagegen möchte ich die These stellen: unsere 
Gesellschaft durchlebt einen höchst dynamischen 
sozialen Wandel, ohne wissenschaftlich-theoretisch 
oder politisch diesem Wandel die humanen Ziel­
werte gesetzt zu haben, ja, setzen zu können. Aus 
dieser Ohnmacht heraus zeigt sich darum der soziale 
Wandel vielfach als eine Kette stets schneller ver­
laufender Veränderungsprozesse, die vor allem aus 
neuen wissenschaftlich-technischen Erkenntnissen 
und ihrer wirtschaftlichen Nutzung resultieren. Sie 
prägen sowohl den ökonomischen als auch den 
sozial-kulturellen Bereich, jedoch mit dem vorrangi­
gen Ziel, höchstmögliches wirtschaftliches Wachstum 
mit Wohlstand für breite Schichten zu erreichen. 

Solche Veränderungen schlagen sich auch in der 
Lebenshaltung der einzelnen Familien nieder, viel­
leicht über lange Zeiträume begleitet von einem 
selbstverständlichen Fortschrittsglauben systematisch 
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wachsenden Lebensstandards, gemessen an einem 
von der Absatzwerbung vorgestellten Leitbild soge­
nannter Konsumelite. Damit verbindet sich jedoch in 
sozialethischer Sicht der Probleme eine menschliche 
Wertpervertierung, die sich vor allem im zwischen­
menschlichen Beziehungsnotstand und einer Ökono­
misierung selbst des hochgeschätzten Leistungs­
prinzips niederschlägt, indem nicht mehr die Lei­
stung, sondern das, was man sich leisten kann, so­
ziales Prestige einbringt. 

Prestigekonsum unterbindet 
zwischenmenschliche Beziehungen 

Aus solchen Veränderungen eine forschrittliche 
Entwicklung zu machen, bedarf der politischen Ge­
staltungsaufgabe, deren Normen und Zielwerte aus 
dem Bedürfnisfeld zwischenmenschlicher Beziehun­
gen vor allem im Primär-Gruppen-Bereich familiären 
Lebens entwickelt werden müssen. Wie aber soll das 
geschehen, wenn dieses Leben selbst einer Außen­
steuerung etwa im Dienste des Absatzes einer 
höchstmöglichen Güterfülle unterliegt, wenn Bedürf­
nisse geweckt werden und Befriedigung verspro­
chen, so daß am Ende erwartet wird, im Prestige­
konsum höchste Lebenserfüllung zu erhalten. 

Wenn das Streben mitsamt der Arbeitskraft allein 
von solchen Zielen absorbiert wird, schließt sich ein 
"circulus vitiosus" auch des familiären Beziehungs­
notstandes und eines defizitären Sozialisationspro­
zesses, aus dem weder Einsicht und Kraft, noch 
eine die Ökonomisierung der Werte überwindende 
Tat zur menschlicheren Gestaltung des sozialen Wan­
dels resultieren kann. 

4.3 Vielleicht liegt hier auch die Erklärung dafür, 
daß selbst das schulische und das außerschulische 
Bildungssystem unserer Gesellschaft zwar von einer 
Fülle steter Veränderungen gekennzeichnet ist - für 
manche deutschen Bundesländer kann man sogar die 
Feststellung wagen: von einer Fülle bildungsgefähr­
dender Experimente! Aber hier wie im ökumenischen 
Produktions- und Absatzgeschehen muß die gleiche 
Frage nach Fortschritt und Entwicklung gegenüber 
bloßen Veränderungen gestellt werden. Derzeit er­
leben wir sogar eine vom Platzmangel an Studien­
plätzen an deutschen Hochschulen erneute Forcie­
rung des kognitiven Leistungsstrebens und Lei­
stungsdrucks im höheren Schulwesen, das sich an 
die Universität nicht nur über neue Hochschulgesetze, 
sondern durch die Mentalität seiner z. T. resignie­
renden oder ihre Schülermentalität beibehaltenden 
Studentengeneration fortsetzt. Darauf kann ich hier 
nicht näher eingehen. (Allerdings wäre es interessant 
zu fragen, welche Generation von Gefangenenseel­
sorgern aus dieser Theologengeneration hervorgeht, 
und wie sich der Konflikt zwischen einer solchen 
Leistungs- und Bildungselite und den Mittel- wie 
Unterschichten in unserer Gesellschaft daraufhin 
zuspitzen wird.) 

4.4 Darum ist die Frage überfällig, wie denn nun 
dieser "circulus vitiosus" durchbrochen, wie der 
Konflikt zwischen bloßen Veränderungen und sozia­
lem Fortschritt bewältigt werden soll, wenn immer 
noch offen ist, wo und wie der junge Mensch lernen 
soll, Beziehungen einzuüben, seine Bedürfnisse auf 
authentische Beziehungen zu artikulieren und zu be-
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friedigen und die die Werte und Normen etwa der 
Authentizität und Reziprozität, der Partnerschaft und 
Solidarität, der Emanzipation und Resozialisation, mit 
politischem Elan zu Zielwerten des sozialen Wandels 
zu machen? Nur über einen solchen Demokratisie­
rungsprozeß von unten nach oben - Demokratie 
hier als Lebensform und nicht nur als Herrschafts­
form verstanden - ist der Sinn für jene Qualität des 
Lebens zu wecken, mit dem auch dem Strafvollzug ein 
neuer Stellenwert in der Gesellschaft eingeräumt 
werden kann. (Vgl. dazu H. Stein kamp, Gruppen­
dynamik und Demokratisierung, München, Mainz 
1973). 

Wenn jedoch das Einander-Schuldigbleiben vor 
allem in der Primärsozialisation zum Schuldigwerden 
an der Gesellschaft führt, so ist die Gesellschaft nach 
ihrer sozialen Verantwortung gefragt und zwar nicht 
nur was die Strafe, den Strafvollzug und die so­
genannten Resozialisierung betrifft, sondern auch 
hinsichtlich der Ursachen mangelnder Sozialisation. 
Besteht die Antwort der Gesellschaft auf den für 
viele Menschen offenkundigen persönlichen "circulus 
vitiosus" des Schuldigbleibens und Schuldigwerdens 
in den bekannten Formen der repressiven Macht­
ausübung am Schuldiggewordenen, nämlich: in Ver­
urteilung, Verwahrung (bzw. Kasernierung) und Diszi­
plinierung und danach die Stigmatisierung und Aus­
sperrung, dann ist die Folge eine randständige Posi­
tion, aus der heraus oft nur der freiwillige Abtritt im 
Suizid oder die ständige Selbstbehauptung im ag­
gressiven Widerstand gegen die geltenden Normen 
und Gesetze dieser Gesellschaft möglich scheinen, 
zumal die gesellschaftliche Toleranzgrenze zum Ein­
üben geltender Verhaltensmuster - vielfach wird dies 
mit Resozialisation gleichgesetzt - bis auf den 
Nullpunkt sinken kann, ja vielfach mit Erwartungen 
auf Vorleistungen und besondere Zuverlässigkeit der 
Normerfüllung bei ehemaligen Strafgefangenen um­
schlägt. 

Die hohe Rückfälligkeitsquote von ca. 80 % ist 
nur der zahlenmäßige Beleg für ein Mißlingen solcher 
Art mißverstandener Resozialisation. So meint Ra­
mon Gill in seiner schon einmal zitierten Fernsehsen­
dung "Ausbruchsversuch" feststellen zu können: 
"Der Vollzug in Deutschland ist noch geprägt durch 
eine autoritäre, patriarchalische Gesellschaftsform, 
die, wenn auch politisch nicht mehr existent, immer 
noch nachwirkt. Die Anstalten mögen sich gleich der 
Gesellschaft, die sich darin widerspiegelt, verändern, 
aber sie sind noch weit davon entfernt, so etwas wie 
"sozialtherapeutische Kliniken" zu werden, in denen 
Sozialisation gefördert und nicht Menschen verwahrt 
und gebrochen werden. Allzusehr sind Gefängnisse 
selbst heute noch "Schulen des Verbrechens", die 
den Straftätern auch mit durch die Art des Vollzugs 
wieder rückfällig werden lassen. Die als unsinnig 
empfundene Strafe, diese Rache der Gesellschaft, 
trägt so den Keim des neuen Verbrechens in sich, 
das dann zur Rache an der Gesellschaft wird ... Wir 
werden uns nie von der Kriminalität befreien können, 
aber wir müssen sie so weit als möglich zurück­
drängen. Wir, die Gesellschaft, die wir das Opfer 
verbrecherischer Taten sind, sollten bedenken, daß 
auch sie unsere Opfer waren und sind. Kriminalität 
ist eine soziale Deformation, eine Art der Erkran­
kung, die bedingt heilbar ist, und jeder hat ein An-



recht darauf. Therapeuten aber sollten wir alle sein, 
Mitbürger dieser Gesellschaft. Unsere beste Therapie 
und Hilfe aber ist Menschlichkeit." 

Appell an die Gesellschaft um mehr Menschlichkeit 

4.5 Im Sinne dieses Appells an mehr Menschlich­
keit zielen meine Fragen auf die Kraft dieser unserer 
Gesellschaft, vor allem in den Primärgruppen Sozia­
lisation und auch Resozialisation gelingen zu lassen. 
Die gegenwärtigen Formen von Sozialisation und 
Resozialisation werden von der Randgruppe der 
Strafgefangenen mit besonders eindringlicher Sym­
bolkraft für unsere gegenwärtige Gesellschaft in 
Frage gestellt. Dies ist nur eine andere Aussage über 
die schon angesprochene Problematik, daß in zuneh­
mendem Maße die Quantität von Veränderungen so­
zialen Lebens in die Qualität mangelhaft oder gar 
nicht gesteuerten sozialen Wandels umschlägt. Man 
kann dies die Kehrseite einer dynamischen Gesell­
schaft gegenüber der mehr statischen Lebensweise 
des vorindustriellen Zeitalters nennen. Wir sollten 
wissen, keine Wahl zu haben zwischen bloßer Be­
harrung in Zuständen solcher Art ständiger Verän­
derungen und ihrer Steuerung zugunsten einer po­
sitiveren Qualität des Lebens. 

Zunehmende Straffälligkeit, vor allem junger Men­
schen, Strafvollzug und Rückfälligkeit, sind ein eige­
ner "ciculus vitiosus" und ein extremes Spiegelbild 
des umfassenden Teufelskreises menschlicher Ohn­
macht, die sich in Anpassung und Resignation oder 
auch in Aggression gegenüber einem immer mehr 
aus sich' selbst rechtfertigenden und normierenden 
Prozeß sozialen Wandels als Kette bloßer Verände­
rungen Ausdruck verschafft. Helmut Schelsky scheint 
diese Gefahr menschlicher Selbstentfremdung in 
unserer Lebenswelt anzusprechen, wenn er fest­
stellt: "Mit der wissenschaftlichen Zivilisation, die 
der Mensch selbst planmäßig schafft, ist eine neue 
Gefährdung in die Welt getreten: die Gefahr, daß 
der Mensch sich nur in äußere, umweltverändernde 
Handlungen auslegt und alles, den anderen Men­
schen und sich selbst, in dieser Gegenstandsebene 
der konstruktiven Handlung festhält und behandelt. 
Diese neue Selbstentfremdung des Menschen, die 
ihm die Identität seiner selbst und des anderen rau­
ben kann ... ist die Gefahr, daß der Schöpfer sich 
in sein Werk, der Konstrukteur in seine Konstruktion 
verliert. Der Mensch schaudert zwar davor zurück, 
sich restlos in die selbst prOduzierte Objektivität, in 
ein konstruiertes Sein zu transzendieren und ar­
beitet doch unaufhörlich am Fortgang dieses Pro­
zesses der wissenschaftlichen Selbstobjektivierung" 
(Einsamkeit und Freiheit, Hamburg 1963, S. 299). 

Was Schelsky für die wissenschaftliche oder auch 
kulturell-wirtschaftliche Elite mit den Stichworten der 
Selbstentfremdung und Verobjektivierung um­
schreibt, ist auf der Ebene des Strafvollzugs in we­
sentlich primitiveren Formen, aber mit denselben 
Gefahren für den einzelnen und für die Gesellschaft 
auszusagen. Hier liegt die Verobjektivierung in einer 
oft sinnlosen Verwahrung, einer Hypertrophierung 
von objektiver Macht der Anstaltsordnung und sub­
jektiver Schikane der Vollzugsbeamten sowie nicht 
zuletzt in einer sinnlosen Arbeit. So stellt Ramon 
Gill nicht zu Unrecht fest: "Strafe und Vollzug er-

zeugen vor allem eines: soziale Angst. Sie diffamie­
ren und brandmarken öffentlich. In hohem Maße 
bloßgestellt, seiner menschlichen Würde, Freiheit 
und Entfaltung beraubt, drängen wir den Häftling 
durch die Strafe zurück in die Infantilität, machen 
aus ihm ein unmündiges Kind. Empfang von Eßge­
schirr, Decke, Wäsche und sonstigen anstaltseigenen 
Dingen! Fremder Besitz, erzwungene Verantwortung! 
Vollzug ist nicht frei von menschlichen Unzulänglich­
keiten. Mitunter durch kleinliche Vorschriften geför­
dert, kommt es zu Druck, Spannung und Schikanen 
zwischen Gefangenen und Vollzugsbeamten, deren 
Status zu gering, deren Entlohnung zu schlecht ist, 
die selbst bei gutem Willen oft der ohnmächtigen 
Hilflosigkeit oder auch aggressiven Wut der Gefan­
genen ausgesetzt sind und sie ebenso beantworten". 

"Zelle - trostloser Einschluß. Statt den Häftling 
einzuordnen, ihn gemeinschaftliches, verantwortungs­
bewußtes Leben zu lehren, wird er ausgesondert, 
wird er verwahrt. Das schlechteste Mittel, künftige 
Verbrecher zu verhindern. Für die meisten deutschen 
Vollzugsanstalten und ihre Insassen ist sinnvolle 
Arbeit schwer zu bekommen. Ein hoher Anteil der 
Gefangenen sind ungelernte Arbeiter. So bleibt es 
denn meist bei den traditionellen stumpfsinnigen 
Gefangenenarbeiten. In allzu vielen Anstalten wird 
dabei die absolute Abhängigkeit des Gefangenen 
als billige Arbeitskraft mißbraucht, statt durch lei­
stungsangemessene Löhnung sinnvoller Arbeit ihm 
etwas mehr Selbstachtung zu ermöglichen, Geld zu 
verdienen, Schulden zu tilgen, Hoffnung auf die Zu­
kunft eines erstrebenswerten Lebens zu geben." 

Mitverantwortung des Gefangenenseelsorgers 

5. Somit spitzt sich unsere kritische Frage nach der 
Rolle des Gefangenenseelsorgers in Kirche und Ge­
sellschaft darauf zu, wie er sich selbst in diesem so­
zialen Geschehen sieht und verstehen will. Er kann 
an diesem Geschehen nicht teilnehmen, ohne sich 
in Mitverantwortung zu begeben. 

5.1 Gibt ihm dazu die Kirche Reflektionshilfe und 
Handlungsstrategien, die über bloße Anpassung 
hinausreichen? - Da man diese Frage bislang wohl 
verneinen muß, kommt es darauf an, daß der Straf­
gefangenenseelsorger selbst genügend kritisches Be­
wußtsein entwickelt, um im Maß der Wahrnehmung 
seines eigenen Rollenkonflikts in der Kirche wie in 
der Gesellschaft Praxisveränderungen zu bewirken, 
die Kirche und Gesellschaft befähigen, ihre je eigene 
und gemeinsame Verantwortung zur Durchbrechung 
des genannten "circulus vitiosus" erfolgreicher wahr­
zunehmen; d. h. näherhin: Theorie und Praxis der 
Gefangenenseelsorge sind ein wichtiger Seismograph 
für die dazu notwendige Einsichtskraft und Hand­
lungsfähigkeit von Kirche und Gesellschaft. 

In diesem Sinne können meine nachfolgenden 
Überlegungen - die auch als eine Art thesenhafter 
Schlußfolgerung verstanden werden mögen - als 
provokativ aufgenommen werden, nämlich sich aus 
der passiven Rolle des Vollzugs falscher Anpassungs­
und Versorgungserwartungen herausrufen zu lassen, 
selbst Ziele und Handlungsstrategien für eine gesell­
schaftskritisehe Gefangenenseelsorge zu entwickeln 
und daraus die eigenen Erwartungen an Kirche und 
Gesellschaft zu artikulieren. 
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5.2 In Richtung auf eine überprüfung des Ver­
hältnisses Kirche und Strafvollzug bzw. Strafgefange­
nen drängt sich eine stärkere Berücksichtigung des 
dynamischen Kirchenverständnisses auf, wie es seit 
dem Zweiten Vatikanum über einzelne theologische 
Schulmeinungen hinaus das lehramtlich geäußerte 
Selbstverständnis der Kirche grundlegend prägt. 
Wenn sich die Kirche hier als "Zeichen der Ein­
heit der Menschheit mit Gott und der Menschen 
untereinander" (lumen gentium, 1) versteht, dann 
bedeutet dies für unsere Fragestellung ein Doppel­
tes: 

5.2.1. Theologisch betrachtet ist uns diese Einheit 
bereits gnadenhaft von Gott in seinem Sohn ge­
schenkt, indem wir in ihm mit dem Vater geeint und 
untereinander Brüder sind. Ich erinnere an die Aus­
sage des Zweiten Vatikanums in der Pastoralkonsti­
tution, wo auf die "Zunahme der gegenseitigen Ver­
flechtungen unter den Menschen" hingewiesen wird, 
"zu deren Entwicklung der heutige technische Fort­
schritt ungemein viel" beitrage. Allerdings fügt dann 
das Konzil kritisch an: "Doch das brüderliche Ge­
spräch der Menschen findet seine Vollendung nicht 
in diesen Fortschritten, sondern grundlegender in je­
ner Gemeinschaft von Personen, die eine gegensei­
tige Achtung der allseits erfaßten geistigen Würde 
verlangt. Zur Förderung dieser Gemeinschaft der 
Personen bietet die christliche Offenbarung eine gro­
ße Hilfe" (23). 

So ist denn die kritische Frage erlaubt, welchen 
Beitrag wir nach diesen hervorragenden Deklamatio­
nen für die Gestaltung humaner Zielwerte des sozia­
len Wandels, denn diese sind hier gegenüber einem 
bloßen technischen Fortschritt angesprochen, bisher 
bereitgestellt haben; näherhin : welche Veränderun­
gen haben wir im Strafvollzug durch den Beitrag 
"christlicher Offenbarung" bewirkt, die es hier er­
lauben, die Feststellung der Pastoralkonstitution wie­
derum nicht als bloße Deklamation verstehen zu 
müssen: "Die gesellschaftliche Ordnung und ihre 
Entwicklung müssen sich dauernd am Wohl der 
Personen orientieren; denn die Ordnung der Dinge 
muß der Ordnung der Personen dienstbar werden 
und nicht umgekehrt. So deutet der Herr selbst es an, 
als er sagte, der Sabbat sei um des Menschen willen, 
nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die ge­
sellschaftliche Ordnung muß sich ständig weiterent­
wickeln, muß in Wahrheit begründet, in Gerechtigkeit 
aufgebaut und von Liebe beseelt werden und muß 
in Freiheit ein immer humaneres Gleichgewicht fin­
den. Um dies zu verwirklichen, sind Gesinnungswan­
del und weitreichende Änderungen in der Gesell­
schaft selbst notwendig" (26). 

5.2.2. Soziologisch betrachtet deutet dieselbe Kon­
stitution unmißverständlich einen unlösbaren Zu­
sammenhang der genannten Einheit mit den gesell­
schaftlichen Lebensbedingungen an: "Alle müssen 
ihren Nächsten ohne Ausnahme als ein ,anderes 
Ich' ansehen, vor allem auf sein Leben und die 
notwendigen Voraussetzungen eines menschenwür­
digen Lebens bedacht. Sonst gleichen sie jenem Rei­
chen, der sich um den armen Lazarus gar nicht 
kümmerte. .. Allen sei es ein heiliges Gesetz, die 
Forderungen aus der gesellschaftlichen Verflochten­
heit unter die Hauptpflichten des heutigen Menschen 
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zu rechnen und sie als solche zu beobachten ... Der 
tiefe und rasche Wandel der Verhältnisse stellt mit 
besonderer Dringlichkeit die Forderung, daß niemand 
durch mangelnde Beachtung der Entwicklung oder 
durch müde Trägheit einer rein individualistischen 
Ethik verhaftet bleibe." (27-30). 

Die Kirche als "Zeichen der Einheit" 

5.2.3. Daraus ergibt sich auch für eine Gefangenen­
seelsorge, die immer in der Gefahr ist, in individueller 
Betreuung des einzelnen den gesellschaftlichen Hin­
tergrund der Probleme zu übersehen: Auch ohne 
Rückgriff auf eine spezielle politische Theologie oder 
gar eine Theologie der Revolution bzw. der Be­
freiung ist der Vollzug von Kirche als "Zeichen der 
Einheit" abhängig von der gesellschaftskritischen 
und gesellschaftsverändernden Kraft ihrer Glieder, 
und das um so mehr, als die Einsicht in die blockie­
rende Wirkung gesellschaftlicher Dysfunktionen und 
Widersprüche als Mangel unserer Fähigkeit erkannt 
werden, dem sozialen Wandel Zielwerte zu setzen, 
die mehr Einheit bewirken, und d. h.: mehr Bezie­
hungsfähigkeit und daraus resultierende soziale Ver­
antwortung, mehr emanzipatorische Kraft und daraus 
sich entwickelnde Fähigkeiten, die Zukunft im escha­
tologischen Geist des "Schon" und "Noch-nicht" zu 
gestalten. 

5.2.4. Das Gefängnis und der heutige Strafvollzug 
dokumentieren für eine so sich verstehende Kirche 
nicht nur die Bosheit und Sündigkeit des Menschen. 
(Für viele Strafgefangene drängt sich sogar unmit­
telbar die bekannte biblische Frage auf, wer hier 
gesündigt hat, dieser, seine Eltern oder die Gesell­
schaft!) Straftat, Verurteilung, Gefängnis und Straf­
vollzug, aber auch der Versuch, wieder in die Gesell­
schaft eingegliedert zu werden, und nicht zuletzt die 
Rückfälligkeit weisen auf ein Versagen der Gesell­
schaft hin, das dem Gefangenenseelsorger zum Är­
gernis, der Kirche ein Anlaß sein sollte, ihre Rolle 
als "change agent" der Gesellschaft ernster zu neh­
men, und zwar um ihrer Einheit stiftenden Sendung, 
um ihres eigenen Selbstverständnisses willen. 

Seelsorger ist nicht "Lückenbüßer der Gesellschaft" 

5.3 In Richtung auf eine überprüfung des Verhält­
nisses Gefangenenseelsorge und Gesellschaft ist 
damit zugleich eine innere Verknüpfung von soge­
nanntem Heilsdienst und Weltdienst angedeutet, die 
sich im Gefangenenseelsorger und seiner gesell­
schaftskritischen Funktion äußern müßte. 

5.3.1. Das könnte sich zunächst in einer Bewußt­
seinsveränderung zeigen: nämlich die Bereitschaft 
zu entwickeln, aus der Rolle des "Lückenbüßers der 
Gesellschaft" in die des "change agent" umzusteigen 
- denn Kirche, das sind wir! Dieser Lernprozeß stellt 
hohe Anforderungen an den einzelnen Theologen. 
Denn hier gilt es, sich sorgfältig vor Projektionen 
der eigenen Insuffizienz zu hüten und das Leben 
und Arbeiten für andere mit den eigenen Bedürfnis­
sen so zu verbinden, daß dem anderen Hilfe und 
der Gesellschaft die Kraft zur Veränderung geschenkt 
wird. 

5.3.2. Dazu gehört weiterhin die Fähigkeit, über 
das Verhältnis zum einzelnen Klienten hinaus nicht 



nur dessen Beziehung zur Gesellschaft zu durch­
schauen - in den vergangenen Lebensstadien von 
Sozialisation und eventuell auch schon Versuchen der 
Resozialisation -, sondern die Zusammenhänge von 
Gesellschaft und der Gruppe sogenannter Krimineller 
und Randständiger durchsichtig zu machen, und 
zwar mit dem Augenmerk auch auf die Morbidität der 
Gesellschaft, die sich so in diesen Formen der Be­
strafung, Inhaftierung und Diskriminierung die Augen 
vor ihrer eigenen Unfähigkeit zu Sozialisation und 
Resozialisation verbindet. Für Menschenrecht und 
Menschenwürde einzutreten, heißt hier näherhin: ne­
ben und mit der Sorge für den einzelnen Strafge­
fangenen der Gesellschaft diese Blindheit bewußt zu 
machen, wozu gerade das Schicksal von Straftätern 
heute herausfordert. 

5.3.3. Ich verkenne nicht die gegenwärtige Ohn­
macht des Strafgefangenenseelsorgers und der gan­
zen Gruppe dieser Seelsorger im festgefügten Sy­
stem der deutschen Gerichtsbarkeit und des deut­
schen Strafvollzugs, aber auch in den eingeübten For­
men ordentlicher und außerordentlicher Seelsorge. 
Darum legt sich ein erstes Aktionsfeld für die Rolle 
des Gefangenenseelsorgers als "change agent" im 
Bereich der sogenannten Resozialisierung nahe. Hier 
prallen sogar, nicht gehemmt durch die beide Seiten 
schützenden Gefängnismauern, die Gesellschaft und 
die Gruppe der ehemaligen Straftäter unter den uns 
genügend bekannten Diskriminierungs- und Abwehr­
phänomenen aufeinander. Hier könnte der Gefange-

nenseelsorger in stellvertretender Funktion für aus­
gefallene Beziehungspersonen im Sozialisationspro­
zeß echte Resozialisation im gesellschaftskritischen 
Bezugsfeld angehen. Die moderne Konflikttheorie 
legt bereits genügend Erkenntnisse und Handlungs­
strategien vor, um Veränderungen anzustreben, die 
einen Lernprozeß auf beiden Seiten beinhaltet. 

5.3.4. Dazu bedarf es der Partner! Ich möchte dar­
um abschließen mit dem Hinweis: die Rolle des Ge­
fangenenseelsorgers in Kirche und Gesellschaft 
bleibt solange für den Rollenträger, aber auch für 
Kirche und Gesellschaft unbefriedigend, wie der Ge­
fangenenseelsorger nicht aus seiner Isolation heraus­
kommt, die in unserer Gesellschaft und Kirche schein­
bar funktionsbedingt zu sein scheint: So nimmt ohne 
Zweifel der Gefangenenseelsorger auch ein Stück 
wohlwollender Diskriminierung auf sich, einer Dis­
kriminierung, die ohne Wohlwollen gegenüber dem 
ganzen Bereich des Strafvollzugs und der Wieder­
eingliederung von Strafgefangenen zur Kaschierung 
der eigenen Schwäche von der Gesellschaft aufge­
baut wird. Nur im Wachsen der Einsicht dieser Zu­
sammenhänge sind die Rollen zu verändern, und 
gerade dazu sollte sich der Gefangenenseelsorger 
Partner unter denen suchen, die im gesamten agogi­
schen Feld sowie als Träger politischer Handlungs­
rollen nicht nur auf Anpassung, sondern eine humane 
Änderung unserer gesellschaftlichen Strukturen be­
dacht sind. 
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BERND GOETTE 

Erfahrungen mit Langzeitbestraften*) 

Der bisherige Vollzug führt selbst bel langer Haftstrafe nicht zur Depersonalisation 

In der Publizistik wird seit längerer Zeit immer wie­
der behauptet, daß eine Langzeitstrafe inhuman ist, 
die Persönlichkeit des Gefangenen verbiegt und 
schädigt, daß andere Länder nicht so vom alt-testa­
mentarischen Vergeltungstrieb wie die Deutschen be­
,sessen sind und daß hier endlich etwas für die "Op­
fer einer unmenschlichen Justiz" unternommen wer­
den muß. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird 
vom Bundesjustizministerium vorbereitet, die Länder 
sollten bereits dazu Erfahrungen und Meinungen un­
terbreiten. 

Die Verfechter eines "humanen" Strafvollzugs sind 
der Ansicht - es sind vor allem Psychologen, Sozio­
logen und für die Ideologie die Politologen -, daß 
alle Strafen, die über 15 Jahre hinausgehen, von 
übel sind. Kürzlich hat das LG Verden dem BVerfG 
eine Vorlage unterbreitet, die u. a. auch damit be­
gründet wird, daß Langzeitstrafen Persönlichkeits­
schäden hervorrufen. 

Diese Thesen werden ständig wiederholt, sind aber 
durch wissenschaftliche und statistische Untersu­
chungen nicht bewiesen worden; allerdings bewirkt 
das Trommelfeuer von Massenmedien allmählich 
eine "Bewußtseinsveränderung", so daß die unbe­
wiesene These sogar von "Insidern" als feststehende 
Tatsache übernommen und daraus Schlußfolgerun­
gen gezogen werden, die einer überprüfung nicht 
standhalten. 

Der Ministerpräsident, der allein das Gnadenrecht 
auszuüben hat - auch ein Recht, das heftig ange­
griffen und bekämpft wird -, hat nun für NRW ein 
sogenanntes Freies Gutachter-Gremium bestellt, das 
für seine Entscheidung feststellen soll, ob von dem 
Gefangenen noch Straftaten, besonders Gewalttaten 
zu erwarten sind und ob man annehmen kann, daß 
er sich in der Zukunft sozialadäquat verhalten wird. 

Zu diesem Gremium gehören der Vorsitzende des 
Gutachter-Aus!lchusses in NRW, Ministerialrat Dr. Ho­
fer, Professor Dr. Dr. Bresser und Ref.; die Untersu­
chung der Lebenslänglichen findet auf der psychia­
trischen Abteilung für verhaltensgestörte Strafgefan­
gene in Köln statt. Wir haben seit dem Frühsommer 
1972 bis jetzt 16 Frauen und 80 Männer untersucht, 
können also über ein sicher nicht alltägliches Zah­
lenmaterial mit entsprechenden Erfahrungen verfü­
gen und deshalb wohl auch einige Schlußfolgerungen 
daraus ziehen. 

"Kühne" Stellungnahmen der Anstalten in den Akten 

Für die Untersuchung der Probanden stehen uns 
die Strafakten mit allen Beiakten und die seit der 
Strafhaft entstandenen Personalakten zur Verfügung, 
außerdem werden die Gefangenen stationär beob­
achtet und einzeln exploriert, zunächst von Professor 

') Erweiterte Fassung eines Berichtes im SPEKTRUM 2/1975. 
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Bresser und seinen psychologischen Mitarbeiterin­
nen und mir getrennt, später mit Dr. Hofer gemein­
sam. Dazu wird noch ein Persönlichkeitstest (FPI) 
ausgefüllt. 

Wenn man zunächst die Akten durchgelesen hat 
und sich daraus schon ein Bild über die Entwicklung 
der Gefangenen machen kann, staunt man oft, zu 
welchen kühnen Schlüssen die Stellungnahmen der 
Anstalten kommen, so als wären Ereignisse, die in 
den Akten vermerkt waren, überhaupt nicht existent. 
Oder es werden Befürchtungen über die schädliche 
Einwirkung des weiteren Vollzugs geäußert, die nach 
den in den Akten festgestellten Beobachtungen gar 
nicht zu erwarten sind. 

In Köln ist es uns ähnlich wie andernorts ergan­
gen. Auch wir hatten erwartet, daß uns viele gram­
gebeugte, vom langen Vollzug deformierte, initiative­
lose, abgestumpfte Menschen gegenübertreten wür­
den. So waren wir überrascht, als wir uns zuerst 
mehrere Frauen, die über 26 Jahre lang in Haft wa­
ren, gutachtlich ansahen, gegen die zunächst noch 
die Todesstrafe ausgesprochen war und die dann zu 
lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden waren 
- übrigens nach ihren Bekundungen der härteste 
Schlag, weil sie unter dem Eindruck ihrer Tat mit dem 
Leben abgeschlossen hatten und sich jetzt der End­
losigkeit einer lebenslänglichen Strafe gegenüber 
sahen. 

Statt Jammergestalten dezent gekleidete Damen. 

Schon diese ersten Frauen haben die Meinung von 
der Schädlichkeit langer Strafen erschüttert. Wir sa­
hen nicht etwa wie erwartet (und von allen Seiten 
behauptet) Jammergestalten vor uns, sondern Frauen, 
die als dezent gekleidete Damen vor uns erschienen 
und keineswegs mit dem Leben abgeschlossen hat­
ten. Sie hatten die lange Zeit der Haft dadurch am 
besten überstanden, daß sie sich nie mit den ande­
ren Insassen der Anstalt identifizierten, sondern Ab­
stand hielten zu den landläufig Kriminellen (Dieb­
stahl, Gewerbsunzucht, Verletzung der Unterhalts­
pflicht usw.), die das Gros in der Anstalt darstellen 
und damit auch den Ton angeben. Sie hatten sich nach 
krisenhaften Zeiten zu ausgeglichenen, ruhigen, auf 
das Ziel eines geordneten Lebensabends mit be­
scheidenen Ansprüchen eingerichtet, sich und ihre 
Tat angemessen verarbeitet und nichts mehr baga­
tellisiert. 

Gerade diese Frauen waren 26 Jahre "hinter Git­
tern", von ihnen müßte man also am ehesten anneh­
men, daß sie persönlichkeitsgeschädigt sind. Das 
war nicht der Fall, sie und die anderen Häftlinge ha­
ben uns aber immer wieder bestätigt, daß es eine 
schwierige Zeit nach zehn bis zwölf Jahren gibt, nach 
der eigentlich erst die Reifezeit einsetzt und die Haft 
nun auch erträglich erscheinen läßt. 



Das Rezept für diesen Erfolg gab uns ein Mann, 
der 20 Jahre Haft verbüßt hat: "Früher habe ich mich 
für nichts interessiert, erst in der Hafi' ist das umge­
schlagen, habe ich viel gelesen. Bei wachem Geist 
bleibt der Körper frisch. Seine Persönlichkeit macht 
sich jeder selbst kaputt. Die Zeit kann ein Gewinn 
sein, man darf nur nicht den Haß in sich aufkommen 
lassen und alles Schlechte in sich auf andere abwäl­
zen, man muß um seine Einsicht kämpfen. Dann geht 
man nicht kaputt, außer er tut es selbst." 

Von den 16 Frauen konnten 15 zur Begnadigung 
empfohlen werden, wenn auch in zwei Fällen mit eini­
gen Bedenken und einschränkenden Vorschlägen 
für die spätere Unterbringung. Von den 80 Männern 
sind 62 positiv beurteilt worden, bei 15 Gefangenen 
konnte eine Entlassung nicht empfohlen werden, bei 
3 Männern war eine psychiatrisch-psychologisch ein­
deutige Stellungnahme nicht zu erarbeiten - hier 
handelte es sich um juristische Erwägungen und Er­
messensfragen, die mit den Aufgaben und Möglich­
keiten des Gutachtergremiums nicht gelöst werden 
konnten und sollten. Wir sind der Auffassung, daß 
für die Frage der Begnadigung nicht nur "Juristen 
im weißen Kittel" verantwortlich sein sollen. 

Helfer verstärken oft die Schwierigkeiten 

Von dem vorwiegend günstigen Bild (62: 15: 3) 
unterscheiden sich nun die, an die man bei der Po~ 
lemik wohl immer denkt und die auch stets über eine 
ganze Phalanx von Helfern verfügen, die ihnen aber 
trotz besten Willens eigentlich nicht helfen, sondern 
die mithelfen, die Tat und ihre Folgen zu verdrängen, 
und damit eigentlich ungewollt oft die Schwierigkei­
ten verstärken. Gegen ihr Engagement ist überhaupt 
nichts einzuwenden, es ist vielmehr zu begrüßen. Die 
Resultate aller Anstrengungen wären sicher aber 
größer, werm man nicht mit einem Skotom an das 
Problem heranginge und immer das findet, was man 
erwartet, und daraus nun wieder den Schluß zieht, 
daß das allgemein so ist. 

So wurde uns kürzlich eine Frau vorgestellt, bei der 
psychologisch festgestellt worden ist, daß bereits 
eine Depersonalisation eingetreten und deshalb eine 
Entlassung dringend notwendig sei, um eine Unter­
bringung in einem Landeskrankenhaus zu verhüten. 
Eine bekannte Betreuerin hatte behauptet, daß sie 
noch nie einen so verzweifelten Menschen gesehen 
habe, der zudem noch körperlich krank sei und in 
unserem Vollzugskrankenhaus falsch behandelt 
werde. Die Identifizierung mit den Gefangenen geht 
nämlich manchmal bei den gutwilligen Helfern so 
weit, daß sie fast jede Behauptung ungeprüft über­
nehmen, dann allerdings auch wie in diesem Fall 
einmal eine Rüge einstecken und die falschen Be­
hauptungen sogar zurücknehmen müssen. 

Aber als man dann schließlich das Objekt dieses 
vehementen Einsatzes außerhalb und innerhalb un­
serer Mauern sah, war die Verblüffung komplett. Hier 
war eine hochgradig hysterische Persönlichkeit Ober 
Jahrzehnte sich gleich geblieben, lebte selbstgerecht 
und "erzieherisch" auf andere Gefangene einwir­
kend in der Annahme vor sich hin, daß auch alle Be­
obachter ihre Verdrängung mitmachen und sie als 
unschuldig verurteilte, edle Persönlichkeit ansehen, 
die ihr ganzes Leben nur Gutes getan hatte. 

Dabei hatte sie schon als junges Mädchen ihre 
Pflegemutter bestohlen, sich sexuell herumgetrieben, 
andere Diebstähle begangen, nie sozial eingeordnet 
gearbeitet und schließlich kopflos einen Witwer ge­
heiratet, der ihr mit seinen perversen Ansprüchen 
zuwider war. Sie tröstete sich mit einem verheirate­
ten älteren Mann und brachte schließlich ihren Ehe­
mann mit E 605 um - mit Unterstützung des Freun­
des. 

Während sie zunächst ein Geständnis abgelegt 
hatte, widerrief sie es später und hält nun konse­
quent an der Unschuldsthese fest, weicht bei Kon­
frontation mit ihren echten Anlagen und Verhalten 
in hysterische Mechanismen aus und spielt die ver­
zweifelte, körperlich kranke Frau, die mit allem ab­
geschlossen hat, obwohl sie noch erhebliche An­
sprüche an das Leben stellt. Von einer Verbiegung 
der Persönlichkeit oder gar Depersonalisation war 
nichts festzustellen. 

Die Probandin ist ein lehrreiches Beispiel für die 
negative Verarbeitung einer Gewalttat, die aus einem 
nicht lösbaren Lebenskonflikt entstanden ist. Dieser 
Konflikt ist aber hier, nicht wie bei so vielen anderen 
Mördern, als situationsgebunden und über die Per­
sönlichkeit herfallend zu erklären, sondern zeigt sich 
als Endphase einer negativen Entwicklung trotz übri­
gens bester sozialer Vorbedingungen - auch gleich­
zeitig eine Widerlegung der von gleicher Seite oft 
vorgebrachten These, daß fast immer Elternhaus und 
Milieu, also die Gesellschaft, verantwortlich sind, 
wenn jemand im Leben versagt und kriminell wird. 
Hier war also besonders deutlich zu sehen, wie ge­
rade die Ausgangspersönlichkeit das Bild prägte 
und der Vollzug im Grunde an ihr spurlos vorüber­
gegangen war. 

Ursprungspersönlichkeit ist ausschlaggebend 

Die Tatsache, daß die Ursprungspersönlichkeit ent­
scheidend für die Verarbeitung einer Langzeit-Strafe 
ist, haben wir auch an den anderen, etwa 17 Prozent 
unserer Gutachtenfälle, die nicht günstig zu beurtei­
len waren, beobachten können. Wenn schon vor der 
Gewalttat die soziale Anamnese ungünstig war, kri­
minelle Handlungen festzustellen waren, Erfahrung 
aus der Subkultur bestand, die Tat selbst bestritten 
oder bagatellisiert wurde, war auch fast immer das 
Verhalten in der Haft schlecht: Viele Hausstrafen und 
ungünstige Beurteilungen, zumindest in den ersten 
Jahren, beweisen das. Aber selbst in diesen Fällen 
trat oft noch nach Jahren eine Wandlung ein. Wir 
haben immer feststellen können, daß auch derartig 
ungünstige Ausgangspersönlichkeiten sich noch po­
sitiv beeinflussen ließen und allmählich nachreiften. 

Eine besonders beeindruckende Erfahrung haben 
wir mit einem 50jährigen Mann gemacht, den wir 1973 
zum erstenmal ablehnend beurteilten (er wird w. u. 
in der 3. Gruppe erwähnt) und nach zwei Jahren -
nunmehr nach 24 Jahren Haft - untersucht haben. 
Während er sich 1973 "künstlerisch" betätigte und 
salbungsvolle Reden hielt, hat er sofort nach der 
Rückkehr aus Köln sein Verhalten und Leben geän­
dert, wobei wohl auch ein Anstaltswechsel hilfreich 
war. Er arbeitete für sich und andere nützlich und 
fleißig, war straffer, aktiver, einsichtiger, realitäts­
angepaßter und ausgeglichen, was auch im FPI zum 
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Ausdruck kam. Sein Anspruchsniveau zwar zweifel­
los immer noch zu hoch, er war aber auf dem besten 
Weg, seine Fehlhaltung abzubauen - nach 22 Jahren 
Haft! 

Auch bei zwei anderen Gefangenen, die wir zum 
zweiten Mal sahen, hat die Entwicklung gezeigt, daß 
positive Änderungen auch nach langer Zeit noch 
möglich sind; nur ein Gefangener zeigte auch bei der 
Nachuntersuchung, wie uneinsichtig, affektkalt und 
im Grunde unreif er geblieben ist. 

Drei verschiedene Gruppen sind zu unterscheiden 

Wir können nach den erworbenen Erfahrungen die 
Gefangenen mit Langzeitstrafen in drei Gruppen 
einteilen: 

1. Die Gruppe der vor der Tat integren Menschen, 
die aus persönlicher Verflechtung schicksalhaft in 
eine Situation geraten, in der sie versagen und einen 
Menschen töten. Sie finden sich mit der Bestrafung 
meist schnell ab, weil sie auch selbst das Gefühl ha­
ben, die persönliche Schuld irgendwie abtragen zu 
müssen. Sie unterscheiden sich von den "normalen" 
Insassen der Gefängnisse und distanzieren sich auch 
von ihnen, gelten dann oft als arrogant, isolieren sich 
also freiwillig, ohne dadurch mehr Schaden zu neh­
men als durch den Umgang mit Kriminellen, die sie 
bis dahin ablehnten. Diese Gruppe Lebenslänglicher 
verarbeitet Tat, Schuld und Schicksal gut und reift zu 
ausgeglichenen Menschen heran, die man bedenken­
los zur Begnadigung empfehlen kann und bei denen 
auch wohl schon nach 15 Jahren eine Entlassung 
ohne Bedenken befürwortet werden könnte. 

2. Die zweite Gruppe stammt aus ungünstigeren 
Verhältnissen und hat sich nicht glatt entwickelt und 
soziale Schwierigkeiten gehabt oder gemacht und 
auch schon Vorstrafen hinter sich gebracht, war bei 
der Gewalttat leichtsinnig, oberflächlich, unbedenk­
lich, lebte ungebunden ohne Plan vor sich hin und 
kam dann schließlich in dieser Lebenssituation auch 
zu einer Gewalttat, z. B. häufig zu einem Raubmord. 

Diese Täter machten oft anfangs Schwierigkeiten, 
waren aufsässig und ordneten sich nicht ein. Nach 
krisenhaften Jahren trat dann aber eine allmähliche 
Besserung ein - nämlich gleichzeitig mit der durch 
eintretende Reife aufkeimenden Selbsterkenntnis 
und richtiger Einordnung ihres Lebens und kritischer 
Würdigung von Ursache und Wirkung für ihr Dasein. 
In vielen dieser Fälle konnten wir eine gute Prognose 
stellen - aus dem jetzigen Bild und aus der aus den 
Akten ablesbaren positiven Entwicklung. 

Von den Menschen dieser Gruppe wird uns oft ge­
sagt, daß sie nach zehn bis zwölf Jahren einen Tief­
punkt hatten und sogar zum Suizid entschlossen wa­
ren, dann aber doch den Anschluß gefunden und 
sich nun folgerichtig zu sozial eingestellten Men­
schen entwickelt haben. Mit dem Nachdenken ent­
steht oft ein positives Verhältnis zur Literatur mit 
manchen erstaunlichen Kenntnissen oder werden 
Aktivitäten mobilisiert, die das Selbstwertgefühl der 
Gefangenen heben und sozial günstige Ansatzpunkte 
beweisen, u. a. durch die jetzt intensivierte Möglich­
keit zu schulischer Bildung, die in diesen Fällen sicher 
nicht als Alibifunktionen abgewertet werden darf. 
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Auch hier war trotz des viel komplexeren Charakter­
bildes eine Begnadigung ohne Bedenken zu emp­
fehlen, wenn auch noch gründliche Vorbereitungen 
und übergangstraining erforderlich waren. 

In diese Gruppe gehören sicher auch die Gefan­
genen, die nun nicht die Kraft aufbrachten, die Krise 
zu überwinden, sondern Selbstmord begingen. Uns 
sind Zahlen darüber nicht bekannt - auf jeden Fall 
beeinträchtigen sie .aber das statistisch günstige Bild 
bei den von uns bisher untersuchten Gefangenen. 

3. Die dritte Gruppe von Straftätern setzt sich aus 
denen zusammen, die psychische oder charakter­
liche Veränderungen zeigen, eine sozialadäquate 
Anpassung nicht erwarten lassen und die von uns 
nicht zur Entlassung vorgeschlagen werden können. 
Wie schon gesagt, wird diese Gruppe besonders 
"betreut" - darin sicher überrepräsentiert -, ohne 
daß eine wesentliche Besserung dadurch erreicht 
werden konnte. Diese Gefangenen sind nicht nur ag­
gressive, uneinsichtige, aufsässige, abnorm reagie­
rende Menschen, sondern auch solche, die auf den 
ersten Blick überangepaßt erscheinen. So ist uns als 
abschreckendes Beispiel besonders ein Gefangener 
in Erinnerung, s.o., der sich so stark angepaßt hatte, 
daß er nur Fürsorgerdeutsch und mit Pastorenpathos 
sprach. Er hatte "sein schweres Leid" dazu benutzt, 
andere zu beglücken und aufzurichten und für seine 
Probleme Gemälde zu schaffen, in die viel zuviel hin­
eininterpretiert worden ist. 

Wenn aber an dieser Fassade nur ganz geringe 
Retouschen vorgenommen oder an seinen Worten 
Zweifel geäußert wurden, fiel die anerzogene Sanft­
mütigkeit sofort von ihm ab und reagierte er aggres­
siv und völlig uneinsichtig - vor allem waren das 
Pathos und die Spruchweisheit vergessen, er war 
nur noch der unveränderte Gewalttäter, der sich nicht 
entwickelt hatte, sondern seine negativen Eigen­
schaften übertüncht hatte, unerkannt von allen, die 
mit ihm umgingen. 

Ein anderer Gefangener hatte Gedichte gefertigt, 
die sogar gedruckt worden sind und seine tiefe Ein­
sicht und Reue zeigen sollen - jedenfalls war das 
die Beurteilung einer besonders engagierten Be­
treuerin. Tatsächlich waren die Gedichte eine ein­
zige Anklage gegen die Gesellschaft, die Justiz, den 
Vollzug, gespickt mit vielen Aggressionen. Gerade 
dieser Fall war ein Beispiel für die gutwillige Vorein­
genommenheit der Befürworter einer Entlassung, die 
selbst in negativen Äußerungen nur Positives sehen. 

Symptome werden fälschlich als Psychose 
diagnostiziert 

Andere Gefangene dieser dritten Gruppe reagieren 
abnorm und haben sich mit Symptomen eingeigelt, 
die nun wirklich zu einer Isolierung führen und von 
den Beobachtern immer wieder als Psychose diag­
nostiziert werden - einmal, weil die Symptomatik oft 
auch wirklich echten Psychosen ähnlich ist, dann 
aber auch, weil derartig schwierige Gefangene aus 
dem Anstaltsbereich verschwinden und in einem 
Landeskrankenhaus untergebracht werden sollen. 

In zwei sehr ausgeprägten Fällen haben wir die 
Gefangenen deshalb sogar noch längere Zeit in der 



Nervenklinik in Köln von der ganzen Schar unvorein­
genommener junger Ärzte ansehen lassen. Wir alle 
waren der Ansicht, daß es sich um abnorme Charak­
tere handelt, daß sie aber nicht erst durch den Voll­
zug so geworden sind, sondern daß von jeher auf~ 
fällige Menschen ihre Gewalttat nicht verarbeiten 
konnten und nun in der langen Zeit der Haft sich ein 
Konzept zurechtgelegt haben, mit dem sie leichter 
leben können. 

Das führt zu einer Lebensuntüchtigkeit, die eine 
gute Prognose für die Zukunft nicht stellen läßt, selbst 
wenn man annehmen dürfte, daß das abnorme Ver­
halten sich normalisieren könnte, wenn die Ursache 
für diese Zweckhaltung - die Haft - durch Entlas­
sung beseitigt würde. 

Das muß allerdings nicht immer so sein, denn wir 
haben auch Gefangene gesehen, die zwar derartige 
Phasen durchgemacht haben, an denen man aber 
zur Zeit der Begutachtung so viel Widerstandskraft 
feststellen konnte, daß sie nach einer Lockerung wie­
der den Anschluß an das normale Leben finden und 
sich sozial zurechtfinden können. 

Es läßt sich also nach unseren Untersuchungen 
sagen, daß der Langzeit-Bestrafte nicht durch die 
Haft psychisch verändert oder gar geschädigt wird, 
sondern daß im Vollzug nur solche Gefangenen auf­
fällig und psychisch abnorm wirken, die schon vor der 
Inhaftierung sozial gestrauchelt waren und/oder eine 
Neigung zu psychischen Alterationen und abnormen 
Erlebnisreaktionen hatten. In der Haft wird diese Nei-

gung oft durch Verdrängungsmechanismen verstärkt, 
so daß psychose-ähnliche Bilder entstehen können, 
die bei oberflächlicher Betrachtung als durch die Haft 
verursacht angesehen werden, ohne daß sich das bei 
differenzierter Analyse des Einzelfalles aufrechthal­
ten läßt. 

Wir haben auch Fälle gesehen, die erst nach lan­
ger Haftzeit reifer, einsichtiger und reflektierter wur­
den und so nicht etwa "inhuman" behandelt wurden, 
sondern durch die lange Haft erst die Chance beka­
men, sich selbst zu erkennen, Normen anzuerkennen, 
danach zu leben und wirklich eine positive Einstel­
lung zur Gesellschaft zu bekommen, die sie vorher 
vermissen ließen. Man kommt jedenfalls mit Pau­
schalurteilen nicht weiter und kann auch nicht ein­
fach behaupten, daß lange Strafen inhuman sind und 
durch Gesetz abgeschafft werden müssen. Das ist 
jedenfalls kein ärztlich-psychologisches Problem, 
sondern ein politisches, das man natürlich begründen 
muß - aber nur mit wissenschaftlich unangreifbaren 
Fakten, nicht aber mit Hypothesen, die nur das be­
haupten, was aus politischen oder ideologischen 
Gründen bewiesen werden soll. 

Im Gegensatz zu den publizierten Thesen kann 
man sagen, daß der bisherige, noch ungenügend dif­
ferenzierende Vollzug selbst bei langer Haftstrafe 
nicht zur Depersonalisation geführt hat. Wieviel we­
niger ist das zu befürchten, wenn durch Reformen 
eine stufenweise lockernde und pflichtenbringende 
Haftzeit den Gefangenen an die geltenden Normen 
der Gesellschaft heranführt. 
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PETER WEIL 

Wo Sicherheit und Ordnung noch Vorrang haben 

Gedanken über die Situation des Straf- und Maßnahmenvollzugs in der Schweiz 

In den letzten Jahren ist unser Straf- und Maßnah­
menvollzug von verschiedenen Seiten her kritisiert, ja 
grundsätzlich in Frage gestellt worden. Diese Kritik 
betrifft jedoch nicht nur die Zustände im Strafvollzug 
selber, sondern beschäftigt sich mit dem Strafwesen 
als Ganzem. Angriffe und Auseinandersetzungen wur­
den und werden qualitativ und quantitativ verschie­
denartig geführt und stellen alle Betroffenen vor 
schwierige Situationen. Die Beteiligten, Strafvollzugs­
funktionäre, Insassen und Außenstehende, Praktiker 
wie auch Theoretiker, aber auch Richter sind sich 
heute darüber einig, daß etwas mit unserem Straf­
vollzug nicht stimmt. Darüber gibt es bereits eine un­
überschau bare Menge an qualitativ verschiedenarti­
ger Literatur. Es kann hier nicht Aufgabe sein, all die 
verschiedenartigen Ansätze der Kritik aufzuzeigen. 

Die Frage, die wir uns zunächst zu stellen haben, 
ist diejenige nach den Wirkungen, Erfolgen, aber auch 
Mißerfolgen, die der Vollzug auf die betroffenen Men­
schen, die Insassen unserer Anstalten hat. Hier zeigt 
sich jedoch, daß wir in der Schweiz heute außer­
stande sind, die Frage nach dem Erfolg des Vollzugs 
einigermaßen exakt zu beantworten. Erfolg möchte 
ich ungefähr so umschreiben: Inwiefern gelingt es der 
Organisation Strafanstalt und den darin Tätigen -
Personal und Insassen sowie neuerdings auch von 
außen kommenden Mitarbeitern -, auf ein Leben in 
Freiheit vorzubereiten und Verhaltensweisen zu er­
lernen, die Versagen und Rückfälligkeit so optimal 
wie nur möglich reduzieren. 

Es fehlt Zahlenmaterial über die einsitzenden 
Gefangenen 

Auf die Diskussion, was unter Resozialisierung ver­
standen werden soll, wird hier kaum eingegangen. 
Vielmehr soll Rückfälligkeit im Sinne unseres Straf­
gesetzbuches Gegenstand unserer Betrachtungsweise 
sein. Rückfällig wird derjenige, der nach seiner Ent­
lassung aus einer Straf- oder Arbeitserziehungs­
anstalt wieder neu delinquiert oder administrativ ein­
gewiesen werden muß. Es geht hierbei um eine nüch­
terne Frage, welche moralisierende Kategorien nicht 
vorsieht. 

Wie gesagt, wir sind heute außerstande, exakte 
Zahlen über Rückfälligkeit im Zusammenhang mit 
verbüßten Strafen anzugeben, existiert doch in der 
Schweiz zwar eine Verurteiltenstatistik, jedoch keine 
Kriminalstatistik, die unter anderem Auskunft über die 
Zahl der einsitzenden Strafgefangenen gibt und da­
mit als Voraussetzung für Rückfälligkeitsuntersuchun­
gen dienen könnte. 

So verpönt es hierzulande sein mag, auf auslän­
dische Verhältnisse einzugehen, es bleibt kaum eine 
andere Möglichkeit. In der Bundesrepublik wird fest­
gestellt, daß die Zahl der Rückfälligkeit bei mehrmals 
Verurteilten - Kriterium ist der Zeitraum fünf Jahre 
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nach der Entlassung - bei ca. 80 Prozent liegt. An­
dere Länder, z. B. Österreich, bestätigen diese Werte. 
In der Schweiz existieren lediglich Vermutungen über 
die Rückfälligkeit. Direktor Brenzikofer von Saxerriet 
hat aufgrund einer Untersuchung festgestellt, daß ca. 
32 Prozent der erstmals verurteilten Insassen inner­
halb von fünf Jahren wieder rückfällig würden. Nach 
Aussage eines Kollegen vermag diese Untersuchung 
wissenschaftlichen Anforderungen jedoch nicht zu 
genügen. Emil Meyer, früherer Direktor der Straf­
anstalt Regensdorf (für Rückfällige), schätzt, daß die 
Zahl der Rückfälle ungefähr bei 70 Prozent liegt. 

Allgemein wird angenommen, daß die Ergebnisse 
der Rückfallforschung in unseren Nachbarländern in 
etwa auch auf unsere Verhältnisse übertragen werden 
dürfen. Es ist nicht gerade ermutigend, feststellen zu 
müssen, daß eine hohe Zahl derjenigen, die den Voll­
zug über eine kürzere oder längere Zeit über sich 
ergehen lassen müssen, im Sinne des StGB rückfällig 
werden. 

Hier setzt nun unsere Fragestellung wieder ein: Ist 
ein VOllzug sinnvoll, der eine so hohe Rückfälligkeit 
produziert? Die Antwort ist in dieser eher rhetori­
schen Frage bereits enthalten. Nach diesen einleiten­
den Bemerkungen stellt sich die Frage, wie denn 
unser Vollzug aufgebaut und strukturiert ist. Es soll 
nun nicht Absicht sein, jede einzelne Anstalt in der 
Schweiz daraufhin zu untersuchen, sondern einige 
typische Strukturen, aufgrund derer die meisten An­
stalten unseres Landes funktionieren, vereinfacht 
darzustellen. Jedem sei es überlassen, diejenige An­
stalt, die er kennt oder in der er tätig ist, darin einzu­
beziehen oder allenfalls auszuklammern. Ich gehe 
davon aus, meine überlegungen anhand von Straf­
anstalten wie z. B. Lenzburg, Regensdorf, aber auch 
Saxerriet darzustellen. Für die Arbeitserziehungs­
anstalten müssen zumindest graduelle Unterschiede 
gemacht werden. Gemeinsamkeiten werde ich jeweils 
anzudeuten versuchen. 

Die Anstalten sind von der Außenwelt völlig isoliert 

Bei der Strafanstalt handelt es sich um eine meist 
nach außen geschlossene, von der übrigen Gesell­
schaft isolierte Institution. Straf- und Arbeitserzie­
hungsanstalten stehen denn auch meist außerhalb 
oder am Rande von Agglomerationen. Als Beispiele 
möchte ich hier Saxerriet und die Anstalt Schachen 
erwähnen. Obwohl die Strafvollzugswissenschaften 
eindeutig zeigen, wie wichtig es für die Kontaktnahme 
der Außenwelt mit den Insassen ist, die Anstalten in­
mitten oder zumindest am Rande menschlicher Sied­
lungsformen wie Städten und Dörfern zu bauen, tra­
gen die beiden Neukonstruktionen, Bostadel (Kt. Zug) 
und Champ Dollon (Kt. Genf) dieser Forderung wie­
der nicht oder kaum Rechnung. 



Je weiter eine Anstalt von den Wohnorten der An­
gehörigen und Bekannten Inhaftierter - diese kom­
men meist aus städtischen Gebieten - entfernt ist, 
desto geringer ist die Chance, daß der Kontakt mit 
der notwendigen Regelmäßigkeit und Intensität auf­
rechterhalten wird, was gerade in bezug auf die Ent­
lassung von zentraler Bedeutung wäre. Analoge Fest­
stellungen ergeben sich auch bei der Diskussion um 
den Standort von Altersheimen. Der Gedanke und das 
Gefühl, kriminell gewordene Mitmenschen gewisser­
maßen in die "Wüste" zu schicken, das heißt sie mög­
lichst weit ab menschlichen Lebens zu isolieren und 
sich ihrer dadurch zu entledigen, scheint immer noch 
tief im Bewußtsein weiter Kreise der Bevölkerung 
verankert zu sein. Wenn nun aber, wie der Sozial­
ethiker Arno Plack meint, "Verbrechen normale Er­
scheinungen des sozialen Lebens sind", die in allen 
Schichten der Bevölkerung gleichmäßig verteilt vor­
kommen, so ist es wenig sinnvoll, diese Erscheinun­
gen möglichst aus dem Bewußtsein ausschalten zu 
wollen. 

Mauern dokumentieren übertriebenes 
Sicherheitsbedürlnis 

Wenden wir uns nun der Strafanstalt als solcher 
zu. Die meisten dieser Institutionen sind nach außen 
hin geschlossen, d. h. von einer Mauer umgeben. Da­
mit kommt ein an sich legitimes Bedürfnis der Bevöl­
kerung nach Sicherheit zum Ausdruck. Sicherlich ist 
es staatsrechtlich gesehen durchaus berechtigt, daß 
die Allgemeinheit vor gefährlichen Verbrechern wirk­
sam geschützt wird. Die Frage, die sich in diesem 
Zusammenhang stellt, ist die, ob alle in nach außen 
geschlossenen Strafanstalten eingesperrten Rechts­
brecher gemein- oder fluchtgefährlich sind. 

Nach Aussagen von Vollzugspraktikern und Straf­
vollzugswissenschaftlern zeigt die Praxis, daß für den 
überwiegenden Teil der Insassen diese Kriterien nicht 
zutreffen und damit den Bau einer die Öffentlichkeit 
schützenden Mauer nicht rechtfertigen. Heute wird 
jedoch oft von der schlimmsten Situation ausgegan­
gen, d. h. der Maßstab der Gemein- oder Fluchtge­
fährlichkeit, der sicherlich auf einen kleinen Teil der 
Insassen zutrifft, wird auf alle angewendet. 

Diese Praxis wird zudem durch die im Handbuch 
für den Strafvollzug von W. Dübi geäUßerte "Im Straf­
vollzug muß der böse Glaube vermutet werden" -
Ideologie verdeutlicht. Im Zusammenhang mit der 
Aufrechterhaltung mit dem Flucht- und Gemeinge­
fährlichkeitsklischee kann einem Teil der Presse ein 
Vorwurf nicht erspart bleiben; häufig werden Entwei­
chungen von Häftlingen aus Anstalten durch verschie­
dene Zeitungen schreckerregend und überdimensio­
niert dargestellt, nicht zuletzt deshalb, um einer ge­
wissen Sensationshungrigkeit der Öffentlichkeit Rech­
nung zu tragen. In Wirklichkeit zeigen die Entwei­
chungsstatistiken der Anstalten, daß wenige Insassen 
die Institution auf unerlaubte Weise verlassen oder 
nicht mehr aus dem Urlaub zurückkehren, es handelt 
sich nicht einmal um ein Prozent (Strafanstalt Saxer­
riet). 

Die Mauer um die Strafanstalt muß als aus diesen 
Gründen heute weitgehend als sachlich nicht gerecht­
fertigt bezeichnet werden. Sie trägt entscheidend zur 
Stigmatisierung der Insassen bei, verdeutlicht sie 

doch den Betroffenen und auch der Öffentlichkeit in 
hohem Maße das Bewußtsein des Eingeschlossen­
und damit Ausgeschlossenseins. Nochmals soll be­
tont werden, daß es Menschen gibt, die in nach außen 
offenen Anstalten nicht bestehen können. Diese 
kleine Anzahl von gefährlichen Insassen könnte in 
der Schweiz in einer, höchstens zwei nach außen ge­
schlossenen Anstalten zusammengefaßt werden. 
Nach Schätzungen handelt es sich dabei um etwa 
20 Prozent aller Insassen. 

Anstalten auch nach innen auf Geschlossenheit 
angelegt 

Nun ist es jedoch nicht damit getan, daß die Mauern 
einfach verschwinden und dadurch der moderne 
Strafvollzug geschaffen wäre. Die Strafanstalt kann 
heute als die am meisten pervertierte Form der ge­
schlossenen Institution bezeichnet werden. Die Mauer 
manifestiert diese Geschlossenheit nach außen hin. 
Nun ist jedoch der Aufbau der Strafanstalt auch nach 
innen auf Geschlossenheit angelegt, d. h. die Insas­
sen leben in einem ausgeklügelten System, das dar­
auf abzielt, sie möglichst voneinander zu isolieren, zu 
vereinzeln, wodurch ihre Beziehungsarmut noch ver­
festigt wird. Am deutlichsten wird diese Aussage 
durch die Tatsache, daß die Gefangenen zum über­
wiegenden Teil in Einzelzellen untergebracht sind, 
die nebeneinander und übereinander angeordnet 
sind. Diese Zellen können oft nur von außen her nur 
durch das Personal geöffnet und geschlossen werden 
und geben dem Insassen wiederum das Gefühl des 
Ausgeliefertseins. 

Es ist deshalb verdienstvoll, daß seitens der An­
staltsleitungen versucht wird, diesbezüglich das Ein­
gesperrtsein schrittweise abzubauen. So werden bei­
spielsweise in der Anstalt Realta und in der Versuchs­
abteilung der Strafanstalt Regensdorf die Zimmer-, 
respektive Zellentüren offengelassen, d. h. sie kön­
nen von den betreffenden Insassen selber, wenn auch 
ohne Schlüssel, geöffnet und geschlossen werden. 

Bleiben wir bei den Zellen. In einigen Anstalten 
bewohnen die Insassen immer noch käfigähnliche 
kleine Räume, vor deren Fenster sich Gitter befinden. 
In der Strafanstalt Regensdorf sind die Insassen zu­
dem gezwungen, ihre Notdurft in Kübel zu verrich­
ten, die allmorgendlich von ihnen geleert werden. 
Man stelle sich die Gerüche vor allem bei warmem 
Wetter vor! Hier hat beispielsweise die Strafanstalt 
Lenzburg Abhilfe geschaffen, indem der Kostenauf­
wand nicht gescheut wurde, spülbare Wasserklosette 
in die Zellen einzubauen. 

Es geht darum, den Insassen anstatt Zellen Zimmer 
zur Verfügung zu stellen, wie dies beispielsweise in 
Saxerriet und Realta der Fall ist, wo keine Gitter mehr 
die Fenster "zieren". In der sich im Bau befindlichen 
Anstalt Champ Dollon wird die Toilette in allen Zellen 
vom übrigen Wohnraum abgetrennt. Das mögen nun 
alles nebensächliche Äußerlichkeiten sein; für den 
Insassen ist es wichtig, daß er erlebt, wie ein Mensch 
und nicht wie ein Affe untergebracht zu sein. Eine 
menschenwürdige Unterkunft hilft sicherlich mit, die 
sehr schwierige Zeit im Vollzug zu überstehen. 

Ein wesentliches Problem - welches hier jedoch 
nur gestreift werden kann - ist der sexuelle Notstand 
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der Insassen. Hierzu einige Bemerkungen: Im isolie­
renden Vollzug wird den Gefangenen jeglicher Kon­
takt zum andern Geschlecht weitgehend verunmög­
licht. Die sexuelle Triebbefriedigung in natürlicher 
Weise ist ihm untersagt. Selbstbefriedigung und 
homosexuelle Betätigung dienen als Ersatz. Es 
scheint, als ob der Vollzug gerade daraufhin ausge­
richtet ist, die Sexualität des Inhaftierten zu unter­
drücken. Ein kleiner Lichtblick zum Abbau dieses 
Notstandes sind wenigstens die Beziehungsurlaube. 

Tagesablauf unter dem Gesichtspunkt der Ruhe 
und Ordnung 

Wenden wir uns nun dem vielleicht zentralsten 
Aspekt der geschlossenen Anstalt zu, dem Tages­
ablauf. In dieser Beziehung ähneln sich Straf- und 
Arbeitsanstalt verblüffend. Der Tagesablauf in einer 
Anstalt ist oft beinahe bis ins Detail geplant und ein­
geteilt. Für Menschen in Freiheit besteht meist auch 
ein sich wiederholender Ablauf der Tagesereignisse. 
Morgens stehen wir auf, frühstücken, begeben uns 
an den Arbeitsplatz oder zur Ausbildungsstätte, mit­
tags kehren wir nach Hause zurück oder essen aus­
wärts, nachmittags arbeiten wir weiter. Abends be­
ginnt nach dem Nachtessen unsere Freizeit, die wir 
nach unseren Bedürfnissen zu gestalten versuchen. 

Sicherlich läßt sich die Struktur generell gesehen 
auch im Leben in der Anstalt beobachten, nur mit 
dem Unterschied, daß alles noch planmäßiger unter 
besonderer Berücksichtigung von Ruhe und Ordnung 
ablaufen muß. Der Tagesablauf wird durch die Haus­
ordnung in hohem Maße fremdbestimmend geregelt. 
Die Hausordnung läßt den Bedürfnissen, Wünschen, 
Interessen des einzelnen Insassen wenig Spielraum 
übrig und wird deshalb oft als lästig und eng emp­
funden. Auch in der Freiheit mag dies generell ge­
sehen ähnlich funktionieren, im Detail gesehen ist 
der Mensch jedoch freier, d. h. es bleibt ihm ein klei­
ner, aber notwendiger Spielraum, seine privaten Be­
dürfnisse zu berücksichtigen und dadurch ein gewis­
ses Maß an Lebensfreude zu erhalten. 

Der Tagesablauf in der Anstalt erstickt gerade 
durch dessen Rigidität und Starrheit und läßt kaum 
Raum 'für die Initiative. Die Insassen werden dadurch 
an Eintönigkeit und Langeweile gewöhnt. Anstatt ihre 
oft verkümmerte Individualität in einem günstigen 
sozialen Klima bis zu einem gewissen Grad neu zu 
aktivieren, werden sie infantilisiert und abgestumpft. 
So hocken sie zunehmend resignierter in einem 
Klima der Gleichschaltung ihre Zeit ab, werden noch 
mißtrauischer und erwarten sehnsüchtig und doch 
voller Angst den Tag ihrer Entlassung. 

In der Folge wollen wir uns einzelnen Aspekten, 
die den Tagesablauf und somit den Aufenthalt des 
Vollzugs bestimmen, etwas widmen. 

Da wäre zunächst die Arbeit. Mit ihr verbringen wir 
zeitlich ein Drittel des gesamten Tages. Für die mei­
sten Menschen ist Arbeit wesentlicher Inhalt ihres 
Lebens. Durch Arbeit verdient der Mensch seinen 
Lebensunterhalt, sie bestimmt in hohem Maße sein 
Dasein auch in geistig-seelischer Beziehung. In den 
Anstalten (Straf- und Arbeitserziehungsanstalt) ge­
staltet sich diese Arbeit oft wenig sinnvoll. So wird 
den Insassen vielfach stumpfe und eintönige Serien­
arbeit zugewiesen, wie z. B. Klebe- und Falzarbeiten, 
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Arbeiten für die Industrie, die mit langweilig-mecha­
nischen Handgriffen erledigt werden müssen. Auch 
landwirtscha.ftliche Tätigkeit erfüllt manchen Insassen 
aus der Stadt nicht in der Weise, wie von einigen 
Anstaltsleitern nicht selten zu derer Verteidigung ins 
Feld geführt wird. 

Stupide Arbeit und kaum Ausbildungsmöglichkeiten 

Den Insassen fehlt es ja meist in hohem Maße an 
Selbstwertgefühl. Nicht wenige von ihnen haben aus 
diversen Gründen keinen Beruf erlernt oder diesen 
während der Ausbildung wieder abgebrochen. Ent­
weder haben sie eine unqualifizierte Tätigkeit ausge­
übt oder sind keiner geregelten Arbeit nachgegangen. 
Man weiß nun jedoch, daß gerade diese Menschen 
irgendwie darunter leiden, beruflich keine Befriedi­
gung und keine Anerkennung gefunden zu haben. 
Dieser Umstand bewirkt Minderwertigkeitsgefühle 
und kann Mitursache zu delinquenten Verhaltenswei­
sen sein. 

Es wäre deshalb wichtig, wenn den Insassen von 
Anstalten bei längerem Aufenthalt die Möglichkeit 
geboten würde, eine Lehre oder zumindest eine An­
lehre in einem zeitgemäßen Beruf zu absolvieren, 
welche nach der Entlassung am besten Chancen für 
ein weiteres Ausüben bieten und dem Betreffenden 
ein gewisses Maß an Erfüllung garantieren. Auch der 
Allgemeinbildung der Insassen wird heute noch zu 
geringe Beachtung geschenkt, obwohl man weiß, daß 
viele Gefangene nur über eine lückenhafte Schulbil­
dung verfügen. Es wäre deshalb von ebenfalls zen­
traler Bedeutung, wenn die Insassen sich ein Mini­
mum an grundlegendem Wissen unter angemessener 
Betreuung erarbeiten könnten. 

Problem der mangelhaften Arbeitsentlohnung 

Im Zusammenhang mit der Arbeit stellt sich auch 
die Frage der Entlohnung. Bis heute erhalten die In­
sassen keinen eigentlichen Lohn, sondern eine Be­
lohnung. Es ist ihnen kaum möglich, daraus Gerichts­
kosten, Schulden oder UnterhaltSbeiträge an Ange­
hörige zu bezahlen. Bei verheirateten Gefangenen ist 
deshalb die Ehefrau nicht selten darauf angewiesen, 
für sich und die Kinder Fürsorgebeiträge in Anspruch 
zu nehmen oder eine Arbeitsstelle anzunehmen, was 
wiederum Schwierigkeiten verschiedenster Art bewir­
ken kann. Oftmals bedeutet für die Ehefrau eines 
Strafgefangenen zudem der Gang auf das Fürsorge­
amt eine Art Spießruten lauf. 

Die Insassen verlassen die Anstalt nicht selten mit 
einem großen Schuldenberg. Drei Monate nach der 
Entlassung werden sie denn auch mit Forderungen 
der Gläubiger und der Betreibungsämter bedrängt, 
was sie erneut vor erhebliche Belastungen stellt. Im 
Sinne einer Wiedergutmachung wäre es wesentlich, 
wenn die Insassen schon während des Vollzugs einen 
Teil des angerichteten Schadens wiedergutzumachen 
in der Lage wären. Wenn sie für die geleistete Arbeit 
entlohnt würden, könnten nach Abzug von Aufent­
haltskosten Unterhaltsbeiträge an die Familie und 
ratenweise Schuldenabtragung geleistet werden. 

Diese prekäre Situation wird denn in der Praxis 
immer mehr erkannt, und es läßt sich feststellen, daß 
in letzter Zeit wenigstens die Ansätze für das Pe ku-



lium gesteigert werden konnten, so daß den Insassen 
vom Rückbehalt desselben eine Summe für die Ent­
lassung bereitgestellt wird, welche ihnen den Lebens­
unterhalt für die allererste Zeit danach ermöglicht 
und dadurch die Gefahr eines sofortigen Rückfalls 
reduzieren hilft. 

Der kreativen Betätigung, der Therapie und der 
Freizeitgestaltung wird in den schweizerischen An­
stalten heute noch viel zu wenig Bedeutung beige­
messen. Die Tatsache, daß in einigen Anstalten in 
letzter Zeit Einzel- und Gruppengespräche sowie Frei­
zeitkurse verschiedener Art durchgeführt werden, ver­
mag diese Feststellung nur wenig zu entkräften. 
Durch solche Kurse und Gruppen werden zwar für 
die Beteiligten - und das sind nicht alle Insassen -
Freiräume geschaffen, die sicher oftmals sinnvoll 
sind, jedoch vermag der geringe Anteil dieser Bestre­
bungen im heutigen Vollzug das für einen sinnvolle­
ren Verlauf notwendige therapeutische Klima nicht zu 
schaffen. 

Nehmen wir an, daß ein Insasse wöchentlich wäh­
rend anderthalb Stunden Gelegenheit erhält, sich 
unter demokratischen Bedingungen irgendwie kreativ 
zu betätigen. Wenn man bedenkt, daß die Woche 168 
Stunden zählt, dann wird deutlich, daß er zwar wäh­
rend anderthalb Stunden einigermaßen selbstbestim­
mend agieren kann, die restliche Zeit aber fremd­
bestimmt in einer hierarchisch gegliederten Organi­
sationsform funktionieren muß. 

Nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten werden geboten 

Es ist deshalb sehr fraglich, wenn Anstalten ein bis 
zwei solche Gruppen ermöglichen, die entweder von 
außenstehenden freiwilligen Mitarbeitern oder/und 
von Anstaltspersonal (Fürsorger, Lehrer) betreut wer­
den, damit glaubhaft zu machen versuchen, mit sol­
chen Rosinen sei der moderne Strafvollzug weitge­
hend geschaffen. Vielmehr müßte dahin gezielt wer­
den, möglichst allen Insassen Gelegenheit zu EinzeI­
und Gruppengesprächen sowie zum Malen, Theater­
spielen usw. zu bieten. 

Der Umstand, daß die meisten Inhaftierten leichtere 
oder schwere Persönlichkeitsstörungen und erheb­
liche Sozialisationsdefizite aufweisen, dürfte inzwi­
schen Binsenwahrheit geworden sein. Kreative Betä­
tigung im weitesten Sinne müßte deshalb darauf ab­
zielen, Beziehungsfähigkeit und Identitätsfindung zu 
ermöglichen. 

Leider werden solche Betätigungen oft auch von 
den Verurteilten zu sehr in dem Sinne verstanden, 
daß wer kreativ tätig sei, gewissermaßen nicht am 
Gitter säge. Der Wert von Gruppengesprächen wird 
oft daran gemessen, inwieweit diese dazu dienen, 
den Ablauf des Betriebes noch ruhiger und reibungs­
loser zu gestalten, was wiederum verdeutlicht, daß 
unser Vollzug vorwiegend auf der Unterdrückung von 
Konflikten basiert, wodurch wiederum subkulturelle 
Einflüsse aktiviert werden. 

Als lobenswerte Ausnahme dürfen die Bemühun­
gen in der Strafanstalt Regensdorf bezeichnet wer­
den. So hat denn die Justizdirektion des Kantons 
Zürich für 1975 einen Kredit von ca. 160000 Franken 
bewilligt, der für die Durchführung von therapeuti-

sehen Gruppengesprächen verwendet werden kann. 
Für die Organisation ist ein Psychoanalytiker verant­
wortlich. 

Von seiten verschiedener schweizerischer Gruppen, 
die sich mit Gefangenen- und Entlassenenbetreuung 
beschäftigen, wird heute meist auf ehrenamtlicher 
Basis in verschiedenen Anstalten eine intensive 
Arbeit geleistet (Gruppengespräche, Kurse). Deren 
Arbeit wird nicht selten direkt oder indirekt durch die 
Anstaltsle'itung oder das Personal erschwert, indem 
u. a. ins Feld geführt wird, die betreffenden Leute 
würden die Insassen für politische Zwecke mißbrau­
chen, obwohl bekannt ist, daß der größte Teil dieser 
Gruppen durchaus verantwortungsbewußt und sach­
bezogen mit den Insassen arbeitet. 

Aufsichtspersonal ist überfordert 

Ein weiterer Aspekt, der noch wenig funktioniert, 
ist die Vorbereitung der Insassen auf deren Entlas­
sung. Der Sozialdienst der meisten Anstalten ist oft 
völlig überlastet und deshalb nicht in der Lage, Ent­
lassungen sorgfältig vorzubereiten. Gerade dabei 
könnten geeignete Laien einbezogen werden, um -
nach vorheriger Einführung - einzelnen Insassen da­
bei behilflich zu sein. Voraussetzung wäre dafür aller­
dings, daß die verantwortlichen Personen in den 
Anstalten vermehrt mit außenstehenden Menschen 
zusammenarbeiten und deren Bemühungen anerken­
nen. 

Die wohl zentralste Frage im Straf- und Maßnah­
menvollzug ist diejenige nach dem Personal. Vor 
allem das Aufsichtspersonal ist heute in zweierlei 
Hinsicht schlichtweg überfordert: einerseits sehen 
sich die Aufseher vor einander widersprechende Auf­
gaben gestellt, andererseits wird der Einführung in 
die Aufgabenbereiche zu wenig Rechnung getragen. 

Das Aufsichtspersonal hat einerseits für den rei­
bungslosen Ablauf innerhalb der Institution zu sor­
gen, also die berüchtigten historischen Forderungen 
nach Ruhe und Ordnung zu erfüllen, andererseits 
sollten die Aufseher mehr und mehr eigentliche Be­
treuungsaufgaben übernehmen und mit den Insassen 
über deren tägliche Sorgen und Nöte sprechen, damit 
diese in der nicht zuletzt auch durch das Eingesperrt­
sein entstehenden seelischen überdrucksituation ein 
wenig Erleichterung finden können. 

Diesen Funktionen kommt mehr und mehr Bedeu­
tung zu, weil in den meisten Anstalten kein oder erst 
ein sich im Aufbau befindlicher Sozialdienst existiert 
und weil mit dem ständig steigenden Wert mensch­
licher Freiheit auch die Persönlichkeit der Gefange­
nen nach mehr Achtung ihrer Bedürfnisse verlangt. 
Aus diesen Funktionen, einerseits Ruhe, Sicherheit, 
Ordnung garantieren zu müssen, andererseits mehr 
und mehr Betreuungsfunktionen zu übernehmen, wird 
die widersprüchliche Aufgabe des Personals sichtbar, 
was zwangsläufig in eine überforderung hinauslaufen 
muß. 

Mit aller Deutlichkeit tritt hier der Grundwider­
spruch des heutigen Vollzugs schlechthin zutage: Es 
ist nicht länger möglich, SiCherheitsgedanken und 
Resozialisierungsabsichten gleichwertig nebeneinan­
der zu belassen, denn an diesem Widerspruch krankt 
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unser Vollzugssystem. In den widersprüchlichen Auf­
gabenbereichen des Vollzugspersonals liegt eine 
wesentliche Ursache zur Bildung von subkulturellen 
Erscheinungen. Personal und Insassen stehen ein­
ander nicht selten feindselig gegenüber, und es kann 
keine eigentliche Zusammenarbeit entstehen. Die In­
sassen leben nach einer eigenen, sozial schädlichen 
Kultur, die sich unter anderem durch eine Hackord­
nung auszeichnet und konfliktlösende Resozialisie­
rungsarbeit erschwert, ja verunmöglicht. 

Eine Woche Ausbildung für die Aufseher 

Einschränkend läßt sich feststellen, daß in der 
Schweiz kaum eigentliche Subkulturen entstehen, wie 
dies z. B. in den USA zu beobachten ist. Dies hängt 
wahrscheinlich damit zusammen, daß hier keine gro­
ßen Anstalten vorhanden sind. Wenn es uns mit den 
Resozialisierungsabsichten wirklich ernst ist, müssen 
wir den diesbezüglichen Bemühungen, wie sinnvolle 
Arbeit, Schulung, Therapie, Freizeitgestaltung, Kon­
takte zur Außenwelt den eindeutigen Vorrang geben 
und der Sicherung höchstens noch tertiäre Bedeutung 
einräumen. Wie schon erwähnt, bilden hier gemein­
und schwer fluchtgefährliche Insassen die Ausnahme. 

Dies bedingt natürlich eine sorgfältige Auswahl bei 
der Personalrekrutierung. In den letzten Jahren war 
dies in Anbetracht der überbeschäftigung sehr 
schwierig. Nicht selten wurden Leute ohne abge­
schlossene Berufslehre und mit geringer seelischer 
Belastbarkeit eingestellt, welche dann unbewußt u. a. 
ihre eigene, oft ungelöste Problematik auf die ihnen 
ausgelieferten Insassen Übertrugen und dadurch die 
Situation noch erschwerten. Es ist völlig ungenügend, 
das wird heute von allen Beteiligten erkannt, die Auf­
seher nur eine Woche lang in ihre Aufgaben einzu­
führen und das Wissen von Zeit zu Zeit in einem 
zweitägigen Kursus aufzufrischen. 

Die Probleme, die sich durch die Organisations­
struktur, die Insassenschaft usw. stellen, sind zu viel­
fältig und zu komplex. Der vierwöchige St. Galler 
Kursus, an welchem Funktionäre, die schon länger im 
Vollzug tätig sind, teilnehmen, ist zwar ein Anfang, 
um besser in die Problematik Einblick zu erhalten, 
jedoch auch noch keine Ausbildung. In vier Wochen 
dauernden Berufsbildungs- und Weiterbildungskur!;en 
werden Aufseher auf die Betreuung von Menschen in 
der Anstalt vorbereitet. Polizisten dagegen müssen 
die einjährige Rekrutenschule absolvieren, ehe sie als 
Berufsleute eingesetzt werden. Aufseher, die es mit 
schwierigen Charakteren zu tun haben, sollen dem­
nach die nötigen Kenntnisse in einem Zwanzigstel der 
Zeit erwerben. 

Es ist deshalb allerhöchste Zeit, daß im letzten Jahr 
durch die Vorsteher der Kantonalen Justizdeparte­
mente in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 
Verein für Straf-Gefängniswesen und Schutzaufsicht 
und der Eidgenössischen Justizabteilung, Sektion für 
Strafrecht und Anstaltswesen, eine Kommission ins 
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Leben gerufen wurde, die nun eine Studie für ein 
"Ausbildungszentrum für das Personal in Vollzugs­
anstalten" vorlegt. Diese Arbeit soll den einzelnen 
Kantonen zur Stellungnahme vorgelegt werden. Nach 
dem Vorhaben soll das Anstaltspersonal innerhalb 
zweier Jahre drei Monate lang Theorie lernen und die 
übrige Zeit praktisch ausgebildet werden. Merkwürdig 
ist daran allerdings, daß bei der Erarbeitung des Pro­
jekts keine zuständigen Vertreter der Wissenschaft 
zugezogen worden sind, obwohl von daher sicher 
fundierte Impulse hätten beigetragen werden können. 

Was sollte mit diesem Tour d'Horizon über den 
Stand des Straf- und Maßnahmenvollzugs bewirkt 
werden? Es konnte keineswegs darum gehen, eine 
umfassende Analyse darüber zu geben. Vielmehr ging 
es darum, an hand einiger typischer Erscheinungen 
anzudeuten, daß unser Strafvollzug in der heutigen 
Form weitgehend nicht in der Lage ist, Rückfälligkeit 
zu bekämpfen und resozialisierende Wirkungen zu 
erreichen. 

Um das zu verstehen, müssen wir erkennen, daß 
die heutigen Strukturen im Straf- und Maßnahmen­
vollzug weitgehend auf Isolation und Repression be­
ruhen und deshalb Prinzipien inhaltlicher Wiederein­
gliederung zuwiderlaufen müssen. 

Kleine Verbesserungen - aber noch keine Reformen 

In den letzten Jahren wurden zwar von verschie­
dener Seite her - von außenstehenden Gruppen und 
von den Institutionen selber - Anstrengungen unter­
nommen, das bestehende System der nach außen und 
innen geschlossenen Anstalt aufzulockern und das 
Leben erträglicher zu gestalten, wie z. B. mehr Urlaub, 
Lockerungen im Briefverkehr, häufigere Besuche, 
Gruppengespräche, Freizeitangebote, Kurse, Erhö­
hung des Pekuliums. Diese Neuerungen werden oft 
unter BemÜhungen der Beteiligten trotz Widerständen 
verwirklicht. 

Das bisher Erreichte darf jedoch nicht darüber hin­
wegtäuschen, daß es sich dabei nicht um grundsätz­
liche Reformen handelt, sondern um Liberalisierun­
gen, die letztlich veraltete Strukturen, welche dis­
soziale Entwicklungen verstärken, weitgehend unan­
getastet lassen. Die Anstrengungen um Verbesserun­
gen im Strafvollzug sind auf das veraltete System 
geschlossener Anstalten aufgepfropft und werden von 
den Verantwortlichen nicht selten als Alibi verwendet. 

Die Bemühungen um die Reform des Straf- und 
Maßnahmenvollzugs haben letztlich nur dann Aus­
sicht auf Erfolg, wenn es gelingt, die bisherigen Struk­
turen langsam und konstant zu verändern, die An­
stalten nach außen und innen zu öffnen und ein 
therapeutisches Klima zu schaffen. Der Strafvollzug 
soll nicht länger Stätte der Rache und Vergeltung 
bleiben, sondern sich zu einer spezifischen Form der 
Erwachsenenbildung entwickeln. 



OlE EJNAR ANDERSEN 

Rückfälligkeit nach der Entlassung aus dem Gefängnis im Jahre 1965 

Untersuchung einer Stichprobe von dänischen Gefängnisinsassen, die 1965 enllassen wurden 
Aus dem Dänischen von Ernst Bernhardt 

Wer an Diskussionen über den Strafvollzug teil­
nimmt, wer die entsprechenden Veröffentlichungen in 
Tagespresse und Zeitschriften liest, begegnet immer 
wieder zwei Behauptungen: Die Rückfallziffer in bun­
desdeutschen Vollzugsanstalten liegt bei 80 Prozent. 
Im Ausland ist diese Zahl erheblich geringer, dies vor 
allem in den nordischen Nachbarstaaten. 

Versucht man dann, von den Autoren dieser Be­
hauptungen die Unterlagen für die ominösen 80 Pro­
zent oder die Aussage: "im Ausland alles besser" zu 
erfahren, dann erfährt man eine Menge über das 
Geschick des Betreffenden, unangenehmen Fragen 
auszuweichen, man erfährt aber nichts über die 
Grundlagen dieser Behauptungen. 

Vor einigen Wochen bekam ich nun die folgende 
Untersuchung über Rückfällige im Strafvollzug Däne­
marks zugeschickt. Neben exakten Zahlen wird aus 
dieser Arbeit dem Leser vielleicht deutlich, wie ver­
wickelt und vielschichtig das Problem der Rückfällig­
keit ist, und wie wenig mit PauschalfeststeIlungen in 
diesem Bereich gewonnen ist. 

Da unser nördliches Nachbarland in Größe, Bevöl­
kerungszahl und kultureller Tradition für einige Bun­
desländer Vergleichgrundlage sein könnte, wäre eine 
vergleichende Untersuchung vielleicht wertvoll. 

Um regelmäßig Rückfallstatistiken auszuarbeiten, 
wurde im November 1971 beschlossen, daß die Abtei­
lung Strafvollzug im dänischen Justizministerium eine 
Untersuchung einer Stichprobe von Gefängnisinsas­
sen vornehmen sollte, die 1965 entlassen worden 
sind. Das Ziel einer solchen Pilotstudie war in erster 
Linie, Erfahrungen bei der Auswertung von Strafregi­
sterauszügen und von Gefangenenpersonalakten zu 
sammeln. 

Die Untersuchung wurde im Frühjahr 1972 in Zu­
sammenarbeit mit dem damaligen Referenten in der 
Abtei/ung Strafvollzug, J0rgen Jepsen, konzioiert. Die 
Sammlung der Daten begann im Sommer 1972. 

Eine Reihe von technischen Fragen und eine Ver­
schiebung der Schwerpunkte sind die Gründe, warum 
der Bericht erst heute vorliegt. Der Bericht ist dadurch 
gekennzeichnet, daß das Zahlenmateria.l in eine mög­
lichst objektive Form gebracht ist. Die Ergebnisse lie­
gen als Frequenzen, Häufigkeiten und Zusammen­
hänge vor, so daß es möglich wird, den Umfang und 
die Art der Rückfälligkeit zu übersehen. Die Tabellen 
sind soweit kommentiert, als es zur Verdeutlichung 
erforderlich ist. 

Kriminalpolitische überlegungen über freiheitsent­
ziehende bzw. nicht-freiheitsentziehende Sanktionen, 
ebenso überlegungen über die Wirksamkeit der 
Sanktionen, soweit dies die Untersuchung zeigt, und 
über die soziale Eingliederung der Entlassenen seien 
dem Leser überlassen. 

Datenbeschaffung - Auswahl der Personen 

Nach Entlassungslisten aus dem Jahre 1965 wurden 
nach Namen und Geburtsdatum Entlassene ausge­
wählt, die am 5., 10., 15. oder 25. jeden Monats ge­
boren waren. Mit dieser Auswahltechnik ergab sich 
eine Stichprobe von 194 Personen, deren Verteilung 
aus der Tabelle 1 hervorgeht: 

Tabelle 1 

194 Entlassene aus dem Jahre 1965, verteilt nach der 
Entlassungsanstalt 

Horser0d, Männer 18 Entlassene 
Horsemd, Frauen 12 Entlassene 
Kragskovhede 41 Entlassene 
S0nderOmme 9 Entlassene 
Tarm 10 Entlassene 
Kaershovegaard 2 Entlassene 
N0rre Snede 21 Entlassene 
Renbaek 19 Entlassene 

offene Anstalten insgesamt 132 Entlassene 

Vridsl0selille 35 Entlassene 
Nyborg 27 Entlassene 

geschlossene Anstalten insg. 62 Entlassene 

aus offenen und geschlossen. 
Anstalten zusammen 194 Entlassene 

Insgesamt wurden 1965 1569 Personen nach Ver­
büßung einer Gefängnisstrafe in einer Anstalt entlas­
sen, so daß die Stichprobe 12 Prozent aller Entlas­
senen umfaßt. Der Anteil der Stichprobe von Entlas­
senen aus geschlossenen Anstalten beträgt 32 Pro­
zent, während er bei der Gesamtzahl 34 Prozent 
beträgt (533). 

Aussagen der Daten 

Für jede der ausgewählten Personen wurden die 
Personalakten angefordert und von dort Angaben 
über die Entwicklungsgeschichte, die Ausbildung, Be­
schäftigung usw. erhoben. Aus dem Strafregisteraus­
zug wurden Angaben über die kriminelle Vergangen­
heit, insbesondere die Angaben für die Zeit nach 1965 
entnommen. 

FOlgende Angaben wurden notiert: Datum der Fest­
nahme, Erledigungsdatum, strafrechtliches Ergebnis, 
Tatbestand, Entlassungsdaten. Für jeden der 194 Ent­
lassenen wurde eine übersicht aufgrund der Straf­
registerauszüge erstellt. 

Verarbeitung der Angaben 

Die Daten wurden auf zwei Systeme übertragen, 
die nach dem Lochkartensystem ausgewertet wurden. 
Die EDV-Auswertung wurde von NEUCC übernom-
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men. Kontrollkodierungen und Testläufe zeigten, daß 
logische Kodierungs- oder Lochungsfehler nur in 
ganz wenigen Fällen vorkommen. 

Beschreibung des Materials 

Dieser Bericht ist etwa zwei Jahre nach der Samm­
lung und Kodierung des Materials abgefaßt. Um einen 
Ausgleich für die Probleme vorzunehmen, die in den 
ersten Phasen das Vorhaben behinderten, wurden die 
Personalakten und die Strafregisterauszüge aller 194 
Personen noch einmal überprüft, ehe die Arbeit der 
Analyse begann. 

Hierbei zeigte sich, daß zwei der Entlassenen Aus­
länder waren, die nach der Entlassung ausgewiesen 
wurden. Diese zwei Personen, ein Mann und eine 
Frau, sind aus einleuchtendem Grund aus dem Mate­
rial ausgesondert worden, so daß die Analyse sich 
bezieht auf 192 dänische Staatsbürger, die 1965 aus 
dem Gefängnis entlassen wurden. 

Hintergrundfaktoren 

Da bereits eine überzeugende Beweisführung dafür 
besteht, daß die Anstaltsinsassen sich überwiegend 
aus den Altersklassen zwischen 20 und 30 Jahren und 
aus Bevölkerungsschichten mit geringem sozialen 
Status rekrutieren, hielt ich es für ausreichend, die 
Verteilung auf dieser traditionellen Hintergrundvaria­
blen mehr summarisch anzugeben. 

Das Ziel dieser deskriptiven Tabellen ist vor allem, 
herauszufinden, ob die zufällige Auswahl der Entlas­
senen für die Gesamtheit der Entlassenen im Jahre 
1965 repräsentativ ist. In den Tabellen 2, 4 und 5 ist 
daher die Verteilung der jeweiligen Variablen für die 
Insassen in den Jahren 1964 und 1965 gesondert nach 
Freiheitsentzug ohne Bewährung, für übertretung des 
Strafgesetzes angegeben. Werden diese Verteilungen 
mit der Stichprobe verglichen, erkennt man die Re­
präsentativität der Stichprobe bei 4 Variablen: Alter, 
Geschlecht, kriminelle Vergangenheit und jetzige Kri­
minalität. Im Hinblick auf diese Evaluierung ist die 
Kriminalstatistik die einzige zugängliche Vergleichs­
grundlage. 

Tabelle 2 zeigt die Verteilung der 192 Entlassenen 
nach dem Alter und den Gesamtanteil der Frauen im 
Vergleich zur Gesamtzahl der Insassen, die wegen 
einer übertretung der Strafgesetze in den Jahren 
1964 und 1965 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wur­
den. 

Tabelle 2 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, 
verteilt nach dem Alter bei der Entlassung 

I abs. I % Insassen 1964/65 
Unter 20 Jahre 1 1 1% (59) 

20-24 Jahre 47 24 29% (798) 
25-29 Jahre 43 22 23% (640) 
30-39 Jahre 53 28 25% (703) 
40 Jahre und 

darüber 48 25 21 % (581) 

Insgesamt 192 100 100% (2781) 

davon Frauen 11 6 6% (167) 
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Die Alterszusammensetzung der Stichprobe stimmt 
gut mit der Belegungsstatistik überein. Jedoch ist in 
der Untersuchung der Anteil der Personen unter 
30 Jahren schwach unterrepräsentiert, während die 
älteren entsprechend überrepräsentiert sind. Bei der 
Geschlechtsverteilung zeigt sich, daß der Anteil von 
Männern und Frauen in der Stichprobe mit der Ver­
teilung in der Gesam~ahl der Insassen überein­
stimmt. 

Das wesentliche Ergebnis: Offensichtlich gibt die 
Stichprobe von 192 Entlassenen ein recht gutes Bild 
von der Population im Hinblick auf diese beiden 
Merkmale. - Nur offensichtlich, da ein Vergleich nur 
einen Annäherungswert geben kann. 

Tabelle 3 faßt eine Reihe von Variablen zusammen, 
die z. T. die sozialen Verhältnisse in zurückliegender 
Zeit umgreifen, z. T. die augenblicklichen Verhältnisse 
bei der Festnahme (Untersuchungshaft). Die Summe 
innerhalb der 7 Variablen ergibt nicht 192 bzw. 100 %, 
da nur die Zahlen in den größten und/oder interes­
santesten Bereichen erhoben wurden. 

Tabelle 3 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, 
verteilt nach einigen Variablen des sozialen 

Hintergrundes 

1. Herkunftsort 
Groß-Kopenhagen 48 25% 
Provinzstädte 50 26% 

2. Erziehungsverhältnisse 
beide Eltern 99 52% 
andere, kein Heim 54 28% 
u.a. Heimeinweisung 39 20% 

3. Schule 
Volksschule ohne Abschluß 173 90% 

4. Berufsausbildung 
Keine Berufsausbildung 133 69% 
Ausbildung in Handw./lnd. 40 21 % 

5. Besch.verh. b. Festnahme 
Arbeiter, Kraftfahrer u.ä. 93 48% 
ohne Arbeit/Unterstützung 46 24% 
Facharbeit Handw. Industr. 13 7% 

6. Wohnsitz bei d. Festnahme 
Groß-Kopenhagen 84 44% 
P rovi nzstädte 52 27% 
ohne festen Wohnsitz 29 15% 

7. Familienstand 
Verh. feste Bindungen 46 24% 
getrennt, geschieden 53 28% 
ladig 89 45% 

insgesamt 192 -

Aus Tabelle 3 geht deutlich hervor, daß sich der 
größte Teil der Entlassenen nicht das Mittel erworben 
hat, das in einer industrialisierten Wohlfahrtsgesell­
schaft von größter Bedeutung für gesetzmäßiges, so­
ziales Fortkommen bzw. eine annehmbare Erhaltung 



des Status ist, nämlich die Ausbildung. Neun von 
zehn Entlassenen haben höchstens sieben Jahre 
Schulbesuch erreicht, und fast 70 Prozent haben keine 
handwerkliche oder andere Ausbildung bzw. eine 
berufsbezogene Schulung. Ein Vergleich mit der Be­
legungsstatistik zur Prüfung der Repräsentativität 
wurde nicht für erforderlich gehalten. 

Kriminelle Vergangenheit 

Die 192 Personen, die 1965 entlassen wurden, müs­
sen als ernsthaft kriminell belastet bezeichnet werden 
(s. Tabelle 4). Nur 31 oder 16 Prozent hatten vor der 
verbüßten Freiheitsstrafe keine höhere Strafe oder 
Buße auferlegt bekommen, während 37 Prozent vier 
oder mehr Strafen hinter sich hatten. 

Tabelle 4 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt nach dem Alter bei der ersten Eintragung im 
Strafregister und der Anzahl der Strafen vor der derzeitigen Inhaftierung 

keine frühere 
Verurteilung 

keine frühere Eintragung 9 100% 

unter 20 Jahren 11 8% 

20 Jahre und darüber 11 22% 
insgesamt 31 16% 

Insassen 1964, 1965 ') 615 22% 

Wird die Personengruppe auf alle ausgedehnt, die 
früher eine Eintragung in den Akten hatten, d. h. fest­
genommen oder verhaftet waren, ohne verurteilt wor­
den zu sein, bleibt nur eine Gruppe von neun reinen 
"Anfängern" zurück. Aus Tabelle 4 geht weiter her­
vor, daß die Insassen der Anstalt ihre kriminelle Lauf­
bahn sehr zeitig begonnen hatten. 132 Personen oder 
69 Prozent waren polizeibekannt, ehe sie 20 Jahre alt 
waren. 

Weiter geht hervor, daß die, die frühzeitig auffällig 
werden, häufiger viermal und öfter verurteilt sind 
(43 Prozent), während die, die nach dem 20. Lebens­
jahr auffällig wurden, nur mit 27 Prozent viermal oder 
öfter zu einer Strafe oder Buße verurteilt wurden. 
Von diesen "späten" Anfängern ist etwa jeder fünfte 
Erstbestrafter. 

1-3 frühere 4-18 frühere insgesamt 
Verurteilungen Verurteilungen 

- - 9 100% 

64 48% 57 43% 132 99% 

26 51 % 14 27% 51 100% 

90 47% 71 37% 192 100% - 100% I 1439 52% 727 26% 2781 

Die Informationen, die zur Abschätzung der Eig­
nung dieser Stichprobe zu Verallgemeinerungen vor­
liegen, schmälern nicht die Auffassung, daß der Aus­
schnitt ein recht zutreffendes Bild gibt. Berücksichtigt 
man, daß die Zugangsstatistik mit ihrer Zahl die frü­
heren Verurteilungen zu Freiheitsstrafen erfaßt, 
scheint der Belastungsgrad der Stichprobe nicht we­
sentlich von dem abzuweichen, was eine Totalzählung 
ergeben würde. 

Kriminalität bei der Inhaftierung 

Wenn man die Kriminalität betrachtet, die zu der 
untersuchten Strafverbüßung und Entlassung im Jahr 
1965 führte, so zeigt Tabelle 5, daß die Mehrzahl 
wegen Eigentumsdelikten allein verurteilt war, insge­
samt 68 Prozent, während 13 Prozent neben der 
Eigentumskriminalität auch wegen anderer Verbre­
chen, u. a. gegen Leib und Leben, verurteilt waren. 

Tabelle 5 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt nach der Kriminalität 

1. Eigentumsdelikte 
2. Gewaltverbrechen 
3. Sittlichkeitsverbrechen 
4. andere Verbrechen 
5. Verbr. geg. Sondergesetze 
Kombination von 1 und 2/3 
Kombination von 1 und 5 
Kombination von 2 und 5 
übertretung von Auflagen 

insgesamt I 
Die Insassenstatistik gibt keine Aufklärung über die 

Art der Kriminalität in bezug auf die ergriffenen Sank­
tionen. Die Vergleichsgrundlage ergibt sich daher aus 
der Gesamtzahl der Insassen 1964 und 1965. Dies gibt 
Anlaß zu einigen Betrachtungen. 

') Gesamtzahl der Insassen zur Strafverb08ung im Gefängnis. 

abs. Insassen 1964 u. 1965 

130 
5 

20 
2 
8 
9 

15 
2 
1 

192 

68% 3013 83 
3% 224 6 

10% 320 9 
1% 85 2 
4% -
5% 
8% 
1% (fahr!. Tötung 
1% 

101 % I 3642 100 

Es muß angenommen werden, daß in der Gesamt­
zahl der Insassen im Vergleich zur Belegschaft der 
Gefängnisse ein erhöhter Prozentsatz von Sittlich­
keitstätern erscheint. Diese werden häufiger zu ge­
sonderter Behandlung verurteilt. 

Wenn von den acht Entlassenen abgesehen wird, 
die wegen der übertretung von Sondergesetzen ein-
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saßen und dem einen, dessen Bewährung widerrufen 
war, zeigt sich, daß elf Prozent Sittlichkeitstäter blei­
ben. Dies muß als eine zu starke Repräsentation die­
ser Gruppe angesehen werden. 

Was die Kombinationen der Tabelle angeht, in 
denen die Eigentumsdelikte enthalten sind, ist es 
sehr schwer, die Gruppe mit Eigentums- und Gewalt­
verbrechen eindeutig in die Hauptgruppen der Insas­
senstatistik einzuordnen. Plaziert man 5 von den 9 
Personen zu den "reinen" Eigentumstätern und zählt 
man die Eigentumstäter mit gleichzeitiger übertretung 
von Sondergesetzen hinzu, steigt die Zahl der Eigen­
tumstäter auf 150 bzw. 82 Prozent. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man über das Unter­
suchungsmaterial sagen, daß das vorliegende stati­
stische Material zur Beurteilung der Repräsentativität 
der Stichprobe keinen Anlaß zu der Vermutung gibt, 
daß wir es mit einer abweichenden Auswahl von ent­
lassenen Gefängnisinsassen zu tun haben. Vier Fak­
toren, die sich in früheren Untersuchungen als sehr 
bedeutungsvoll für die Rückfälligkeit erwiesen haben: 
Geschlecht, Alter, kriminelle Vergangenheit und die 
Art der Kriminalität bei der Inhaftierung zeigten sich 
- abgesehen von unbedeutenden Abweichungen -
in dem Material so verteilt, wie dies nach der Insas­
senstatistik für 1964 und 1965 zu erwarten war. Die 
gekennzeichneten Unstimmigkeiten geben jedoch 
Grund zu der Annahme, die gefundene Rückfällig­
keitshäufigkeit als eine Mindestzahl anzusehen. Die 
überrepräsentation von Sittlichkeitstätern und älteren 
(die nicht in Abhängigkeit voneinander stehen) dürfte 
- bei gleichen übrigen Umständen - diese Zahl 
drücken. 

Die eigentliche Analyse der Rückfälligkeit nach Art 
und Umfang dürfte daher Ergebnisse bringen, die 
dem Entlassungsjahrgang 1965 insgesamt zugeschrie­
ben werden kann. 

Rückfälligkeit - Rückfälligkeitsbegriff 

In Untersuchungen dieser Art kann man mit meh­
reren Begriffen des Rückfalls operieren. Diese Unter­
suchung gibt die Möglichkeit, den kriminellen Rück­
fall auf der Grundlage von vier Merkmalen (Tabelle 6) 
summarisch zu beleuchten. 

Tabelle 6 

Rückfälligkeit von 192 im Jahre 1965 aus dem 
Gefängnis Entlassener auf der Grundlage 

von 4 Rückfälligkeitsmerkmalen: 

1. Neue Anklage erhoben 134 70% 
2. Neue Verurteilung 128 67% 
3. Neue Verurteilung zu 

höherer Strafe oder BUße 95 49% 
4. Erneute Inhaftierung zur 

Strafverbüßung 87 45% 

Wird das Merkmal der erneuten Anklage betrachtet, 
das die meisten Möglichkeiten umschließt, liegt die 
Rückfallhäufigkeit bei 134 bzw. 70 Prozent, während 
45 Prozent wieder in Haft genommen wurden. Von 
diesen 87 erneut Inhaftierten waren 3 wegen einer 
übertretung des Straßenverkehrsgesetzes verurteilt, 
so daß 84 Personen oder 44 Prozent als Folge neuer 
Kriminalität erfaßt wurden, davon jedoch 2 wegen 
Nichtbeachtung der Auflagen. 

Aufgliederung nach Gesichtspunkten der härtesten Sanktionierung 

In Tabelle 7 sind die 192 Entlassenen nach der 
strengsten Sanktionierung innerhalb von Beobach­
tungsperioden von einem, zwei und fünf Jahren nach 

dem Datum der Entlassung, also nach drei bestimm­
ten Beobachtungszeiträumen, verteilt. 

Tabelle 7 

I 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene verteilt nach der strengsten Bestrafung innerhalb von 
drei bestimmten Beobachtungszeiträumen 

1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 
abs. % abs. % abs. % 

kein neues Verfahren 118 61 85 44 59 31 
U-Haft - Verfahren eingestellt 5 3 8 4 5 3 
Anklage erhoben 2 1 4 2 5 3 
Buße 14 7 18 9 28 14 
Haft, Aussetzung z. Bewährung 5 3 5 3 11 6 
Gefängnis 46 24 64 33 74 39 
Sonderanstalt, Arbeitshaus 2 1 7 4 8 4 
SV - - 1 1 2 1 

insgesamt I 192 100 192 100 192 100 

Nach dem Verlauf von fünf Jahren sind 128 aus 
dem Gefängnis Entlassene rückfällig geworden, d. h. 

zwei von drei Entlassenen. Die Verteilung zeigt weiter 
die Länge der straffreien Periode: 
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69 Entlassene: weniger als 1 Jahr 

30 Entlassene: zwischen 1 und 2 Jahren 

29 Entlassene: zwischen 3 und 5 Jahren. 



Etwa die Hälfte wurde zu höherer Strafe oder Buße verurteilt, und 44 Prozent wurden zu Gefängnisstrafe 
ohne Bewährung verurteilt (s. Tabelle 8). 

Tabelle 8 

1. strafrechtl. 2. Verurteilung zu 3. Verurteilung zu 
Sanktion höherer Strafe Gefängnis o. Bew. 

1 Jahr 69 36% 53 28% 48 25% 
2 Jahre 99 52% 77 40% 72 38% 
5 Jahre 128 67% 95 49% 84 44% 

Aus Tabelle 8 geht hervor, daß jeder vierte Entlassene innerhalb eines Jahres nach der Entlassung er­
neut zu Gefängnis (exkl. Haft) verurteilt wird. 

Zahl der Festnahmen 

Die Anzahl der Festnahmen innerhalb Ein-, Zwei- und Fünf jahresfrist vom Entlassungsdatum an zeigt 
Tabelle 9. 

Tabelle 9 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt nach der Gesamtzahl der Festnahmen innerhalb 
von drei bestimmten Beobachtungszeiträumen 

I 
1 Jahr 

abs. 

keine Festnahme 110 
1 Festnahme 48 
2-3 Festnahmen 32 
4-5 Festnahmen -
6-9 Festnahmen 2 
10 und mehr Festnahmen -

insgesamt 192 

Insgesamt 82 Entlassene bzw. 43 Prozent der Ent­
lassenen wurden innerhalb des ersten Jahres nach 
der Entlassung wegen neuer Straftaten festgenom­
men. Nach zwei Jahren ist dieser Anteil auf 56 Pro­
zent gestiegen und nach fünf Jahren auf 70 Prozent. 

Für 82 von 134 Personen gilt, daß sie innerhalb des 
ersten Jahres auffällig wurden. D. h. 61 Prozent ha­
ben im ersten Jahr nach der Entlassung angeblich 
Taten begangen, die zur Festnahme führten. Nach 
zwei Jahren sind es 80 Prozent derer, gegen die im 
Fünfjahreszeitraum eine neue Festnahme verfügt 
wird. 

Erste Festnahme 
Der Zeitpunkt für den Rückfall läßt sich am deut­

lichsten aus dem Datum der ersten Festnahme er­
kennen. Dies kann gleichzeitig das Datum für die 
erste Verhaftung sein, wenn der Straftatbestand so 
schwerwiegend ist, daß der Festgenommene in U­
Haft genommen wurde. Im Gegensatz zu Rückfalls­
begriffen, die vom Zeitpunkt der strafrechtlichen Ver­
folgung (Urteilsspruch, Buße, Anklageerhebung) aus­
gehen, sagt die Zahl der Festnahmen nichts über die 
Ermittlungen der Kriminalpolizei und die Verhandlung 
aus. Man kommt jedoch mit der Feststellung der er­
sten Festnahme so nahe wie nur möglich an den Zeit­
punkt des tatsächlichen Rückfalls, also an den Zeit­
punkt der Tat heran. 

2 Jahre 5 Jahre 
% abs. % abs. % 

57 84 44 58 30 
25 51 27 41 21 
17 42 22 36 19 

- 11 6 26 14 
1 4 1 23 12 

- - - 8 4 

100 192 100 192 100 

Aus den Tabellen 6 und 9 ging hervor, daß 134 Per­
sonen innerhalb des Beobachtungszeitraums von fünf 
Jahren zumindest einmal wegen Vorfällen festgenom­
men wurden, die in die Akten aufgenommen wurden. 
In Tabelle 10 ist das Jahr der ersten (erneuten) Fest­
nahme und die Form der Sanktion, die darauf folgte, 
festgehalten. In einem der Fälle liegt das Datum der 
ersten Festnahme innerhalb des Fünfjahreszeitraums, 
die Sanktion (Gefängnisstrafe ohne Bewährung) er­
folgte später als fünf Jahre nach der Entlassung. Dies 
ist also nicht in die Tabelle 7 (härteste Sanktion) und 
Tabelle 11 (Rückfall mit höherer Bestrafung) aufge­
nommen. Tabelle 10 auf der nächsten Seite. 

Ende 1966 war also die Hälfte der 192 Entlassenen 
aus dem Jahre 1965 erneut festgenommen. Der erste 
Konflikt mit dem Gesetz ergibt sich am häufigsten aus 
einem Bußbescheid, der (Tabelle wurde nicht aufge­
nommen) sich aus einer übertretung der Straßenver­
kehrsordnung ergab. 

Erste Verurteilung zu höherer Strafe oder Buße 

Tabelle 11 zeigt die Art der Gesetzesübertretung 
und der strafrechtlichen Reaktion bei der ersten Ver­
urteilung nach der Entlassung im Jahre 1965. Zwei 
von drei Verurteilten allein haben Eigentumsdelikte 
begangen, sechs haben Gewaltverbrechen begangen, 
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davon fünf gleichzeitig Eigentumsdelikte. Fast alle Urteile lauten auf Gefängnis ohne Bewährung, und 
nur wenigen Entlassenen wurde die Verbüßung zur Bewährung ausgesetzt, sie erhielten Haft oder Auf­
lagen. 

Tabelle 10 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt 

a) nach dem Zeitpunkt der ersten Festnahme und 

b) nach der Erledigung der ersten Festnahme 

a abs. e/o I b 

nicht 
58 30 

nicht 
festgen. festgenommen 

1965 48 25 niedergeschlagen 
1966 50 26 Anklage erhoben 
1967 19 10 Buße 
1968 7 4 Haft, Strafe z. Bew. 
1969 7 4 Gefängnis 
1970 3 2 Sondergef. Arbeitshaus 

insg. 192 101 insgesamt 

Anmerkung: Beobachtungszeitraum fünf Jahre. 

abs. % 

58 30 

15 8 
10 5 
34 18 
10 5 
63 23 
2 1 

100 192 

Vergleicht man Tabelle 11 b mit Tabelle 7, so wird 
deutlich, daß von 15 Entlassenen, die beim ersten 
Urteil zu Haft oder zu Gefängnis mit Bewährung ver-

urteilt wurden, nur vier (drei zu Haft und einer zu 
Gefängnis mit Bewährung) später zu Gefängnis ohne 
Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt wurden. 

Tabelle 11 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt nach 

a) dem Straftatbestand bei der 1. Verurteilung, 
b) der Sanktionierung bei der 1. Verurteilung 

a abs. e/o 

nicht verurteilt 97 51 

1. Eigentumsdelikt 64 33 
2. Gewaltverbrechen 1 1 
3. Sittlichkeitsverbrech. 4 2 
4. andere Verbrechen 1 

gegen d. Strafgesetz 2 
5. übertretung von 4 

Sondergesetzen 8 
Kombination v. 1 und 2 5 3 
Kombination v. 1 und 6 8 4 
Nichteinh. v. Auflagen 3 2 

insgesamt 192 101 

Anmerkung: Fester Beobachtungszeitraum fünf Jahre. 

Von den übrigen elf Entlassenen waren fünf wegen 
übertretung des Straßenverkehrsgesetzes zu Haft 
verurteilt, während drei wegen Diebstahls, zwei we­
gen Betruges zu Gefängnis mit Strafaussetzung zur 
Bewährung verurteilt wurden. 

Erste Festnahme, die zu einer Verurteilung zu Gefäng­
nis ohne Strafaussetzung zur Bewährung führte 

Insgesamt 84 oder 44 Prozent der 192 Entlassenen 
wurden im Laufe der ersten fünf Jahre nach ihrer Ent-
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I b abs. % 
nicht verurteilt 97 51 

Haft 8 4 

Str. zur Bew. ausges. 7 

Auflagen 1 4 

Widerruf der Entl. 
z. Bewährung 5 3 

Gefängnis 72 38 

Sondergef. 1 

Arbeitshaus 1 1 

insgesamt 192 101 

lassung zu einer Freiheitsstrafe ohne Strafaussetzung 

zur Bewährung verurteilt. In Tabelle 12 sind diese 84 

Rückfälligen danach verteilt, wie lange sie sich krimi­

nalitätsfrei hielten, d. h. nach dem Zeitraum zwischen 

der Entlassung 1965 bis zum Datum ihrer Festnahme, 

die zum Urteil auf Freiheitsentzug "führte. Weiter ist 

der Zeitraum von der Entlassung bis zur ersten Inhaf­

tierung angegeben. 



Tabelle 12 

84 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, die innerhalb eines Beobachtungszeitraums von fünf 
Jahren erneut zu einer Freiheitsstrafe ohne Strafaussetzung zur Bewährung (Haft nicht einbezogen) kamen, 
verteilt nach der Länge der ersten kriminalitätsfreien Periode und der Periode der ersten Inhaftierung 

Unter 3 Monate 
3- 5 Monate 
6- 8 Monate 
9-11 Monate 
1 J-1 J 11 Monate 
2 J-2 J 11 Monate 
3 J und mehr 

insgesamt 

Von 67 Prozent der zu einer Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung Verurteilten werden die strafbaren Hand­
lungen in weniger als einem Jahr nach der Entlas­
sung begangen. Es war nicht möglich, herauszufin­
den, wie viele für Taten festgenommen wurden, die 
sie vor der Entlassung begangen hatten. Wahrschein­
lich handelt es sich - wenn überhaupt - nur um ganz 
wenige. Die Rückfallgeschwindigkeit muß daher als 
groß angesehen werden. 

Betrachtet man den Zeitpunkt der Inhaftierung, 
zeigt Tabelle 12, daß mehr als 50 Prozent der Entlas­
senen, die rückfällig werden, vor Ende des ersten 
Jahres nach ihrer Entlassung wieder inhaftiert wur­
den. Ändert man den Beobachtungszeitpunkt auf zwei 
Jahre nach der Entlassung, so zeigt sich, daß 67 oder 
fast 80 Prozent wieder inhaftiert wurden oder ein­
sitzen. 

Zusammenfassung 

Von 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlas­
senen wurden 67 Prozent (128) rückfällig und erneut 
bestraft innerhalb einer Beobachtungsperiode von 
fünf Jahren. 49 Prozent (95) erhielten dabei eine hö­
here Strafe oder Buße. Von diesen 95 wurden 84 zu 
einer neuen Freiheitsstrafe ohne Strafaussetzung 
(ausgenommen Haft) verurteilt und wurden innerhalb 
von fünf Jahren nach ihrer Entlassung erneut inhaf­
tiert. Von diesen 84 wurden 67 Prozent wegen neuer 
Straftatbestände in weniger als einem Jahr nach der 
Entlassung festgenommen, und fast 80 Prozent waren 
nach zwei Jahren erneut inhaftiert. Wenn Rückfälle 
vorkommen, treten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 
innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Entlassung 
ein. 

Rückfälligkeitsfaktoren 

In Abschnitt 4 wurde der Umfang der Rückfälligkeit 
von verschiedenen Gesichtspunkten und Begriffsbe­
stimmungen her untersucht, und die Gruppe der Ent­
lassenen wurde von daher eingeteilt. Dabei haben 
alle Nachuntersuchungen von Straffälligen gezeigt, 
daß eine Reihe von Faktoren auf die Rückfallhäufig­
keit Einfluß haben. Von diesen Faktoren soll jetzt die 
Rede sein, und es sollen die Faktoren untersucht 
werden, von denen die meisten Untersuchungen ge-

Zeitpunkt der Zeitpunkt der 
ersten Festnahme ersten Inhaftierung 

abs. % abs. 0/0 

17 20 11 13 
15 18 11 13 
18 21 12 14 
7 8 13 15 

16 19 20 24 
10 12 12 14 
1 1 5 6 

84 99 84 99 

zeigt haben, daß sie für die Rückfallwahrscheinlich­
keit von Bedeutung sind: 

1. das Alter bei der Entlassung 

2. die kriminelle Vergangenheit 

3. der Straftatbestand bei der derzeitigen Inhaftie-
rung 

4. der soziale Status 

5. die (Familien)verhältnisse 

6. frühere Anstaltsunterbringungen (FE) 

Im folgenden soll der Zusammenhang zwischen 
diesen Faktoren und dem Rückfall beleuchtet werden, 
der als erneute Verurteilung zu höherer Strafe/Buße 
festgelegt wird. Soweit der Rückfall von einem ge­
gebenen Faktor abhängig ist, wird sich dies an unter­
schiedlich bedingten Rückfallhäufigkeiten zeigen. Die 
Beobachtungsperiode ist gleichbleibend 'fünf Jahre. 

Alter bei der Entlassung 

Aus Tabelle 13 geht hervor, daß der Rückfall mit 
dem Alter bei der Entlassung schwankt. In der Alters­
gruppe von 25 bis 29 Jahren ist die Rückfallhäufigkeit 
am größten, bei Jüngeren und Älteren ist sie gerin­
ger. Die Unterschiede sind bei 0,5 Prozent signi'fikant. 
Tabelle 13 auf der nächsten Seite. 

Folglich kann nicht unmittelbar geschlossen wer­
den, daß die Rückfälligkeit mit steigendem Entlas­
sungsalter abnimmt, wie es andere Untersuchungen 
gezeigt haben. Erst in der Altersgruppe von 40 Jahren 
und darüber werden weniger als die Hälfte rückfällig 
(27 Prozent), während die Rückfälligkeit unter 40 Jah­
ren bei 57 Prozent liegt. Die Signifikanzberechnung 
ist aufgrund einer Einteilung in drei Alterskategorien 
vorgenommen. 

Kriminelle Vergangenheit 

a) Alter bei der ersten Akteneintragung 

Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, daß 
die Rückfallwahrscheinlichkeit um so größer ist, je 
eher die kriminelle Laufbahn beginnt. Diesen Zusam­
menhang finden wir in dieser Untersuchung bestätigt 
(s. Tabelle 14). 
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Tabelle 13 
Rückfälle bei 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassenen, verteilt nach dem Alter 

Entl. davon wurden rückfällig 
abs. % 

unter 20 Jahre 1 0 0 

) I 20-24 Jahre 47 25 53 59 
25-29 Jahre 43 29 67 
30-39 Jahre 53 28 53 
40-49 Jahre 29 8 28 \ 27 50 Jahre und mehr 19 5 26 I 
insgesamt 192 95 49 

x.2 = 13,52 f = 2 P < 0,5 % 

Tabelle 14 
Rückfälligkeit bei 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassenen, verteilt nach dem Alter der ersten 

Auffälligkeit (Festnahme) 

Unter 20 Jahren 
20 Jahre und darüber 
kein früherer Vermerk 

insgesamt 

x? = 15,50 f = 2 P < 0,1 % 

Das Alter bei der ersten Festnahme - gleichgültig 
aus welchem Grund - wirkt sich so auf den Rückfall 
aus, daß die 'frühzeitig Auffälligen eine deutlich grö­
ßere Rückfallziffer aufweisen als die später Aufgefal­
lenen. 

insgesamt davon wurden rückfällig 
abs. % 

132 76 58 
51 19 37 

9 0 0 

192 95 49 

b) Zahl der Vorstrafen (Verurteilungen zu höherer 
Strafe/Buße) 

Ein Maßstab für den Umfang eventueller früherer 
krimineller Aktivität ist die Anzahl der Urteile, die der 
derzeitigen Freiheitsstrafe vorausgegangen sind. Ta­
belle 15 zeigt den Zusammenhang des Rückfalls mit 
der Zahl der Vorstrafen. 

Tabelle 15 

Rückfälligkeit bei 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassenen, verteilt nach der Zahl der Vorstrafen 

insgesamt 

keine frühere 

Verurteilung 31 

1 Vorstrafe 37 

2 Vorstrafen 33 

3-4 Vorstrafen 41 

5"':10 Vorstrafen 43 

11-18 Vorstrafen 7 

insgesamt 192 

x.2 = 16,62 f = 2 P < 0,1 % 
Aus der Tabelle geht hervor, daß der Rückfall ein­

deutig abhängig ist von der Anzahl der Vorstrafen zu 
höherer Strafe/Buße, ebenso wie die Rückfälligkeit 
deutlich mit steigender krimineller Belastung zunimmt. 
Nur 19 Prozent der Erstverurteilten werden rückfällig, 
während dies bei 62 Prozent derer mit fünf und mehr 
Vorstrafen im Laufe der Beobachtungsperiode von fünf 
Jahren nach ihrer Entlassung 1965 der Fall war. Die 
Signifikanzberechnung ist auf der Grundlage einer 
Kombination der Belastungskategorien zu drei Grup­
pen vorgenommen. 
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davon wurden rückfällig 
abs. % 

6 19 

16 43 
} 17 52 

47 

25 61 

26 60 62 

5 71 

95 49 

Da es sich zeigte, daß die Rückfälligkeit mit dem 

Alter bei der Entlassung variiert, könnte man ver­

muten, daß der Zusammenhang zwischen Rückfällig­

keit und krimineller Vergangenheit - gemessen an 

der Zahl der Vorstrafen - sich ändert, wenn man nur 

das Alter berücksichtigt. Ein Teil ältere Entlassene, 

deren Rückfallshäufigkeit verhältnismäßig gering ist, 

haben eine hohe Anzahl von Vorstrafen, das deutet 

auf eine hohe Rückfallhäufigkeit. 



In Tabelle 16 sind die Rückfallprozente angegeben, die durch die kriminelle Belastung und das Alter bei 
der Entlassung bedingt sind. 

Tabelle 16 

Rückfälligkeit bei 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassenen, verteilt nach krimineller Belastung 
und Alter 

unter 40 Jahren 40 Jahre u. darüber insgesamt 
abs. % abs. % abs. % 

keine Vorstrafe 6 33 0 0 6 19 
(18) (13) (31) 

1 Vorstrafe 15 50 1 14 16 43 
(30) ( 7) (37) 

2 Vorstrafen 15 54 2 40 17 52 
(28) ( 5) (33) 

3-4 Vorstrafen 25 68 0 0 25 61 
(37) ( 4) (41) 

5-10 Vorstrafen 21 70 5 38 26 60 
(30) (13) (43) 

11-18 Vorstrafen 0 0 5 83 5 71 
(1 ) ( 6) ( 7) 

82 57 13 27 95 49 insgesamt 
(144) (48) (192) 

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern geben die Gesamtanzahl der Entlassenen. 

Die Zahlen zeigen, daß die Faktoren Alter und Vor­
strafe unabhängig voneinander sind, da innerhalb 
beider Altersgruppen deutlich unterschiedliche Rück­
fallhäufigkeiten auftreten, die mit der kriminellen Ver­
gangenheit variieren. 

Kriminalität bei der Anstaltseinweisung 

Der Zusammenhang des Rückfalls mit der Eigenart 
der Gesetzesübertretung(en), die zur Inhaftierung und 
zur Entlassung im Jahre 1965 führte(n), wird durch 
Tabelle 17 aufgezeigt. 

Tabe"e 17 

Rückfälligkeit bei 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassenen, verteilt nach der Kriminalität bei der 
Einweisung 

Kombination von Eigentumsdelikten und 
Gewaltverbrechen 

Eigentumsdelikte allein 

Kombination von Eigentum und 
Vergehen gegen Sondergesetze 

Andere Vergehen gegen das Strafgesetz 

Gewaltverbrechen 

Sittlichkeitsverbrechen 

Sondergesetze allein 

Fahrlässige Tötung 

Verstoß gegen Auflagen 

insgesamt 

Daraus geht hervor, daß Eigentumsdelinquenten, 
die früher durch Gewaltverbrechen auffällig wurden, 
am häufigsten rückfällig werden. Diese Aussage muß 
im Hinblick auf die begrenzte Zahl mit Vorbehalt auf­
genommen werden. über Personen, die Eigentums­
verbrechen begangen haben, kann mit größerer 
Sicherheit gesagt werden, daß ihre Rückfallwahr­
scheinlichkeit größer ist als bei Personen, die Ver-

insgesamt davon wurden rückfällig 
% abs. 

9 8 89 

130 73 56 

15 8 53 

2 1 50 

5 1 20 

20 3 15 

8 1 13 

2 0 0 

1 0 0 

192 95 49 

brechen gegen Leib und Leben (Gewalt- und Sittlich­
keitsverbrechen) begangen haben. 

Die meisten Untersuchungen und die zugängliche 
Statistik über den Zusammenhang zwischen dem 
Alter des Täters und der Eigenart der Tat zeigen er­
hebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Arten 
der Kriminalität. Sittlichkeitsverbrecher sind in der 
Regel etwas älter als Eigentumsdelinquenten, und 
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auch Gewaltverbrecher sind etwas älter. Aus dem ge­
fundenen Zusammenhang zwischen der Kriminalität 
und der Rückfallhäufigkeit könnte daher gesagt wer­
den, daß Verbrechen gegen Leib und Leben von rela­
tiv Älteren begangen wird, die eine geringere Rück­
fallquote als die Jüngeren haben. 

Um diese Interpretationsmöglichkeit zu untersu­
chen, sind in Tabelle 18 Rückfälle bei Eigentums­
delinquenten und Nicht-Eigentumsdelinquenten inner­
halb der Personengruppe unter und über 40 Jahre bei 
der Entlassung gegenübergestellt. 

Tabelle 18 

Rückfälligkeit bei 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassenen, verteilt nach Kriminalität und Alter 

unter 40 Jahren 40 Jahre und darüber insgesamt 
abs. % abs. % 

Eigentumsdelinquenz 76 63 13 37 89 58 
(120) (34) (154) 

Keine Eigentumsdelinquenz 6 25 0 0 6 16 
(24) (14) (38) 

insgesamt 82 57 13 27 95 49 
(144) (48) (192) 

Anmerkung: Die Zahlen In Klammern geben die Gesamtanzahl der Entlassenen. 

Alter: 'I} = 12,84 f = 1 
Kriminalität: 'I! = 21,50 f = 1 

p<0,05% 
p<0,05% 

Die Einführung des Faktors Alter spaltet die Zahlen 
in vier Gruppen auf, die deutlich verschiedene Rück­
fallhäufigkeiten zeigen. Die Hypothese, daß Nicht­
Eigentumstäter weniger häufig rückfällig werden, wird 

% 

80 

60 

40 

20 

Sozialstatus 

Rückfall 

Eigentumstäter 

unter 
40 J. 

über 
40 J. 

a) Beschäftigungsverhältnis bei der Inhaftierung 

In Tabelle 19 ist der Zusammenhang zwischen dem 
Rückfall und dem Beschäftigungsverhältnis bei der 
Inhaftierung angegeben, wie es sich aus den Perso­
nalakten ergab. Die Personalakten sind in diesem 
Bereich nicht unbedingt genau, soweit dieser Bereich 
angesprochen ist, so daß man von vornherein die Ab­
hängigkeit des Rückfalls von den Beschäftigungsver­
hältnissen bei der Inhaftierung nicht so eindeutig er­
kennen durfte, wie es wünschenswert wäre. Tabelle 
19 auf der nächsten Seite. 
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nicht bestätigt, da innerhalb beider Altersgruppen er­
hebliche Unterschiede in der Rückfälligkeit festzu­
stellen sind. 

In der folgenden Figur ist die Verteilung von Rück­
fälligen und Nicht-Rückfälligen innerhalb der vier 
Gruppen gezeigt: 

Nicht-Eigentumstäter 

unter 
40 J. 

D ohne Rückfall 

über 
40J. 

Der signifikante Zusammenhang gibt ein wenig ein­
deutiges Bild der Tendenz. Am auffälligsten ist, daß 
die "kleinen Selbständigen", von denen man anneh­
men könnte, daß ihre Gelderwerbs- und ganze Le­
bensweise am meisten kriminalitätsfördernd ist, am 
wenigsten rückfällig werden. Dies überraschende Er­
gebnis kann nicht durch einen Vergleich mit dem 
Alter erklärt werden, denn 14 von den 19 waren bei 
der Entlassung unter 40 Jahre und damit in der 
Altersgruppe, in der mehr als die Hälfte rückfällig 
wurden. 

b) Berufsausbildung 

Der Rückfall ist nicht vom Einfluß der beruflichen 
Ausbildung abhängig, siehe Tabelle 20. 



Tabelle 19 
192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt nach dem Beschäftigungsverhältnis bei der 

Inhaftierung und Rückfälligkeit 

insgesamt davon wurden rückfällig 
abso!. % 

Angestellte, Facharbeiter in 21 8 38 
Handwerk und Industrie 

Arbeiter, Kraftfahrer usw. 97 44 45 

Vertreter, Fensterputzer, Hausierer u. ä. 19 7 37 

Ohne Beschäftigung, Fürsorgeunterstützung 49 32 65 

andere, ohne Angaben 6 4 67 

insgesamt 192 95 49 

'X2 = 7,86 f = 3 P < 5 % 

Tabelle 20 

192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt nach ihrer Berufsausbildung und der 
Rückfälligkeit 

Keine Berufsausbildung 

Berufsausbildung 

insgesamt 

Der Vergleich mit dem aktuelleren und gravieren­
deren Rückfälligkeitsfaktor "Beschäftigungsverhältnis 
bei der Inhaftierung" zeigt an: Die Verhältnisse, in 
denen jemand einige Zeit vor diesem Zeitpunkt ge­
lebt hat, ergeben keinen deutlichen Hinweis auf die 
Bedingungen der Häufigkeit eines Rückfalls. 

Soziale Verhältnisse bei der Inhaftierung 

Statt der üblichen Bezeichnung "Familienstand" 
wurde eine Verteilung nach den tatsächlichen Ver­
hältnissen des Zusammenlebens bei der Inhaftierung 

insges. 
davon wurden rückfällig 

absolut % 

133 67 95 

59 28 50 

192 47 49 

(U-Haft) benutzt. Eine Verteilung nach dem, was man 
soziales Milieu heißen könnte, scheint für die Erfor­
schung eines möglichen Einflusses auf den Rückfall 
bedeutsamer, als es die üblichen Merkmale verhei­
ratet, ledig, geschieden usw. sein können. Die tat­
sächlichen Verhältnisse, unter denen der Insasse 
unmittelbar vor seiner Verhaftung lebte und in die er 
wahrscheinlich nach der Entlassung zurückkehrt, sind 
daher interessanter. Soweit aus den Personalakten 
hervorgeht, daß es sich nicht nur um eine ganz ober­
flächliche oder zufällige Frauenbekanntschaft handelt, 
wurde" + menschliche Bindung" angenommen. 

Tabelle 21 

Rückfä.lligkeit bei 192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassener, verteilt nach Alter und menschlichen 
Bindungen 

unter 40 Jahren 40 Jahre und mehr insgesamt 
abs. % abs. % abs. % 

+ mensch!. B. 40 50 3 12 43 41 
(80) (26) (106) 

- mensch!. B. 42 66 10 45 52 60 
(64) (22) (86) 

insgesamt 82 57 13 27 95 49 
(144) (48) (192) 

Anmerkung: Die Zahlen In Klammern beziehen sich auf die Gesamtzahl der untersuchten Entlassenen. 

'X2 = 7,52 f = 1 P < 1 % (mensch!. Bindungen) 

Da die menschlichen Bindungen mit dem Alter im 
gleichen Sinne wechseln, wurde die Rückfälligkeit in 
Tabelle 21 für die beiden Altersgruppen berechnet. 
In der Insgesamt-Spalte kann abgelesen werden, daß 

menschliche Bindungen eine deutlich geringere Rück­
fälligkeit bedingen. 

Dieser Zusammenhang bleibt bestehen, wenn man 
das Alter berücksichtigt, und man erkennt, daß die 
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Wirkung der menschlichen Bindungen am stärksten 
in der Altersgruppe 40 Jahre und darüber ist. Die 
Untersuchung gibt keine Möglichkeit, den möglichen 
verbrechensfördernden Effekt des Partners abzu­
schätzen, wenn Rückfällige in menschlichen Bindun­
gen lebten. 

Heimunterbringung 

Tabelle 22 zeigt, daß es für die Rückfälligkeit ohne 
Belang ist, ob jemand in der Jugend in eine Anstalt 
der öffentlichen Erziehung eingewiesen wurde, oder 
ob er ausschließlich im eigenen Heim aufwuchs (in 
eigenen Heimen). 

Tabelle 22 
192 im Jahre 1965 aus dem Gefängnis Entlassene, verteilt nach früherer Anstaltseinweisung und 

Rückfälligkeit 

insgesamt davon wurden rückfällig 
absolut % 

keine öffentliche Erziehungsanstalt 153 75 49 

öffentliche Erziehungsanstalt 39 20 51 

insgesamt 192 95 49 

Verhaltens- und/oder häusliche Probleme in früher Jugend sind ohne Bedeutung für den Rückfall. 

Zusammenfassung 

Auf dem Hintergrund der Untersuchung und aus 
der Analyse ihrer Ergebnisse kann man Schlüsse teils 
rein methodischen Charakters und teils basierend auf 
den Resultaten der Pilotstudie ziehen. Die vorgenom­
mene Untersuchung über die Repräsentativität der 
Stichprobe deutet an, daß es selbst mit einem zahlen­
mäßig geringen Ausschnitt aus der Gesamtpopulation 
der 1965 aus dem Gefängnis Entlassenen (insgesamt 
ca. zwölf Prozent) möglich ist, wirklichkeitsgerechte 
Verteilungen für wesentliche Variable zu erhalten. 

Die angewandte Methode oder die verwandten 
Techniken scheinen dafür eher anwendbar als frü­
here Untersuchungen über den Rückfall. Auch die 
Hauptergebnisse der Untersuchung bezeugen im Zu­
sammenhang mit entsprechenden Erhebungen, daß 
man von der Rückfallhäufigkeit der Bevölkerungs­
gruppe ein zutreffendes Bild erhält. 
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Die Untersuchung zeigt, daß etwa jeder zweite 1965 
Entlassene aus dem Gefängnis innerhalb von fünf 
Jahren erneut zu einer höheren Strafe oder Buße ver­
urteilt wurde. Insgesamt 70 Prozent der Entlassenen 
sind innerhalb der Beobachtungszeit erneut in den 
Akten der Staatsanwaltschaft, d. h. wegen neuer De­
likte festgenommen. 

84 Entlassene bzw. 44 Prozent werden erneut zu 
Gefängnisstrafe ohne Bewährungsaussetzung ver­
urteilt und erneut in eine Anstalt eingewiesen. Die 
Wiedereinlieferung erfolgt in 50 Prozent der Fälle 
innerhalb des ersten Jahres nach der Entlassung. 

Eine Untersuchung des Zusammenhanges zwischen 
Rückfall und einer Reihe von sozialen Gegebenheiten 
zeigte, daß folgende Faktoren deutliche Unterschiede 
in der Rückfallhäufigkeit ergaben: Alter bei der Ent­
lassung, kriminelle Vergangenheit, Tatbestand der 
derzeitigen Verurteilung, Beschäftigungsverhältnisse 
und menschliche Bindungen bei der Einweisung (U­
Haft). 



HERBERT KNöRNSCHILD 

Plädoyer für eine echte Entlassungshilfe draußen 

Ein Diskussionsbeitrag zum Thema: 16. Deutscher Jugendgerichtstag 1974 

Teile obigEm Berichts kann man nicht so ohne 
weiteres hinnehmen, so praxisfremd klingen sie. Ha­
ben hier nur Theoretiker das Wort gehabt? 

Zum Thema Jugendarrest - Zielvorstellung - Be­
handlung: Wie kann man einen Jugendlichen, der 
höchstens vier Wochen im Jugendarrest ist, "be­
handeln" oder gar "erziehen". Was Eltern, Schule 
und Gesellschaft 16 Jahre lang versäumt haben, wer 
will das in zwei bis vier Wochen nachholen? Das ist 
reine Utopie. Auch von einer Abschreckung halte 
ich nichts, das zeigen die Rückfallquoten schon im 
Jugendarrest. Und wo sollen denn die Fachkräfte für 
die "Nachbehandlung" herkommen? 

Zum Thema Sozialtherapeutische Versuche im Ju­
gendstrafvollzug hier: Nachbetreuung: Eine Nachbe­
treuung ist vollkommen sinnlos, wenn sie vorsieht 
(nur ein Beispiel), daß Sozialarbeiter, die zu Grup­
pengesprächen in die Anstalt kommen, um Inhaftierte 
auf die Freiheit vorzubereiten, eben diesen Proban­
den eine "Arbeit" vermitteln, die so aussieht, daß sie 
nur samstags und freitags Holzhauer machen dür­
fen für 7 DM am Tag, abzüglich 3,60 DM Fahrgeld. 
(Essen muß er ja schließlich auch). Welchen Sinn 
soll eine solche "Vorbereitung" und eine solche 
"Nachbehandlung" haben? Doch nur den, daß der 
Entlassene sagt, da gehe ich lieber stehlen, denn 
im "Knast" habe ich es besser. Da verdiene ich auch 
soviel, habe sowohl tägliche Arbeit, Essen und Klei­
dung, als auch meine Bezugsperson, meine Behand­
lungsgruppe, in der ich mich wohlfühle, und eine sinn­
volle, wenn auch geplante Freizeit. 

Zum Thema Sozialarbeit und Untersuchungshaft: 
Seit nunmehr sechs Jahren besteht an der JVA Hof 
eine eigene geschlossene Abteilung für junge Unter­
suchungsgefangene mit breit gefächertem Behand­
lungsvollzug, der aus Arbeit, Nachholunterricht, Sport 
und Freizeit besteht. Seit einem halben Jahr kommen 
wöchentlich einmal nachmittags eine Psychologin 
und ein Pädagoge in die Gruppe zum Gruppenge­
spräch. Selbst eine Gruppe Schüler (Mädchen und 
Jungen) kommt einmal im Monat zum Gruppenge­
spräch. 

Die Atmosphäre ist nach Anfangsschwierigkeiten 
inzwischen soweit gelockert, daß sich ein Teil der 
Jugendlichen rege beteiligt. Ein großer Teil aller­
dings ist passiv. Ein Erfolg all dieser Bemühungen 
ist leider (noch) nicht abzusehen. Von über 400 Ju­
gendlichen, die in dieser Gruppe seit sechs Jahren 
betreut wurden, sind 80 Wiederkehrer, davon 70 
mehrmals. Ein großer Teil ist inzwischen erwach­
sen und befindet sich dann im Erwachsenenvollzug 
oder noch in Jugendstrafe. Andere sind verzogen 
und nicht mehr erfaßbar. Die Rückfallhäufigkeit ist 
m. E. seit Bestehen der Gruppe gestiegen. 

Gründe mögen sein: steigende Jugendarbeitslo­
sigkeit, keine Bezugsperson mehr nach der Ent­
lassung, schlechtes oder gar kein Verhältnis zu EI­
tern oder Stiefeltern, ablehnende Haltung der Ge­
sellschaft. Selbst eine neu gegründete Gruppe 
"draußen", nur für den Zweck, entlassenen Jugend­
lichen zu helfen, kann eben doch nur Ratschläge ge­
ben, die nicht viel helfen. 

Es wird also bei uns alles getan, was in obigem 
Artikel gefordert wird, und trotzdem besteht diese 
hohe Rückfallquote. Ich will hierzu ganz deutlich 
feststellen: Ein Glück, daß man das Wort "Resoziali­
sierung" nur noch sehr selten hört. 

Keine Rede von "Resozialisierung" 

Denn ein "sozialer" Jugendlicher, der einmal strau­
chelt, kommt fast nie oder nur sehr selten wieder. 
Und für einen "asozialen" Jugendlichen (leider gibt 
es bei uns sehr viele) reicht die Zeit, die er in U­
Haft sitzt, niemals aus, um aus ihm einen "sozialen" 
Menschen zu "machen". Außerdem wäre das eine 
überforderung des Aufsichtspersonals. Und wie viele 
Fachkräfte gibt es schon in einer JVA, und wenn es 
sie gäbe, was würde das alles kosten? 

Solche Jugendliche "machen" zwar alles mit, was 
da so angeboten wird an Arbeit, Sport, Spiel, Frei­
zeit, Fernsehen, Unterricht usw., echtes Interesse ist 
doch wohl nur für Sport, Spiel und sonstige Freizeit 
vorhanden. Alles andere wird nur aus folgenden 
Gründen mitgemacht: aus der Zelle raus - arbei­
ten, um einkaufen zu können (über Rücklage wird ge­
schimpft) - schriftliche Arbeiten muß ich abgeben, 
um dann mit fernsehen und Sport treiben zu kön­
nen - meinen Haftraum muß ich saubermachen, weil 
ich sonst Radiosperre bekomme - ich muß mich 
sauber anziehen, weil mich sonst die Mädchen aus 
der Schülergruppe nicht beachten würden. 

Sicher, dieses System funktioniert gut in einer Be­
handlungsgruppe, in der der Betreuungsbeamte nicht 
mehr befiehlt, sondern alle diese Richtlinien mit ei­
nem von den Jugendlichen gewählten "Beirat" auf­
stellt. Der Dienst macht auch 'für den Beamten Spaß, 
wenn er auch viel Nerven kostet, aber der große Är­
ger, wie er im geschlossenen Vollzug üblich ist, bleibt 
aus. Hausstrafanzeigen gab es in diesen sechs Jah­
ren keine. über alles wird diskutiert, der einzelne 
kann der Gruppe Vorschläge machen. Er fühlt sich 
relativ wohl in der Gruppe. 

Und dann wird er entlassen. Plötzlich ist er al­
lein. In den meisten Fällen jedenfalls. Die Gruppe 
"draußen" trifft sich nur einmal in der Woche. Was 
macht er mit seiner Zeit, ein arbeitsloser Jugendli­
cher, der keinen Beruf gelernt hat und zur Arbeit 
kein besonderes Verhältnis hat? Im Winter gibt's auf 
dem Bau keine Arbeit, im Sommer muß er erst ein­
mal seine" Freiheit genießen". 
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Er klingelt, wenn sein Entlassungsgeld verbraucht 
ist, bei seinem ehemaligen Betreuungsbeamten an 
der Wohnungstür, weil er nicht mehr weiter weiß. 
"Ihr habt doch gesagt, wenn man will, dann schafft 
man es auch; ich will arbeiten, bekomme aber keine 
Arbeit, meine Alten schmeißen mich raus oder haben 
mich rausgeschmissen, weil ich ihnen nur auf der 
Tasche liege. Wäre ich doch wieder bei Ihnen im 
Knast, da hätte ich meine Ruhe." 

Und das ist kein Einzelfall. Aber man kann nicht 
helfen, nichts tun, man weiß keinen Rat mehr. Hier, 
und nur hier nach dem Verlassen der JVA muß ge­
holfen werden, sonst hat alles keinen Zweck. Unsere 
ganzen Bemühungen sind doch sinnlos, wenn das 
mühsam aufgebaute "An-sich-selber-glauben", "Dies­
mal-schaffe-ich-es" zusammenbricht. Hier ist doch 
nicht der "Knast", die "Schule des Verbrechens", 
schuld, wie man immer wieder lesen kann. 

Solange in diesem Sinne keine Abhilfe geschaf­
fen wird, nutzt unser noch so moderner Strafvollzug 
gar nichts, weil für den jungen Menschen nachher 
wieder eine Welt zusammenbricht. Er resigniert und 
wird eben wieder straffällig. 

"Am schönsten war Weihnachten im Gefängnis" 

Ein paar Sätze von entlassenen Jugendlichen aus 
Briefen und Gesprächen mögen zur Erhärtung mei­
ner Ansichten dienen: 

Ein 16jähriger: "Die schönste Zeit in meinem Le­
ben war Weihnachten 1973 bei Ihnen im Gefängnis." 

Ein 18jähriger: "Die Komplexe (verursacht durch 
ein verkrüppeltes Geschlechtsteil, die ich bei Ihnen 
in der Gruppe abgebaut hatte, sind in verstärktem 
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Maße jetzt wieder da, ich kann mich mit niemand 
mehr aussprechen. Wenn ich keine Angst vor Ihrer 
Frau hätte, würde ich Sie einmal besuchen." 

Ein 21jähriger: "Ich wollte, ich wäre wieder bei 
Ihnen im Gefängnis, da hätte ich meine Ruhe, Arbeit, 
Essen, Kleidung und Wohnung." 

Ein inzwischen 22jähriger (wieder in Untersu­
chungshaft im Erwachsenenvollzug, weil kein Platz 
in der Behandlungsgruppe mehr ist): "Das Selbst­
vertrauen, das ich in der Gruppe im Knast gewann, 
war nach drei Tagen wieder weg, weil ich kein Zim­
mer und keine Arbeit fand, auch niemanden, mit dem 
ich sprechen konnte. Die Freundin hat inzwischen 
Schluß gemacht. Um überhaupt jemand zum Reden 
zu haben, bin ich ins Wirtshaus gegangen und habe 
mit ,Freunden' mein Entlassungsgeld versoffen. An­
schließend habe ich aus ,lauter Verzweiflung' wieder 
ein Auto geknackt, warum eigentlich, weiß ich heute 
nicht mehr zu sagen. Und nun bin ich eben wieder 
hier, ich schäme mich zwar, aber Sie konnten mir 
eben auch nur mit Worten helfen, die ich draußen 
nicht in die Tat umsetzen konnte." 

Besteht denn da nicht auch die Gefahr, je moder­
ner und humaner wir den Strafvollzug gestalten, daß 
viele Jugendliche aus eben diesem Grund wieder zu 
uns kommen? Im Gefängnis ist ja alles viel einfacher, 
ohne Probleme, es ist auszuhalten. Draußen ist doch 
alles viel komplizierter. Man muß sich um alles selber 
kümmern. 

Meine Meinung ist, zum modernen Strafvollzug ge­
hört eine echte Entlassungshilfe, die sofort nach dem 
Verlassen der Anstalt einsetzt, mit Bewährungshel­
fern, die 80 Probanden zu betreuen haben, ist es wie 
mit Sisyphus. 



AKTUELLE INFORMATIONEN 

Tagungsthema: Abweichendes Sexualverhalten 

Die Akademie für kriminologische Grundlagenfor­
schung veranstaltet in Verbindung mit der Gesell­
schaft für vorbeugende Verbrechensbekämpfung vom 

28. bis 30. Januar 1977 in Kassel eine Tagung für 
Ärzte, Juristen und Psychologen mit dem Rahmen­
thema: 

Ober die Beurteilung und Behandlung 

abweichenden Sexual-Verhaltens - juristische, 

medizinische und psychologische Aspekte. 

Anfragen oder Anmeldungen sind zu richten an: Dr. Gustav Nass, Klinikstraße 7, 35 Kassel, 
Telefon: 0561 /61490. 

Jugendarrestvollzugsordnung von Regierung gebilligt 

Die Bundesregierung billigte am 21. April 1976 den 
Entwurf einer Jugendarrestvollzugsordnung, die zur 
Reform des Jugendarrestvollzugs beitragen soll. Der 
Entwurf erweitert die Rechtsgrundlagen für erziehe­
rische Hilfen, bezieht erzieherische Fachkräfte stärker 

in die Organisation der Jugendarrestanstalt ein und 
unterstützt die Erziehungsarbeit durch eine Anglei­
chung des Lebens in der Anstalt an normale Lebens­
verhältnisse. Die Verordnung bedarf zu ihrem Inkraft­
treten noch der Zustimmung des Bundesrates. 

Verwaltungsvorschriften zum Strafvollzugsgesetz 

Der Strafvollzugsausschuß der Länder hat Verwal­
tungsvorschriften zum Strafvollzugsgesetz (VVSt­
VollzG) und Dienst- und Sicherheitsvorschriften für 

den Strafvollzug (DSVollz) erarbeitet, die zusammen 
mit dem StVollzG am 1.1.1977 in Kraft treten sollen. 

Aus der Arbeit des Hamburger Fürsorgevereins von 1948 e. V. im Jahre 1975 

Der Hamburger Fürsorgeverein (kurz: HFV) hat 
kürzlich auf seiner Jahresversammlung Rechenschaft 
über das 27. Jahr seines Bestehens, 1975, abgelegt. 
Im einzelnen konnte folgendes berichtet werden: 

Zur Beratungsabteilung (u. a. erste Hilfe nach der 
Entlassung, Langzeitberatung, Wohnungs- und Ar­
beitsvermittlung) kamen im Berichtsjahr 2685 Besu­
cher. Ihnen mußte materiell und immateriell geholfen 
werden. Zwar wurden in den vergangenen Jahren die 
Hilfsmöglichkeiten staatlicher Stellen (insbesondere 
die der staatlichen Entlassenenhilfe in Hamburg) wei­
ter verbessert, doch benötigen weiterhin viele Haft­
entlassene weitere Hilfen aller Art - insbesondere 
sozialpädagogische Betreuung. 

Daneben darf die materielle Hilfe nicht zu kurz 
kommen, damit gute Ansätze nicht im Keim erstickt 
werden. So erhielten 1342 Besucher Hilfe zum Lebens-

unterhalt, in 129 Fällen wurde eine Mietbeihilfe ge­
zahlt, in 68 Fällen wurden übernachtungskosten 
übernommen, und 207 Besucher erhielten Fahrgeld, 
um zu ihren Heimatorten zu kommen. 254 Besucher 
erhielten Bekleidung. Hierfür wurden insgesamt mehr 
als 46000 DM aufgewendet. Besonders erfreulich ist 
die Feststellung, daß Probanden im Berichtsjahr frei­
willig mehr als 6500 DM zurückgezahlt haben - Be­
träge, die anderen Besuchern zugutekornmen konn­
ten. 

Wichtige Hilfe bel Problemen der Entschuldung 

Eine immer wichtigere Funktion stellt die Hilfe bei 
der Entschuldung dar. Jeder, der auf dem Gebiet der 
Straffälligenhilfe tätig ist, weiß, mit welchen großen 
Schwierigkeiten der Entlassene in diesem Bereich 
zu kämpfen hat. Eine Befragung im HFV bei 200 Erst-
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besuchern hat ergeben, daß di"e durchschnittliche 
Verschuldung eines Entlassenen rund 6000 DM be­
trägt. Eine schwer bezahlbare Summe, wenn man mit 
vielen Defiziten aus der Haft kommt und ein normales 
Leben wieder aufbauen will. Zivilprozesse und Pfän­
dungen haben manchen guten Ansatz schnell wieder 
erstickt. Deshalb kommt nach der Erfahrung des HFV 
(seit mehr als 20 Jahren werden dort solche Entschul­
dungsverfahren durchgeführt) einer reibungslosen 
Entschuldung bei der Resozialisierung eine beson­
ders wichtige Bedeutung zu. Vereinbarte - und trag­
bare - Ratenzahlungen an den HFV, der sich seiner­
seits mit den Gläubigern der Probanden in Verbin­
dung setzt und Zahlungsvereinbarungen trifft. 

Da es sich fast immer um die gleichen Gläubiger 
(in der Regel etwa 25 bis 30 Firmen, Banken usw.) 
handelt, diese Firmen mit dem Verfahren des HFV 
schon vertraut sind, gelingt es dem HFV fast immer, 
Zahlungsvereinbarungen zu treffen: die Gläubiger 
spielen mit - und der Proband bleibt so von Zivil­
prozessen, Pfändungen und Kosten verschont. Man­
che Gläubiger verzichten sogar auf Zinsen und Kosten, 
was wiederum dem Probanden zugutekommt. 

Insgesamt wurden 1975 im HFV 135 Entschuldungs­
verfahren bearbeitet. Die Zahl der Gläubiger betrug 
752; die Gesamtschuldsumme der Probanden von 
rund 1,2 Millionen DM wurde durch Zahlungen der 
Probanden in Höhe von mehr als 100000 DM ent­
sprechend verringert. Die Einleitung und Durchfüh­
rung dieser Verfahren ist für die Probanden selbst­
verständlich kostenlos. Daß nur 25 Verfahren wegen 
Säumigkeit der Probanden - aus welchen Gründen 
auch immer - eingestellt werden mußten, zeigt auf, 
daß sie diese Hilfe als wesentlichen Teil ihrer Stabi­
lisierung verstehen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Bewährungshelfer 

Seit gleichfalls mehr als 20 Jahren ist ein weiterer 
Teil der Arbeit in der Straffälligenhilfe die ehrenamt­
liche Bewährungshilfe des HFV. Gegenwärtig sind 
mehr als 150 ehrenamtliche Bewährungshelfer dem 
HFV angeschlossen. 139 Probanden werden von ihnen 
betreut, desgleichen weitere 49 Personen, die nicht 
unter Bewährungshilfe stehen. Im Berichtsjahr 1975 
wurden insgesamt 58 Fälle beendet, davon jedoch 
nur 20 durch einen Widerruf der Strafaussetzung. Daß 
den ehrenamtlichen Betreuern auch die sonstigen 
Einrichtungen des HFV zur Verfügung stehen, ver­
steht sich von selbst. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die gute Zu­
sammenarbeit zwischen ehrenamtlichen Helfern und 
ihren Probanden ist - neben dem persönlichen En­
gagement - die seit einigen Jahren vom HFV prakti­
zierte Einführung der Helfer in die Problematik der 
Straffälligenhilfe. Von Oktober bis April des nächsten 
Jahres veranstaltet der HFV Kurse und Seminare für 
ehrenamtliche Helfer. Hauptamtliche Bewährungshel­
fer, weitere Sozialarbeiter, Richter und Staatsanwälte, 
Mitarbeiter im HFV und Journalisten geben allen, die 
sich dem HFV zur ehrenamtlichen Mitarbeit anbieten, 
eine grundlegende Einführung in diese Arbeit. Es 
geht um grundsätzliche und rechtliche Fragen der 
Bewährungs- und Betreuungshilfe, um überwindung 
von Schwierigkeiten bei der Arbeits- und Wohnungs­
suche, um Kontaktschwierigkeiten, um Aufklärung, 
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welche Rechte und Ansprüche z. B. gegenüber dem 
Sozialamt bestehen, um Schwierigkeiten und Gefah­
ren des Alkohols, der Suicidgefährdung. 

Der HFV meint - wohl zu Recht -, daß der ehren­
amtliche Mitarbeiter eine Einführung in die Proble­
matik braucht, daß er bei seiner schwierigen und ver­
antwortungsvollen Tätigkeit nicht allein gelassen wer­
den darf. Die Erfahrungen der 20 Jahre, in denen sich 
der HFV auch der ehrenamtlichen Bewährungs- und 
Betreuungshilfe widmet, haben gezeigt, daß eine 
Einführung und die Vermittlung von Grundkenntnis­
sen der Straffälligenhilfe ein entscheidender Faktor 
für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Helfer 
und Proband sind. Auch aus diesen Gründen ist beim 
HFV eine Sozialarbeiterin beschäftigt, deren einzige 
Aufgabe die Einführung, der Einsatz und der Beistand 
für ehrenamtliche Helfer ist. 

Gerade die Tätigkeit dieser Sozialarbeiterin läßt 
erkennen, wie wichtig die richtige Anleitung und Be­
ratung ehrenamtlicher Kräfte ist, wie dringend not­
wendig diese Art einer Supervision ist. Die Erfahrun­
gen der ehrenamtlichen Bewährungshelfer in den 
letzten Jahren haben gezeigt, daß dieser - nur bruch­
stückhaft aufgezeigte - Weg offenbar der richtige ist: 
Nur in verhältnismäßig wenigen Fällen werden (meist 
wegen neuer Straftaten) die Bewährungsfristen wi­
derrufen. In den meisten Fällen gelingt es, daß der 
Proband die Bewährungszeit durchsteht und von 
neuen Straftaten abgehalten werden kann. 

Wohnungsprobleme löst eine GmbH 

über einen weiteren Zweig der Arbeit, der ver­
heißungsvoll begonnen wurde, konnte der HFV gleich­
falls berichten: das therapeutische Wohnheim des 
HFV. Im Frühjahr 1973 - nach einjähriger Vorberei­
tungszeit - gründete der HFV die "Gemeinnützige 
Wohnheimgesellschaft des Hamburger Fürsorgever­
eins 1948 mbH". Grundlage für diese GmbH war die 
Erfahrung, daß unmittelbar nach der Entlassung aus 
der Strafhaft oft unüberwindbare Wohnungs- und 
Kontaktschwierigkeiten einer Resozialisierung im We­
ge stehen. Die oft plötzliChe Konfrontation mit der 
wiedergewonnenen Freiheit, Einsamkeit und Bin­
dungslosigkeit führen dazu, daß Entlassene nur den 
Weg in das alte Milieu zurückfinden. 

Die schon erwähnte Befragung hat ergeben, daß 
rund 80 Prozent der Entlassenen nach der Haft ohne 
feste Wohnung sind, rund 90 Prozent über keine 
festen familiären Bindungen verfügen. Hieraus ergab 
sich die Notwendigkeit einer Wohnmöglichkeit mit 
therapeutischer Betreuung. Diese Untersuchung hat 
auch - die schon bekannte Tatsache - ergeben, daß 
eine Unterbringung in Notunterkünften, in Obdach­
losenasylen usw. ein erneutes schnelles Abgleiten in 
die Kriminalität mit sich bringt. 

Deshalb wurde die bereits genannte GmbH mit 
einem Stammkapital von 20000 DM gegründet (das 
sich in Händen des HFV befindet). Seit dem Jahres­
wechsel 1975/76 befindet sich das Heim in Hamburg­
Altona in sehr verkehrsgünstiger Lage. Mit Hilfe der 
Arbeits- und Sozialbehörde und einer gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft konnte ein Miethaus mit acht 
Drei-Zimmer-Wohnungen angemietet werden. 



Drei Sozialarbeiter (einer von ihnen ist Geschäfts­
führer der GmbH) und eine Dipl.-Psychologin be­
treuen die 18 Bewohner, von denen jeder ein Einzel­
zimmer hat. Die Zimmer sind voll eingerichtet. Ge­
meinschaftseinrichtungen (Küche, Duschbäder, WC) 
befinden sich in jeder Wohnung, von denen sechs 
für die Bewohner zur Verfügung stehen. Eine der 
Wohnungen bewohnt ein Sozialarbeiter, eine dient 
der Verwaltung und Gemeinschaftsräumen. Ein 24-
Stunden-Plan sichert die ständige Anwesenheit min­
destens eines Betreuers. 

In der Regel soll die Aufenthaltsdauer sechs Mo­
nate nicht übersteigen. In dieser Zeit soll erreicht 
werden, Haftschäden und Gewöhnung an die Regle­
mentierung im Strafvollzug abzubauen, ein "Selb­
ständig-Werden" zu erreichen. Dieses Angebot wird 
von Entlassenen gern angenommen und jegliches 
Vertrauen kaum mißbraucht. Das ergibt sich auch 
aus den vom HFV vorgelegten Zahlen: Rund 150 Be­
wohner wurden bisher aufgenommen - nur acht 
Prozent während ihres Aufenthalts im Heim wieder 
in Haft genommen, sei es, weil sie neue Straftaten 
begingen oder Bewährungsfristen widerrufen wurden. 
Die meisten "Versager" gab es in den kritischen 
ersten drei Monaten nach der Haftentlassung. Die 
meisten Bewohner konnten bei Verlassen des Heims 
in Wohnungen oder Untermietzimmern untergebracht 
werden. Auch konnten in fast allen Fällen entspre­
chende Arbeitsplätze vermittelt werden. 

Ein Kuratorium steht dem Wohnheim vor. Mitglie­
der dieses Gremiums sind - neben Vertretern des 
HFV - Mitarbeiter der staatlichen Entlassenen- und 
Bewährungshilfe, des Arbeitsamtes, der Gerichtshilfe 
und des Diakonischen Werks. 

Die jährlichen Kosten des Wohnheims belaufen 
sich für Personal, Mieten usw. auf rund 200000 DM. 
Hiervon bringen die Bewohner selber rund 35000 
DM auf. Im übrigen erfolgt die Unterhaltung über 
Pflegesätze der Arbeits- und Sozialbehörde. 

Keine staatliche Unterstützung 

Ohne staatliche Unterstützung muß der HFV seine 
Arbeit finanzieren. Bei insgesamt sieben hauptamt­
lichen Mitarbeitern belaufen sich die Gehalts- und So­
zialversicherungskosten für betreuendes Personal 
auf rund 130000 DM, für Verwaltungspersonal (Buch­
haltung, Sekretariat) auf rund 70000 DM. Für Gefan­
genenbetreuung, Unterstützungen entlassener Ge­
fangener und für die ehrenamtliche Bewährungshilfe 
wurden mehr als 80000 DM ausgegeben (die ehren­
amtlichen Bewährungshelfer erhalten eine pau­
schalierte Unkostenerstattung). Die Gesamtaufwen­
dungen (inklusive einer Renovierung des Wohn­
heims) beliefen sich 1975 auf 480 000 DM. 

Hiervon brachten rund 1200 Mitglieder mehr als 
40000 DM auf. Spenden ergaben einen Betrag von 
rund 40000 DM. Der Rest wurde durch Bußen und 
sonstige Erlöse aufgebracht. 

Nicht ohne - verständlichen - Stolz wurde dieser 
Jahresbericht vom Vorstand des HFV vorgelegt: Das 
Jahr 1975 konnte somit erfolgreich abgeschlossen 
werden. Ein Beitrag - so meinte der Vorstand -
konnte geleistet werden in der Verhinderung von 
Rückfallkriminalität durch die Arbeit dieses Vereins, 
durch die Hilfe für diejenigen Mitbürger, die sich nach 
der Haftentlassung hilfesuchend an den Hamburger 
Fürsorgeverein gewandt haben. 

Gerd Siekmann 

Helmut Künkeler - Ein Nachruf von Alexander Böhm 

Am 2. Juni 1976 wurde gegen Mittag der Leiter der 
Justizvollzugsanstalt Butzbach/Oberhessen, Leiten­
der Regierungsdirektor Helmut Künkeler, bei dem 
Versuch, eine Mitarbeiterin aus der Gewalt eines Ge­
fangenen zu befreien, von dem wegen Mordes an 
einem Polizeibeamten eine lebenslange Freiheits­
strafe verbüßenden H. erschossen. H. hatte die Se­
kretärin im Büro eines Sozialarbeiters, das im Zel­
lenbau, den ratsuchenden Gefangenen unmittelbar 
zugänglich, gelegen ist, mit einer selbst gebastelten 
Waffe bedroht und an ihren Stuhl gefesselt. Ob Teile 
dieser Waffe und das zum tödlichen Schuß auf den 
Anstaltsleiter verwendete Pulver von Mitgliedern 
einer terroristischen Organisation in die Anstalt ge­
schmuggelt worden waren, ja, ob die Anregung oder 
der Befehl, den Anstaltsleiter zu erschießen, von 
außerhalb gekommen sind, wird noch im Rahmen 
eines Ermittlungsverfahrens geklärt, in dessen Ver­
lauf einige Verhaftungen erfolgt sind. 

Helmut Künkeler ist der erste Anstaltsleiter in der 
Bundesrepublik Deutschland, der Opfer eines Straf­
gefangenen wurde. Er war 53 Jahre alt, verheiratet, 
Vater eines Sohnes, der gerade nach dem Abitur 

seinen Wehrdienst ableistet und einer Tochter, deren 
Konfirmation am der Tat vorausgegangenen Sonntag 
feierlich begangen worden war. 

Nach Kindheit und Schulzeit in Kassel mußte Hel­
mut Künkeler in den Krieg, an dem er von 1940 bis 
1945, zuletzt als Leutnant der Reserve, teilnahm; er 
wurde mehrfach verwundet. Nach Rückkehr aus ame­
rikanischer Gefangenschaft studierte er Rechtswis­
senschaft in Marburg. Bereits in der Referendarzeit 
äußerte er den Wunsch, später in den höheren Straf­
vollzugsdienst einzutreten. Das wurde von seinen 
richterlichen Ausbildern mitunter verwundert zur 
Kenntnis genommen, war doch Helmut Künkeler ein 
guter Jurist, dem auch andere (jedenfalls in der da­
maligen Rangordnung höher bewertete) juristische 
Laufbahnen offen gestanden hätten. 

Beginn an der Strafanstalt Kassel 

Nach dem 2. Staatsexamen kam Helmut Künkeler, 
seinem Wunsch entsprechend, am 1. 2. 1952 als As­
sessor zur Einarbeitung im höheren Strafvollzugs­
dienst an die Strafanstalt Kassel und später als stell-
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vertretender Anstaltsleiter zur JVA Butzbach. Für ein 
Jahr war er kommissarischer Leiter der Jugendstraf­
anstalt Rockenberg. 1958 wurde er in die höhere Voll­
zugsbehörde beim Generalstaatsanwalt am Oberlan­
desgericht Frankfurt versetzt, wo er bis zu deren Auf­
lösung durch Verschmelzung mit der obersten Auf­
sichtsbehörde im Justizministerium in Wiesbaden 
zuletzt im Range eines Ersten Staatsanwalts als 
Sachbearbeiter tätig war. Am 27. 5. 1969 wurde er 
als Anstaltsleiter der Justizvollzugsanstalt Butzbach 
eingeführt, einer Anstalt mit 600 Haftplätzen, für über­
wiegend zu langen Freiheitsstrafen verurteilte männ­
liche Gefangene (darunter etwa 40 Lebenslängliche), zu 
der noch zwei Zweiganstalten in Friedberg und 
Gießen mit zusammen weiteren knapp 200 Haftplätzen 
für männliche Untersuchungsgefangene und Kurz­
strafige gehören. Seiner Dienstaufsicht unterstanden 
dort über 250 Arbeiter, Angestellte und Beamte. 

Die Leitung einer solchen Anstalt kam Helmut 
Künkelers Interessen und Fähigkeiten entgegen. Es 
war ohnehin naheliegend, daß ihn als Juristen die 
Rechtsfragen des Stn:ifvollzugs beschäftigten. Er war 
ein profunder Kenner der OLG-Rechtsprechung zu 
§§ 23 ff. EGGVG und hat - mit Götz Chudoba - aus 
seinen Erfahrungen wiederholt in dieser Zeitschrift 
veröffentlicht (ZfStrVo 1965, 380 ff.; 1965, 218 ff., 
270 ff.). Aber mehr noch bewegte ihn die Frage, wie 
eine so empfindliche Behörde wie eine Justizvoll­
zungsanstalt zweckmäßig zu leiten sei. Ihm war klar, 
daß gerade die aufreibende Tätigkeit im Justizvollzug 
besondere Sorgfalt im Umgang mit den Mitarbeitern 
bedingt (ZfStrVo 1954, 65 ff.; 1955, 72 ff.), aber er 
empfand als Behördenleiter auch deutlich die Gefahr, 
in Kleinigkeiten, in Routine, in nutzlosen Redereien, 
in ergebnisloser Geschäftigkeit zu versacken. Seine 
überlegungen, die das für den Strafvollzug doch wohl 
schlecht geeignete hierarchische System nicht in 
Frage stellen, haben in einem lesenswerten Aufsatz 
("Ich schaffe es nicht mehr ... 1" "Ein Beitrag zur 
sinnvollen Arbeitsgestaltung", ZfStrVo 1969, 160 ff.) 
ihren Niederschlag gefunden. Gerne befaßte er sich 
auch mit Themen der Rationalisierung des Verwal­
tungsablaufs, entwickelte Vordrucke und andere Ar­
beitshilfen. 

Ein weiterer Schwerpunkt seines Interesses war 
der schwierige Gefangene, jener, der mit seinen 
Eigenheiten, seinem unangemessenen Verhalten, sei­
nen ständigen Beschwerden aber auch seinen Sorgen 
den Anstaltsleiter viel - manchmal zu viel - Zeit 
kostet. Einige seiner Vorstellungen finden sich in 
seinen Aufsätzen über das Hausstrafverfahren (ZfStrVo 
1956, 36 ff.), den Querulanten im Strafvollzug (Prak­
tische Psychologie 1960, 147 ff.) und den schwierigen 
und psychologisch abnormen Gefangenen im Straf­
vollzug (Prakt. Psychologie, 1969, 79 ff.). Gerade ge­
genüber diesen Personen empfiehlt er besonders 
ruhiges, korrektes Verhalten. 

Auch die Probleme der wegen Mordes Verurteilten 
beschäftigten ihn. Mit der Todesstrafe, die er ent­
schieden ablehnte, hat er sich gründlich befaßt (Prakt. 
Psychologie 1970, 201 ff., 229 ff., 254 ff.). Unter den 
Lebenslänglichen hat er viele Menschen gefunden, 
die "eine tiefgreifende Erschütterung in ihrem Leben 
durchgestanden haben, die anderen Menschen er­
spart geblieben ist" und die deswegen in teilweise 
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erstaunlichem Maße an sich arbeiten und im Vollzug 
stabilisierend wirken. Aber auch die anderen zu le­
benslänglicher Freiheitsstrafe Verurteilten waren ihm 
bekannt, denen es auf ein weiteres Menschenleben 
nicht ankommt: "Ihnen ist mit der gebotenen Sorgfalt 
und Vorsicht zu begegnen, sie sind betont korrekt 
und gerecht zu behandeln." Sorgen bereitete ihm die 
uneinheitliche Gnadenpraxis. Für die Bundesrepublik 
Deutschland empfahl er statt der von politischen 
Strömungen abhängigen Einzelbegnadigungen der 
Ministerpräsidenten ein "rechtliches System mit sach­
gerechter richterlicher Entscheidung und Kontrolle" 
(Prakt. Psychologie 1972, 132 ff., 153 ff. - geringfügig 
gekürzt - in ZfStrVo 1972, 28 ff.). 

Ratschläge des älteren Kollegen 

Als Nachbar - die Jugendstrafanstalt Rockenberg, 
die ich von 1960 bis 1974 leitete, liegt fünf Kilometer 
von Butzbach entfernt - verband mich mit Helmut 
Künkeler ein gutes kollegiales Verhältnis, das auf die 
freundschaftlichen Ratschläge, die der ältere Kollege 
mir gleich bei meinem Eintritt in den Strafvollzugs­
dienst und auch später aus der Sicht der Aufsichtsbe­
hörde erteilt hatte, aufbaute. Besonders eng gestal­
tete sich die Zusammenarbeit bei der Beamtenaus­
bildung : ich leitete die Ausbildungsstätte des hessi­
sehen Strafvollzugs, Helmut Künkeler war der Vor­
sitzende der Prüfungskommission. Er machte sich 
diese Arbeit nicht leicht. Neuen Entwicklungen und 
Einstellungen stand er aufgeschlossen, aber nicht 
unkritisch gegenüber. 

So sah er hinter der Steigerung kritischen Selbstbe­
wußtseins der Mitarbeiter, das teilweise die Haltung 
unkritischen Gehorsams ersetzt hat, die Gefahr des 
verantwortungsscheuen Rückzugs aus der täglichen 
Arbeit, hinter dem Wunsch des kritischen "Hinter­
fragens" hergebrachter Vorschriften und Gebräuche, 
die Unlust, geltende Vorschriften sorgfältig zu er­
lernen und zu beachten, hinter dem Verzicht auf 
äußere Ordnung und Formen, das Aufkommen eines 
bedenklichen Schlendrians auch in wichtigen dienst­
lichen Bereichen. In seinen Unterrichten am H. B. 
Wagnitz-Seminar in Rockenberg und an den Verwal­
tungsseminaren in Frankfurt und Gießen, wo er einen 
Lehrauftrag hatte, sowie in den Prüfungsgesprächen 
versuchte er, Linien fortschrittlicher Entwicklung auf­
zuzeigen, die die von ihm befürchteten Nebenwir­
kungen vermeiden. 

Manchmal etwas Resignation 

Als Anstaltsleiter litt er unter dem Dilemma, im 
Grundsatz als richtig erkannte veränderte Formen 
der Behandlung der Gefangenen mit den notwendi­
gen Geboten der Ordnung und Sicherheit in Einklang 
zu bringen. Mitunter schien mir, daß er während sei­
ner Tätigkeit in der höheren Vollzugsbehörde die 
Vorstellung gewonnen hatte, beide Prinzipien ließen 
sich in idealer Weise vereinigen. Die Erkenntnis, daß 
hier "von oben" eine Art Quadratur des Zirkels ver­
langt wurde, die "an der Front" sehr unvollkommen 
verwirklicht wird, hat ihn bedrückt. Seine Einwen­
dungen gegen Entwicklungen und Vorschläge, die 
die angedeutete Problematik zu vertiefen drohten, 
waren nicht immer erfolgreich. So waren ihm auch 
Anwandlungen von Resignation nicht fremd. Ob das 



alles den Einsatz lohnte, mochte er sich dann fragen. 
Doch sein Pflichtbewußtsein und die Erkenntnis, daß 
das Notwendige geleistet werden mußte, verscheuch­
ten solche Stimmungen. Ob schließlich die Erleich­
terung der Haftbedingungen, schnell gewährte und 
nicht mühsam verdiente, zusätzliche Rechte der Ge­
fangenen, zunehmende Verharmlosung von Unkor­
rektheiten, starke Beachtung des meist bedauerns­
werten Lebenswegs der Verurteilten unter weitgehen­
der Außerachtiassung eines Appells an die Verant­
wortlichkeit für ihr Handeln die Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft fördern könnten, schien Helmut 
Künkeler zweifelhaft. 

Möchte man ihm hier auch nicht immer folgen, so 
erscheinen seine von sittlichem Ernst und Religiosi­
tät getragenen Bendenken beachtlich; wer sich mit 

erwachsenen, oft wegen schwerer Taten Verurteilten 
zu befassen hat, wird nicht umhin können, solche 
Erwägungen anzustellen und für sich selbst eine Ent­
scheidung zu treffen. Den Kenner verwundert es 
nicht, daß manche Gefangenen gerade in dieser 
auch für sie nicht bequemen Haltung Künkelers eine 
durchgreifende Hilfe gefunden haben, wie mir von 
längst Entlassenen bestätigt worden ist. 

Mit seinen Sorgen und Zweifeln, seinen Versuchen, 
den rechten Weg zwischen begrüßenswerten und not­
wendigen Veränderungen und Erhaltenswertem zu 
finden und seinem selbstlosen Einsatz war Helmut 
Künkeler ein Anstaltsleiter, der sich den Forderungen 
des Strafvollzugs unserer Zeit, ohne sich zu schonen, 
in vorbildlicher Weise gestellt hat. 

Rechtsverordnung über soziale Hilfen auch für Entlassene 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Ge­
sundheit hat auf Grund des § 72 Abs.5 des Bundes­
sozialhilfegesetzes am 9. Juni 1976 mit Zustimmung 
des Bundesrates eine Rechtsverordnung erlassen, in 
der der Kreis der Personen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten und die diesen Personen zu leisten­
den sozialen Hilfen näher umschrieben werden (BGBI. 
I, S.1469). Nach § 1 Abs.1 dieser Rechtsverordnung 
sind Personen im Sinne des § 72 Abs. 1 des Bundes­
sozialhilfegesetzes Hilfesuchende, deren besondere 
Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten, vor 
allem in der Familie, in der Nachbarschaft oder am 
Arbeitsplatz, führen, so daß eine Teilnahme am Le­
ben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich 
beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus 
eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden kön­
nen. 

Solche besonderen Lebensverhältnisse können ihre 
Ursache in nachteiligen äußeren Umständen oder in 
der Person des Hilfesuchenden haben. Nach Abs. 2 
können besondere Lebensverhältnisse u. a. vor al­
lem bei Personen bestehen, die aus einer Freiheits­
entziehung entlassen worden sind. Nach § 5 sind 
hierzu die Personen zu rechnen, die aus einer rich­
terlich angeordneten Freiheitsentziehung in unge­
sicherte Lebensverhältnisse entlassen werden oder 
entlassen worden sind. Die §§ 7-11 regeln im ein­
zelnen Art und Umfang der Maßnahmen. Dazu ge­
hören Beratung und persönliche Betreuung (§ 7), Be­
schaffung und Erhaltung einer Wohnung (§ 8), Er­
langung und Sicherung eines Platzes im Arbeits­
Ieben (§ 9), Ausbildung (§ 10) sowie Hilfe zur Begeg­
nung und zur Gestaltung der Freizeit (§ 11). 

Fortbildungsangebot des Paritätischen Bildungswerks 
im Bereich der Straffälligenhilfe 

A. Vollzug 

1. Bundesebene 

4.-6.4.1977 

Die Integration der Dienste im Vollzug 
Perspektiven des Strafvollzugsgesetzes/Organisato­
rische Probleme der Kooperation zwischen den 
Diensten/Anforderungen an die Personalführung/ 
Modelle der Integration 
Fachtagung 
Für Leitende Mitarbeiter in VOllzugsanstalten 
Wilhelm-Polligkeit-Institut Frankfurt/M. 

2.-7.5.1977 

Techniken der Gruppenarbeit mit jugendlichen Straf­
fälligen 
Einführung in die Analyse gruppendynamischer Pro­
zesse/Steuerung von Gruppenprozessen/lnhalte und 

Bedingungen der Gruppenarbeit mit Straffälligen/ 
Planung von Gruppenarbeit 
Vertiefung des Praxiswissens 
Lehrgang 
Für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter im Vollzug 
und in der nachgehenden Hilfe 
Ketteler-Haus der KAB/Ravengiersburg 
16.-21.5.1977 
Sozialisationsbedingungen und Jugendkriminalität 
Auswirkung von Sozialisationsbedingungen auf kri­
minelle Karrieren/Funktion der Sozialisationsinstan­
zenIVollzug als Sozialisationsinstanz/Konsequenzen 
für Funktion und Qualifikation der Mitarbeiter im Voll­
zug. 
Einführungslehrgang 
Für Mitarbeiter im Vollzug und ehrenamtliche Voll­
zugshelfer 
Ketteler-Haus der KAB/Ravengiersburg 
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2.-5.11.1977 

Der Vollzug zwischen Behandlung und Sicherheit 
Konsequenzen des Zielkonflikts 'für die Organisation 
des Strafvollzugs/Auswirkungen auf Selbstverständ­
nis und Funktion der Dienste/Probleme der Personal­
führung 
Fachtagung 
Für leitende Mitarbeiter im Strafvollzug 
Wilhelm-Polligkeit-Institut/Frankfurt/M. 

2. Landesebene 

7.-11.2.1977/14.-18.2.1977/10.-14.10.1977 

Der Beamte des Aufsichts- und Werkdienstes im Be­
handlungsvollzug 
Verhaltenstraining/übung in Gesprächsführung 
Für Beamte des Aufsichts- und Werkdienstes der 
Länder Rheinland-Pfalz und Saarland (geschlossener 
Teilnehmerkreis) 
Ketteler-Haus der KAB/Ravengiersburg 

B. Nachgehende Hilfe 

18.-23.4.1977 

Kooperation in der Arbeit mit Strafentlassenen 
Gegenwärtiger Stand der Kooperation/Selbst- und 
Fremdbild der Mitarbeiter in der Entlassenenbe­
treuung/QualHikation der Mitarbeiter/Bedingungen der 
Kooperation/Organisation der Kooperation/Modelle 
der Zusammenarbeit 
Für haupt- und ehrenamtliche Bewährungshelfer und 
ehrenamtliche Mitarbeiter in der Entlassenenbe­
treuung 
Lehrgang 

Im Rahmen dieses Lehrgangs: 
21.-23. 4. 1977 
Rechtliche und organisatorische Probleme in der Ko­
operation in der Arbeit mit Strafentlassenen 
Rechtliche Voraussetzungen der Kooperation/Anfor­
derungen an die Organisation/Anforderungen an die 

17.-21.10.1977 

Wiederholungs- und Aufbaulehrgang für Teilnehmer 
des Verhaltenstrainings (geschlossener Teilnehmer­
kreis) 
Ketteler-Haus der KAB/Ravengiersburg 

Januar 1977 

Einführung in das Verhaltenstraining nach Steller/ 
Kolbe 

Seminar 

Für Leiter von Justizvollzugsanstalten (geschlossener 
Teilnehmerkreis) 

Herbst 1977 

Anstaltsinterne Fortbildung auf der Grundlage des 
Verhaltenstrainings 

Seminar 

Für Mitarbeiter der Sonderdienste in Justizvollzugs­
anstalten (geschlossener Teilnehmerkreis) 
Ketteler-Haus der KAB/Ravengiersburg 

Qualifikation der Mitarbeiter/Diskussion von Modellen 
der Zusammenarbeit 

Für Teilnehmer des Lehrgangs, leitende Mitarbeiter 
der Bewährungshilfe und Vertreter der zuständigen 
Ministerien 

Fachtagung 

Bad Godesberg 

29.9.-1.10.1977 

Was ist der Vollzug ohne die nachgehende Hilfe 
wert? 

Konzepte für ein Zusammenwirken von Vollzug und 
nachgehender Hilfe 

Für leitende Mitarbeiter im Vollzug und in der nach­
gehenden Hilfe 

Fachtagung 

Bad Godesberg 

Mitglieder der Jugendstrafvollzugskommission 

Dem Beschluß des Bundestages entsprechend (Ste­
nographische Berichte des Bundestages, 7. Wahl­
periode, S.12 251 C) hat der Bundesminister der 
Justiz eine Jugendstrafvollzugskommission berufen, 
die ein Jugendstrafvollzugsgesetz oder eine Rechts­
verordnung nach § 115 JGG erarbeiten soll. 

Die Kommission setzt sich wie folgt zusammen: 

Vorsitzender: Prof. Dr. Alexander Böhm, Rocken­
berg; stellvertretender Vorsitzender: Richter am Han­
seatischen OLG Dr. Jan Braden, Hamburg; Bewäh­
rungshelfer Walter Ayass, Karlsruhe; Mitglied des 
Deutschen Bundestages Hugo Brandt, Bonn; Regie-
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rungsdirektor Dr. Gerhard Bulczak, Hameln; Prof. Dr. 
Max Busch, Wiesbaden; Mitglied des Deutschen Bun­
destages Dr. Heinz Eyrich, Bonn; Regierungsdirektor 
Johannes Fleck, Rockenberg; Ministerialrat Dr. Gerd 
Großkelwing, Hannover; Oberstudienrat Herbert Hil­
kenbach, Herford; Sozialinspektorin Gisela Herkert, 
Osterburken; Regierungsdirektor Johann Kreutzer, 
Lauffen/Obb.; Regierungsdirektor Dipl.-Psych. Dr. 
Hans-Georg Mey, Herford; Dipl.-Volkswirt Dr. Axel 
Neu, Kiel; Sozialamtmann Hans Schmidt, Hamm; Mit­
glied des Deutschen Bundestages Andreas von 
Schoeler, Bonn; Prof. Dr. Berthold Simonsohn, Frank­
furt/Mo 



Anti-Terroristengesetz ergänzt auch Strafvollzugsgesetz 

Im Bundesgesetzblatt wurde am 20.8.1976 (BGBI. 
I, S. 2181) das sogenannte Anti-Terroristengesetz (Ge­
setz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Straf­
prozeßordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes, 
der Bundesrechtsanwaltsordnung und des Strafvoll­
zugsgesetzes) verkündet, das am 24.6.1976 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet worden war. 
Durch dieses Gesetz wurden auch die §§ 26, 27, 29 
und 122 des Strafvollzugsgesetzes ergänzt. Die Neu­
regelung sieht eine richterliche Kontrolle von Schrift­
stücken und anderen Gegenständen vor, die der Ver-

teidiger dem wegen Bildung terroristischer Vereini­
gungen (§ 129 a StGB) verurteilten Strafgefangenen 
übermitteln will. Nach einer übergangsregelung des 
Gesetzes werden in die überwachung auch solche 
Unterlagen einbezogen, die einem nach § 129 StGB 
(Bildung krimineller Vereinigungen) verurteilten Straf­
gefangenen ausgehändigt werden sollen, wenn die 
Tat gleichzeitig die Voraussetzungen des § 129 StGB 
erfüllt, aber vor Inkrafttreten dieser Vorschrift be­
gangen wurde. 

Wohngruppenvollzug in der Justizvollzugsanstalt Amberg 

Mit der Fertigstellung eines Zellenneubaus mit ca. 
70 Haftplätzen in der JVA Amberg stellte sich die 
Frage nach der sinnvollen Nutzung dieses Gebäudes. 
Die Anstaltsleitung entschied sich nach einer gründ­
lichen Prüfung der Möglichkeiten eines zeitgemäßen 
Vollzugs für die Wohngruppe. 

Ziel des Wohngruppenvollzugs 

Die mit dem übel des Freiheitsentzugs verbunde­
nen Schäden sollen durch Anpassung an das Leben 
in Freiheit möglichst gering gehalten und durch ak­
tive Mitarbeit der Wille zu einer künftig positiven Le­
bensgestaltung gestärkt werden. Dazu dienen 

• größtmögliche Freiheit innerhalb der Wohnge­
meinschaft (offene Zellen von 6 Uhr bis 20 Uhr, 
Gemeinschaftsräume dienen zur Einnahme von 
Mahlzeiten, vier Räume stehen für die Freizeit­
gestaltung zur Verfügung); 

• gezielte Betreuung innerhalb der Freizeit, der sich 
die Gefangenen verbindlich zu stellen haben, und 
zwar mindestens zweimal in der Woche. (In die­
sem Zusammenhang werden Themen behandelt, 
die sich mit dem Verständnis für die Situation des 
Mitmenschen sowie den Formen der verbalen 
Auseinandersetzung befassen und Information und 

Beratung über Möglichkeiten der Selbsthilfe wäh­
rend und nach der Inhaftierung beinhalten); 

• die selbstverantwortliche Regelung der Probleme 
der Wohngemeinschaft in den regelmäßigen 
Wohngruppenbesprechungen einmal wöchentlich; 

• der Einsatz bereitwilliger und fähiger Beamter, 
die einen Beitrag zur besseren Lebensbewälti­
gung leisten wollen. (Die Beamten wurden auf 
ihre Aufgaben vorbereitet, sie stehen in ständigem 
Kontakt mit der Anstaltsleitung.) 

Der Zellenneubau umfaßt drei Stockwerke mit Ein­
zelzellen; ein Teil davon ist für die Teilnehmer an 
dem zum Hauptschulabschluß führenden Lehrgang 
reserviert; Gefangene, die Fernkurse belegt haben, 
können sich hier gegenseitig unterstützen. 

Strafgefangene, deren Strafzeit mindestens noch 
sechs, höchstens aber 18 Monate beträgt, können sich 
für die Verlegung in die Wohngruppe melden. Die 
Beamtenkonferenz entscheidet über die Auswahl der 
Interessenten. 

Für die Betreuung der Wohngruppen stehen tags­
über drei Beamte zur Verfügung. Zwei befinden sich 
im Schichtdienst; einer versieht von 8 Uhr bis 12 Uhr 
bzw. von 14 Uhr bis 18 Uhr seinen Dienst. 
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NEU AUF DEM BUCHERMARKT 

Politische Gefangene in der Sowjetunion. Dokumente. 
Hrsg. von Winfried Baß mann und Anna-Halja 
Horbatsch. Mit einem Vorwort von Jean Amery 
(Serie Piper 151). Verlag R. Piper & Co., Mün­
chen 1976.216 S. DM 10,-. 

Eduard Naegeli (Hrsg.): Strafe und Verbrechen. Vor­
tragszyklus der Hochschule St. Gallen für Wirt­
schafts- und Sozialwissenschaften in Zusammen­
arbeit mit der Studentenschaft und der Arbeits­
gruppe für Strafreform an der Hochschule St. Gal­
len, Wintersemester 1974/75 (St. Galler Schriften 
zur StraJreform Bd. 8). Verlag Sauerländer, Aarau 
und Frankfurt a. M. 1976. 103 S. Ca. DM 26,-. 

Ulrich Oppitz: Strafverfahren und Strafvollstreckung 
bei NS-Gewaltverbrechen (Forschungsunterneh­
men der Humboldt-Gesellschaft Nr. 9). Braunland 
Verlag, Ulm 1976. XXIX, 318 S. Kart. DM 39,-. 

Prozesse der Befreiung. Zwang in historischer Per­
spektive. I-Irsg. von Wolfram Burisch und Peter 
Weil. edition neser, Konstanz 1976. 200 S. DM 
17,50 (mit Beiträgen zum Strafvollzug). 

Strafvollzugsgesetz (StVollzG) mit Strafvollstrek-
kungsordnung, Untersuchungshaftvollzugsord-

nung, Bundeszentralregistergesetz und Jugend­
gerichtsgesetz. Textausgabe mit Sachverzeichnis 
und einer Einführung von Günther Kaiser (dtv 
5523). Deutscher Taschenbuch Verlag, München 
1976. 230 S. Kart. DM 8,80. 

Heinz Müller-Dietz: Strafvollzugsrecht (Sammlung 
Göschen Bd.2803). Verlag Walter de Gruyter u. 
Co., Berlin 1976. 360 S. DM 19,80. 

Strafvollzugsgesetze (Das Deutsche Bundesrecht 
Textausgaben). Nomos-Verlagsgesellschaft, Ba­
den-Baden 1976. DM 6,80. 

Verzeichnis der Vollzugsanstalten in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Ber­
lin-West). Stand: 1. April 1975. Druck: Justizvoll­
zugsanstalt Willich. 72 S. 

Gemeinsam den Rückfall verhindern. 10. Bundes­
tagung der Straffälligenhilfe 24.-26. September 
1975 Karlsruhe. Durchgeführt vom Bundeszusam­
menschluß für Straffälligenhilfe (Schriftenreihe 
des Bundeszusammenschlusses für Straffälligen­
hilfe Heft 18). Selbstverlag des Bundeszusam­
menschlusses für Straffälligenhilfe, Bonn-Bad 
Godesberg 1975.302 S. DM 12,-. 

. . . für Sie gelesen 

Kriminalifäfsformen und Fragen der Verbrechensbekämpfung 

Ruprecht Kurzrock (Hrsg.): Kriminalität (Forschung und 
Information Bd.20). Colloquium Verlag, Berlin 1976. 184 S. 
Pp DM 19,80. 

Der Sammelband ist aus einer Vortragsreihe der 
RIAS-Funkuniversität hervorgegangen. Er enthält 16 
Beiträge bekannter Wissenschaftler und Praktiker 
über Ursachen und Erscheinungsformen aktueller 
Kriminalitätsformen sowie über Fragen der Verbre­
chensbekämpfung. Erörtert werden in diesem Zusam­
menhang auch allgemeine Entwicklungstendenzen 
der Kriminalität. 

Im Mittelpunkt stehen vor allem jene Kriminalitäts­
phänomene, die heute besonderem öffentlichen und 
wissenschaftlichen Interesse begegnen. Dazu rech­
nen etwa die Jugendkriminalität, Gewaltkriminalität, 
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Gruppenkriminalität, Wirtschaftskriminalität und der 
Terrorismus. Die Beiträge zur Verbrechensbekämp­
fung behandeln vornehmlich polizeiliche und krimi­
nalpolizeiliche Themen (z. B. Kriminaltechnik, Krimi­
naltaktik, Rationalisierung und Automatisierung in 
der Verbrechensbekämpfung). 

Regelung und Praxis strafrechtlicher Sanktionen 
(wie etwa der Geld- und der Freiheitsstrafe) kommen 
in eigenen Beiträgen nicht zur Sprache. Arbeiten zur 
gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Kriminalität 
runden den informativen Band ab, der den Vorzug 
hat, in allgemeinverständlicher Sprache über neueste 
Erkenntnisse auf jenen Gebieten zu unterrichten. 

H. Müll e r - 0 i e t z 



Dokumente aus sowjetischen Straflagern 

Politische Gefangene In der 50w)etunlon. Dokumente. 
Hrsg. von Winfried Ba6mann und Anna-Halja Horbatsch. 
Mit einem Vorwort von Jean Amery (Serie Pi per 151). 
R. Piper u. Co., München 1976.216 S. DM 10,-. 

Die "amnesty international", die sich große Ver­
dienste um den Schutz politischer Gefangener vor 
Gewaltakten und vor dem Mißbrauch staatlicher 
Macht gegenüber Wehrlosen erworben hat, hat in 
jüngster Zeit wiederholt über solche Terrormaßnah­
men berichtet. Als Taschenbuch ist kürzlich in 2. Auf­
lage der Bericht über die Folter erschienen (Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 1975, Fischer 
Taschenbücher 1711). Die österreichische Sektion 
der "amnesty international" hat gleichfalls 1975 einen 
Bericht über "Politische Gefangene in der UdSSR, 
Ihre Behandlung und ihre Haftbedingungen" (Wien 11, 
Franz-Hochedlinger-Gasse 8) herausgebracht. 

Der nunmehr vorliegende Band, der das gleiche 
Thema zum Gegenstand hat, wurde ebenfalls im Auf-

trag von "amnesty international" zusammengestellt. 
Er enthält eine Reihe von neuen, bisher unbekannten 
Dokumenten aus sowjetischen Straflagern, die das 
Schicksal politischer Gefangener schildern. In der 
Hauptsache handelt es sich dabei um Berichte, Briefe 
und Interviews Betroffener sowie Angehöriger. 

Sie entwerfen ein erschütterndes Bild von den 
Praktiken in den Straflagern und zeigen, in welchem 
Maße Menschen um ihrer eigenen überzeugung und 
staatlicher und gesellschaftlicher Ideologien willen 
leiden müssen. Jean Amery gibt im Vorwort seiner 
tiefen Betroffenheit Ausdruck. 

Das Buch eignet sich nicht für billige Anklagen und 
für eigene überheblichkeit. Wir wissen, was auch in 
unserem Lande alles möglich gewesen ist. Das Buch 
ist als Warnung vor jeglicher Ideologie zu lesen, die 
in ihrer letzten und praktischen Konsequenz zur Men­
schenverachtung führt. 

H. M ü , I e r - Die t z 

Gewohnheitstrinker in der schweizerischen Vollzugspraxis 

Peter Kuentz: Die Behandlung der Gewohnheitstrinker 
nach Art. 44 5tGB. Eine Untersuchung über die schweize­
rische Gerichts- und Vollzugspraxis in den Jahren 1964 bis 
1969 (Basler Studien zur Rechtswissenschaft H. 106), 
Helbing u. Lichtenhahn, Basel und Stuttgart 1975. XIV, 
172 S. Fr. 28,-. 

Nach der Untersuchung Peter Aebersolds über die 
schweizerische Praxis der Einweisung vermindert 
Zurechnungsfähiger in Heil- oder Pflegeanstalten 
(1972), über die in dieser Zeitschrift 1973, S.57, be­
richtet wurde, liegt nunmehr eine weitere Studie über 
den schweizerischen Maßnahmevollzug vor. Sie hat 
die Gerichts- und Vollzugspraxis in bezug auf Ge­
wohnheitstrinker zum Gegenstand. 

Der Untersuchungszeitraum (1964 bis 1969) geht 
freilich über denjenigen der Arbeit Aebersolds hin­
aus. Dennoch wird man nunmehr sagen können, daß 
mit diesen beiden Veröffentlichungen wichtiges neue­
res Vergleichs- und Erfahrungsmaterial vorliegt. Dies 
gilt unbeschadet der Tatsache, daß sich das Material 
von Kuentz auf die Zeit vor der Revision des Maß­
nahmenrechts, die zum 1.7.1971 erfolgte, bezieht. 

Kuentz hat als Unterlagen neben der Kriminal­
statistik vor allem Gerichts- und Vollzugsakten her­
angezogen. Seine Arbeit umfaßt alle 210 Personen, 
die in der Zeit von 1964 bis 1969 nach Strafrecht oder 
Straßenverkehrsrecht als Gewohnheitstrinker nach 
Art. 44 StGB in eine Trinkerheilanstalt eingewiesen 
worden sind. überraschend daran ist die geringe 
Zahl, setzt man sie etwa zur (geschätzten) Gesamt­
zahl von 100000 Alkoholikern in der Schweiz in Be-

ziehung. Hier bietet sich durchaus eine Parallele zu 
den Verhältnissen in der Bundesrepublik an. 

Kuentz berichtet an Hand seines Materials aus­
giebig über die Gerichtspraxis, die psychiatrischen 
Gutachten (die den Verfahren zugrunde lagen), die 
Delikte, die zur Einweisung der Täter in eine Trinker­
heilanstalt führten, die persönlichen Verhältnisse und 
das Vorleben der Eingewiesenen sowie über die 
Praxis des Maßnahmevollzugs. In einem abschließen­
den Kapitel nimmt er kritisch zur Neufassung des 
Art. 44 StGB Stellung. Der Anhang besteht aus zwölf 
Falldarstellungen sowie einer übersicht über die 
schweizerischen Einrichtungen und Stellen, die sich 
mit Alkoholabhängigen befassen. 

An den Ergebnissen der Arbeit fällt auf: eine ge­
wisse Zurückhaltung der Gutachter hinsichtlich der 
Empfehlung von Entziehungskuren (etwa wegen ge­
ringer Behandlungsaussichten oder Einsichtslosigkeit 
der Probanden). erhebliche soziale und kriminelle 
Vorbelastung der Probanden (wenn es sich auch 
überwiegend um leichtere Kriminalität handelt) und 
eine überaus vorsichtige Handhabung des Art. 44 a. F. 
durch die Gerichte. 

Kuentz erklärt dies damit, daß die Vollzugsmög­
lichkeiten praktisch auf geschlossene Trinkerheil­
anstalten oder private Trinkerheilstätten beschränkt 
waren. So gab es offenbar keine Möglichkeit, eine 
ambulante Behandlung anzuordnen oder Probanden 
in ein offenes Heim einzuweisen. Der Vollzug in einer 
geschlossenen Trinkerheilanstalt "unterschied sich 
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nicht wesentlich von einem gewöhnlichen Freiheits­
entzug in einer Strafanstalt" (S. 130). Der Erfolg der 
Behandlung wurde überdies in 60 Prozent der Fälle 
durch einen Anstaltswechsel gefährdet. 

Das Bild, das Kuentz für den Untersuchungszeit­
raum entwirft, erscheint also im ganzen wenig gün-

stig. In der Bundesrepublik dürfte es auf jenem Ge­
biet indessen schwerlich besser aussehen. Insgesamt 
präsentiert die Studie ein Material, auf das man bei 
der Reform des Maßnahmenvollzugs und der Behand­
lung straffälliger Alkoholabhängiger nicht wird ver­
zichten können. 

H. M ü I I e r - Die t z 

Zentrale Themen und Thesen der Kriminologie 

Seminar: Abweichendes Verhalten I: Die selektiven Nor­
men der Gesellschaft. Abweichendes Verhalten 11: Reaktion 
auf Kriminalität 1. Hrsg. von Klaus Lüderssen und Fritz 
Sack (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 84 und 85). 
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1975. 5085.,388 S. Je DM 14,-. 

Die bei den Bände, die noch durch einen weiteren 
ergänzt werden sollen, versammeln teils sozialwissen­
schaftliche, teils juristische Beiträge zur Entstehung 
und Bekämpfung abweichenden Verhaltens, nament­
lich von Kriminalität. Zielsetzung ist nicht zuletzt eine 
stärkere Annäherung der Rechts- und Sozialwissen­
schaften. 

Es geht dabei zunächst um Funktionen von Normen 
(des Rechts) und der sozialen Kontrolle im gesell­
schaftlichen Zusammenhang. Zur Erläuterung werden 
vor allem wichtige neuere soziologische Beiträge aus 
dem In- und Ausland bemüht. Im Rahmen des Pro­
blems der Geltung von Rechtsnormen kommt natur­
gemäß das Thema des Dunkelfelds zur Sprache. 

Auf die Fragestellungen der weiteren Beiträge 
weist schon der Titel des ersten Bandes hin: Im Mit­
telpunkt steht der Prozeß der Täterauswahl (Selek­
tion), wie er in verschiedenen Untersuchungen zur 
polizeilichen Ermittlungstätigkeit und zur Arbeit der 
übrigen Kontrollinstanzen (Staatsanwaltschaft, Ge­
richt, Strafvollzug) beschrieben wird. Damit werden 

zentrale Themen und Thesen der heutigen Krimino­
logie vorgestellt. 

Der zweite Band ist stärker an Fragen des Straf­
rechts und seiner Handhabung orientiert. Ein Teil der 
Beiträge setzt sich mit der "Soziologie und Psycho­
logie der Strafgesetzgebung" auseinander. Ein wei­
terer Teil ist dem Problem der Auslegung von Straf­
rechtsnormen gewidmet. Hier wird der Band zuneh­
mend "juristischer". Während sich in der ersten 
Hälfte des Bandes durchweg Arbeiten finden, die 
unmittelbar den Zugang zum Verhältnis zwischen 
Strafrecht, sozialer Wirklichkeit und den Sozialwis­
senschaften eröffnen, will sich bei manchen Beiträgen 
der zweiten Hälfte nicht immer und öhne weiteres ein 
Zusammenhang mit der allgemeinen Thematik her­
stellen. 

Lesenswert sind sie natürlich alle. Aber man fragt 
sich gelegentlich, worin der gemeinsame Bezugs­
punkt zu sehen ist. Jedoch hängt dies möglicher­
weise damit zusammen, daß die Herausgeber ihr 
Unternehmen bis zu einem gewissen Grad als Ex­
periment verstehen und etliches selbst angesichts 
des kritischen Verhältnisses der heutigen Krimino­
logie und Sozialwissenschaften zum Strafrecht mit 
einem Fragezeichen versehen. Ihre Einführung (und 
Stellungnahmen) wird man indessen ebenso wie die 
Beiträge der beiden Bände mit Gewinn lesen. 

H. M ü I I e r - Die t z 

Neue Erkenntnisse über sexuell abweichendes Verhalten 

Neue Erkenntnisse zur Behandlung abweichenden Ver­
haltens, Insbesondere sexueller Delinquenz. Abhandlungen 
der Akademie für kriminologische Grundlagenforschung, im 
Auftrag der Gesellschaft für vorbeugende Verbrechens­
bekämpfung, hrsg. von Gustav Nass, 3. Folge: Neuro­
chirurgie, analytische Sozialtherapie, Sozialpädagogik. Ver­
lag Gesellschaft für vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 
Kassel 1976. 134 S. DM 12,80. 

Der Band, der an frühere Arbeiten dieser Reihe 
anknüpft, enthält neun Beiträge zu speziellen Fragen 
der Kriminalität und der Behandlung Straffälliger. 
Zwei Studien beschäftigen sich mit der stereotakti­
schen Hypothalamotomie, jenem operativen Eingriff, 
der wiederholt zur Behandlung sexueller Triebtäter 
angewandt worden ist. Sie verzeichnen im wesent­
lichen positive Ergebnisse. Neuerdings wird an jenem 
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Verfahren aus sexual medizinischer Sicht jedoch er­
hebliche Kritik geübt (vgl. Rieber, Meyer, SChmidt, 
Schorsch, Sigusch, in: Sexualmedizin, 5. Jg. 1976, 
S.442-450). 

Weitere Beiträge setzen sich mit dem Anlage­
Umwelt-Problem sowie mit der Sozialtherapie und 
der Gruppenproblematik im Strafvollzug auseinander. 
Auch Fragen der Heimerziehung und der Alterskrimi­
nalität werden erörtert. Die Themen des Bandes sind 
also recht weit gestreut. Die Art der Darstellung reicht 
von der Einzelfallschilderung bis zur systematischen 
Abhandlung. Die Lektüre des Bandes vermittelt 
manche Anregung. 

H. M ü I I e r - Die t z 
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